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Executive Summary 

Das Bundesamt für Justiz (BJ) wurde mit der Umsetzung des Postulats 19.4369 «Prüfung wirksa-

merer Massnahmen zum Opferschutz in Hochrisikofällen bei häuslicher Gewalt» vom 27. September 

2019 von Nationalrätin Sibel Arslan betraut. Die vorliegende, vom BJ in Auftrag gegebene Studie 

umfasst eine systematische, konzise Bestandesaufnahme und Metaanalyse zum Einsatz techni-

scher Mittel im Kontext des Schutzes vor häuslicher Gewalt. Der Fokus liegt dabei auf der Beurtei-

lung der Wirksamkeit technischer Mittel gestützt auf Erkenntnisse aus der internationalen Forschung 

und gewonnenen Erfahrungen aus der Praxis in der Schweiz und anderen Ländern. Mit der Studie 

wird Grundlagen‐ und Handlungswissen für die politische Diskussion und Entscheidungsfindung ge-

neriert und die Arbeit des BJ sowie der mit Expert*innen des Bundes und der Kantone gebildeten 

Begleitgruppe unterstützt. Eine Analyse der entsprechenden Rechtslage (Bund und Kantone) bildete 

nicht Bestandteil des Auftrags, weshalb auf diese in der Studie nicht näher eingegangen wird. 

Electronic Monitoring (EM) ermöglicht den zuständigen (staatlichen) Behörden, die Anwesenheit ei-

ner Person, deren Aufenthaltsort, deren Bewegungen und/oder deren Einhalten anderer Auflagen 

aus der Distanz festzustellen und zu kontrollieren. Der Begriff EM umfasst eine breite Palette an 

elektronischen Überwachungsgeräten und deren Anwendungen, die in unterschiedlichen rechtlichen 

Anwendungsfeldern und zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden können. EM kann im Kon-

text des Schutzes vor häuslicher Gewalt in verschiedenen (Verfahrens‐)Stadien zur Anwendung ge-

langen, insbesondere auch dann, wenn noch kein Strafverfahren eröffnet worden ist. Die zu über-

wachenden Personen werden mit einem Sender (i.d.R. mit einer elektronischen Fussfessel oder 

einem elektronischen Armband) ausgerüstet, damit ihre Anwesenheits- bzw. Positionsdaten erfasst 

und aufgezeichnet werden können. Die Ortung des Senders erfolgt per Radiofrequenz (RF), per 

standortbezogenem Dienst (Location-based System [LBS]; etwa über Mobilfunkantennen) oder über 

ein satellitengestütztes System (i.d.R. über das Globale Positionsbestimmungssystem [GPS]). Die 

Datenübertragung vom Sender zur überwachenden Stelle läuft in der Regel über das Mobilfunknetz 

oder das Telefonnetz. Es können sowohl gefährdende als auch zu schützende Personen mit einem 

Gerät ausgerüstet werden. Zu schützenden Personen können zudem Notfallknopf-Systeme abgege-

ben werden. EM kann insbesondere als passive, aktive oder dynamische Überwachung durchgeführt 

werden. Auch kombinierte und/oder hybride Überwachungsformen sind möglich. 

Bezogen auf die Schweiz kann insgesamt festgestellt werden, dass hier bisher tendenziell gute Er-

fahrungen mit dem Einsatz von EM gemacht worden sind. Diese Aussage ist jedoch insofern zu 

relativieren, dass EM in der Schweiz bisher grossmehrheitlich als Strafvollzugsalternative (Front 

Door- und Back Door-Variante) eingesetzt worden ist. Einsätze ausserhalb des Vollzugs von Frei-

heitsstrafen waren bis anhin äusserst selten, weshalb noch kaum Erfahrungen damit gesammelt 

werden konnten. 
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Bezogen auf die internationalen Befunde kann insgesamt festgestellt werden, dass der Einsatz von 

EM in verschiedenen Anwendungsbereichen bereits weit verbreitet ist. Die dazu vorliegenden Wirk-

samkeitsbeurteilungen sind durchzogen und mit Vorsicht zu betrachten. Spezifisch bezogen auf den 

Kontext häuslicher Gewalt kann die Lage positiver zugunsten des Einsatzes von EM eingeschätzt 

werden: Für ein Pilotprojekt des Kantons Zürich wird die aktive Überwachung, wenn auch für eine 

breite Anwendung als zu aufwendig, für Spezialfälle im Gewaltschutz wie Stalking oder bei jugend-

lichen gefährdenden Personen als zweckmässig eingeschätzt. Erweitert man das Blickfeld über die 

Schweiz hinaus, zeigt sich, dass in anderen Ländern durchgeführte Studien spezifisch zum Anwen-

dungsbereich «häusliche Gewalt» zu Ergebnissen gelangen, die optimistisch stimmen. Dabei sind 

die positiven Erfahrungen aus dem spanischen Modell hervorzuheben, das seit 16 Jahren erprobt 

und allmählich auch wissenschaftlich erfasst ist. Aus den herangezogenen Quellen und Erfahrungs-

berichten von Expert*innen zeichnet sich ab, dass sich gewisse Bedingungen positiv auf den Erfolg 

von EM auswirken:  

- Der Einsatz von EM bedarf einer klar bestimmten und reflektierten Zielformulierung. 

- Der Einsatz von EM bedarf des Bewusstseins aller beteiligten Personen und Stellen hinsichtlich 

der technischen und faktischen Möglichkeiten der konkret eingesetzten technischen Lösung. 

- Der Einsatz von EM scheint wirksamer, wenn er an den Einzelfall angepasst wird. 

- Der Einsatz von EM scheint wirksamer, wenn er mit Begleitmassnahmen verbunden wird bzw. 

als ein Element in eine Gesamtstrategie eingebettet ist. 

- Der Einsatz von EM sollte eng durch eine spezialisierte Überwachungsstelle begleitet werden, in 

der spezifisch die Fähigkeiten und die Ausbildung, mit Personen im Kontext häuslicher Gewalt 

umzugehen, vorhanden sind. 

Es konnten indes auch verschiedene technische Limitationen und Probleme eingesetzter techni-

scher Mittel eruiert werden. Gewisse Limitationen werden auch künftig bestehen bleiben, andere 

können durch neuere technische Entwicklungen und Anpassungen gestützt auf die gewonnenen 

Erfahrungen aufgebrochen werden. Aus technischer Sicht bestehen etwa nur noch wenige Ein-

schränkungen hinsichtlich der Kombination verschiedener Einsatzarten. Die Technologieanbieter 

können Lösungen recht individuell auf die Bedürfnisse der einsetzenden Stellen anpassen. Die Sys-

teme sind in der Regel modular konstruiert, so dass sie jederzeit schrittweise ausgebaut werden 

können. Eine nationale Überwachungszentrale sollte in dieser Hinsicht alle Optionen offenhalten. 

Bei aktiven – und verstärkt bei dynamischen – Überwachungsformen, fliessen grosse Mengen an 

Daten. Um darauf angemessen reagieren zu können und einen flüssigen Betrieb zu gewährleisten, 

werden in den internationalen Quellen zentralisierte Überwachungszentralen als notwendig erachtet. 

Insgesamt ist der Betrieb derartiger Überwachungsformen als ressourcenintensiv einzuschätzen. 

Insbesondere in Kombination mit Begleitmassnahmen scheinen diese Überwachungsformen aber 
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die Sicherheit (objektiv und subjektiv) der zu schützenden Personen zu erhöhen bzw. das Risiko von 

Verstössen und Übergriffen zu vermindern sowie Reaktionszeiten der Einsatzkräfte herabzusetzen. 

EM scheint damit zu einem stärkeren Schutz beitragen zu können, insbesondere wenn es in ein 

Gesamtschutzkonzept integriert ist. Die Stärkung des Sicherheitsgefühls, und damit einhergehend 

eine (Wieder-)Ermächtigung, von zu schützenden Personen scheint ein wesentliches Ziel, das vor 

allem mit kombinierten bzw. dynamischen Überwachungsformen erreicht werden kann. 

Die gesamtgesellschaftlichen bzw. volkwirtschaftlichen Kosten häuslicher Gewalt werden als sehr 

hoch eingeschätzt. Der Erfolg von EM sollte indessen nicht primär an einem geldwerten Kosten-

Nutzen-Verhältnis gemessen werden, sondern es ist darüber hinaus eine staatliche Pflicht und ein 

bedeutsames (politisches) Anliegen, häusliche Gewalt zu verhindern. In diesem Sinne ist möglich-

erweise auch ein Perspektivenwechsel angezeigt, wie er im Umsetzungsprozess des spanischen 

Modells stattgefunden hat: Im Fokus steht in diesem Modell die zu schützende Person, d.h. der 

Schutz der von häuslicher Gewalt betroffenen Person, und nicht die gefährdende, überwachte Per-

son. Mit diesem Ansatz scheint es weniger bedeutsam, die gefährdende Person möglichst perma-

nent (ohne Unterbrechungen) und lückenlos (an jedem Ort) zu überwachen. Das primäre Ziel der 

Überwachung liegt vielmehr darin, Gefährdungen für die zu schützende Person, die von einer be-

stimmten Person ausgehen, zu vermeiden. Im Kontext häuslicher Gewalt gefährdete Personen sol-

len ermächtigt werden, ihr Leben (wieder) nach aussen zu richten, zur Arbeit zu gehen etc. Abgese-

hen davon gilt es nicht zu vernachlässigen, dass es sich um einen Bereich mit einem grossen 

Dunkelfeld handelt, in dem gefährdete Personen noch immer zu selten nach aussen bzw. an staat-

liche Stellen herantreten. 

Schliesslich ist darauf aufmerksam zu machen, dass der Einsatz von EM einen staatlichen Eingriff 

in die Freiheitsrechte von betroffenen Personen darstellt, der sehr intensiv ausfallen kann. Die zur 

Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten sind sorgfältig vor dem Hintergrund rechtsstaatli-

cher und gesellschaftlicher Überlegungen abzuwägen. Es ist einerseits zu unterscheiden zwischen 

der Fragestellung, was technisch zu leisten ist, damit ein erhöhter Schutz wirksam erreicht werden 

kann, und andererseits der Fragestellung, wie ein (wirksamer) Einsatz unter ethischen und recht-

staatlichen Gesichtspunkten zu beurteilen ist. Allgemein sollte darauf geachtet werden, ungewollte 

«Netwidening»-Effekte zu vermeiden. Die Entwicklung zu einer stärkeren Vernetzung von EM mit 

anderen Systemen, umfangreicheren Datensammlungen durch die verwendeten technischen Mittel 

sowie der prospektiv-prädiktiven Verwendung der dadurch gewonnenen Informationen ist aus ethi-

scher und rechtstaatlicher Sicht kritisch zu beobachten. Der Trend zu einer prospektiven Verwen-

dung von EM-Systemen («predictive driven approach») ist als besonders sensibel und heikel einzu-

schätzen, wenn private Unternehmen in die entsprechenden Prozesse involviert sind. Dazu ist 

anzumerken, dass EM heute kaum ohne den Einbezug von privaten, kommerziellen Akteur*innen 

umgesetzt werden kann.  
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1. Einleitung

1.1 Ausgangslage und Auftrag

Am 27. September 2019 reichte Nationalrätin Sibel Arslan (Basel‐Stadt; Grüne) das Postulat 19.4369 

«Prüfung wirksamerer Massnahmen zum Opferschutz in Hochrisikofällen bei häuslicher Gewalt» ein. 

Das Postulat wurde vom Bundesrat am 27. November 2019 zur Annahme empfohlen und vom Nati-

onalrat am 20. Dezember 2019 überwiesen. Das Bundesamt für Justiz (BJ) wurde mit der Umsetzung 

des Postulates betraut. Dazu hat das BJ eine Begleitgruppe mit Expert*innen des Bundes und der 

Kantone gebildet. Im Einvernehmen mit der Begleitgruppe hat das BJ am 10. Juli 2020 einen For-

schungsauftrag zur Untersuchung der im Postulat 19.4369 aufgeworfenen Fragen ausgeschrieben. 

Es soll eine Metaanalyse zu den technischen Mitteln und ihrer Verwendung zum Schutz von Opfern 

von häuslicher Gewalt erstellt werden, die Grundlagen‐ und Handlungswissen für die politische Dis-

kussion und Entscheidungsfindung liefert und die Arbeit der Begleitgruppe und des BJ unterstützt. 

Die Studie soll auch der Umsetzung des Postulats Graf «Stopp der Tötungsdelikte an Frauen im 

häuslichen Umfeld. Bericht zur Ursachenforschung und Massnahmenkatalog gegen Femizide in der 

Schweiz» (19.3618) dienen. In diesem Postulat wird insbesondere verlangt, darzulegen, welche ef-

fektiveren Präventions‐ und Schutzmassnahmen erarbeitet werden könnten. 

Gemäss Forschungsauftrag sollen somit in der vorliegenden Studie die verschiedenen technischen 

Instrumente dokumentiert und evaluiert werden, welche im Bereich von Electronic Monitoring zur 

Verfügung stehen. Als Ziel ist vorgegeben, mittels einer systematischen Metaanalyse die bestehen-

den Informationen, welche über Dokumente, Berichte, Veröffentlichungen usw. erschliessbar sind, 

anhand der vorgegebenen Fragestellungen auszuwerten. Diese Auswertung soll durch Expert*in-

neninterviews ergänzt und fundiert werden. Der Auftraggeberin soll eine umfassende und konzise 

Bestandsaufnahme zu technischen Mitteln und deren Verwendung zum Schutz der Opfer häuslicher 

Gewalt präsentiert werden. 

Eine Analyse der entsprechenden Rechtslage bildete nicht Bestandteil des Auftrags, weshalb auf 

diese in der Studie nicht näher eingegangen wird. Die Frage der Rechtsgrundlagen wäre in einer 

separaten Untersuchung zu klären. Insbesondere wäre zu prüfen, ob der neue Art. 28c ZGB, der am 

1. Januar 2022 in Kraft treten wird, zur Verbesserung des Schutzes vor häuslicher Gewalt durch 

EM ausreicht oder ob vielmehr die kantonalen Polizeigesetze entsprechend ergänzt werden müs-

sten,  um einen verbesserten Schutz zu gewährleisten, bzw. ob sich ein gesamtschweize-

risches Gewaltschutzgesetz empfiehlt. Des Weiteren wäre zu klären, in welcher Form bzw. gestützt auf 

welche rechtliche Grundlage EM im Kontext von häuslicher Gewalt in einem interkantonalen 

Pilotprojekt getestet werden könnte bzw. ob dafür eine entsprechende Vereinbarung zwischen 

den beteiligten Kantonen ausreicht.
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Gestützt auf die Untersuchung sind Schlussfolgerungen zu ziehen und Empfehlungen zu formulie-

ren, auf deren Basis die Begleitgruppe und das BJ beurteilen können, mit welchen technischen Mit-

teln Opfer häuslicher Gewalt in der Schweiz besser bzw. am wirksamsten geschützt werden können. 

Die Untersuchung soll für die Ausarbeitung des Berichts des Bundesrats zur Beantwortung der durch 

das Postulat 19.4369 aufgeworfenen Fragen verwendet werden können. 

1.2 Verwendete Terminologie 

Häusliche Gewalt 

Für den Begriff der häuslichen Gewalt existiert keine allgemeingültige Definition. Je nach Kontext (z.B. sozio-

logisch, rechtlich), in dem der Begriff verwendet wird, kann die zugrunde gelegte Begriffsbestimmung unter-

schiedliche Merkmale aufweisen. Nach der in der Schweiz etablierten juristischen Definition liegt häusliche 

Gewalt vor, wenn Personen innerhalb einer bestehenden oder aufgelösten familiären, ehelichen oder eheähn-

lichen Beziehung physische, psychische oder sexuelle Gewalt ausüben oder androhen (vgl. auch die weiterge-

hende Definition in Art. 3 lit. b Istanbul-Konvention). Ungeachtet dessen können je nach rechtlichem Bezugs-

rahmen begriffliche Unterschiede bestehen. Was etwa im strafrechtlichen Kontext als häusliche Gewalt 

eingeordnet wird, ist bspw. nicht zwingend deckungsgleich mit den teilweise vorhandenen Legaldefinitionen in 

kantonalen Polizeigesetzen.1 

Electronic Monitoring (EM; Elektronische Überwachung) 

Electronic Monitoring ermöglicht den zuständigen (staatlichen) Behörden, die Anwesenheit, den Aufenthaltsort, 

die Bewegungen und oder das Einhalten anderer Auflagen einer Person aus der Distanz festzustellen und zu 

kontrollieren. Der Begriff EM umfasst eine breite Palette an elektronischen Überwachungsgeräten und deren 

Anwendungen, die in unterschiedlichen rechtlichen Anwendungsfeldern und zu unterschiedlichen Zwecken ein-

gesetzt werden können.2 Dabei wird die überwachte Person mit einem Sender (i.d.R. mit einer elektronischen 

Fussfessel oder einem elektronischen Armband) ausgerüstet, damit ihre Anwesenheits- bzw. Positionsdaten 

erfasst und aufgezeichnet werden können. Die Ortung des Senders erfolgt per Radiofrequenz (RF), per stand-

ortbezogenem Dienst (Location-based System [LBS]; etwa über Mobilfunkantennen) oder über ein satelliten-

gestütztes System (i.d.R. über das Globale Positionsbestimmungssystem [GPS]3). Die Datenübertragung vom 

Sender zur überwachenden Stelle läuft in der Regel über das Mobilfunknetz oder das Telefonnetz. Die anord-

nende Stelle legt in einer Interventions- und Meldeplanung diejenigen Prozesse fest, die bei Verstössen oder 

Manipulationen vorzunehmen bzw. einzuleiten sind.  

1 Zum Begriff der häuslichen Gewalt etwa MANETSCH-IMHOLZ, S. 583 f. 

2 NELLIS 2015, S. 10.  

3 Dazu etwa <https://www.gps.gov/technical/ps/2020-SPS-performance-standard.pdf>. 
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Zu schützende bzw. gefährdete Person sowie zu überwachende bzw. gefährdende Person 

Electronic Monitoring kann im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt in verschiedenen (Verfahrens‐) 

Stadien zur Anwendung gelangen, insbesondere auch dann, wenn noch kein Strafverfahren eröffnet worden 

ist. Im Bericht wird daher allgemein von der zu schützenden und der gefährdenden Person die Rede sein. 

Von Opfern und Täter*innen bzw. beschuldigten und verurteilten Personen wird nur dann gesprochen, wenn 

nach einer bereits begangenen Straftat eine vom Gesetz (Strafprozessordnung oder Strafgesetz) zugewiesene 

Rolle betont werden soll. 

Passive Überwachung 

Die vom Signalgerät registrierten und/oder übermittelten Positions- bzw. Aufenthaltsdaten werden von der zu-

ständigen Stelle nicht in Echtzeit überwacht, sondern erst im Nachhinein (etwa zu Bürozeiten) analysiert. Die 

Daten werden für einen gewissen Zeitraum gespeichert und können regelmässig (etwa jeweils nach einer de-

finierten Zeitspanne), zufällig (Zufallsstichproben) oder ergebnis- bzw. vorfallorientiert ausgewertet werden. 

Eine Reaktion kann in der Regel nur mit zeitlicher Verzögerung erfolgen. 

Aktive Überwachung 

Die vom Signalgerät übermittelten Positionsdaten der überwachten Person werden von der zuständigen Stelle 

(etwa einer Überwachungszentrale) während 24 Stunden an allen Wochentagen ausgewertet und Meldungen 

in Echtzeit bewirtschaftet. Aktive Überwachung wird in der Regel mit einer unmittelbaren Intervention verbun-

den, die generell, nach einem bestimmten Schema, definiert sein kann oder individuell, im Einzelfall, festgelegt 

wird (= aktive Überwachung «plus»). 

Aktive Überwachung «plus» 

Hauptsächliche Ausgestaltung der Aktiven Überwachung (siehe oben). Die vom Signalgerät aufgezeichneten 

Positionsdaten der überwachten Person werden von der zuständigen Stelle (etwa einer Überwachungszentrale) 

während 24 Stunden an allen Wochentagen ausgewertet und Meldungen in Echtzeit bewirtschaftet. Auf Mel-

dungen bzw. Verstösse erfolgt eine sofortige, zumeist polizeiliche, Intervention. 

Notfallknopf für die zu schützende Person 

Beim «Notfallknopf» handelt es sich um ein technisches Gerät (in der Regel mit Ortungsfunktion), welches der 

zu schützenden Person zur Verfügung gestellt wird und dieser ermöglicht, per Knopfdruck um Hilfe zu rufen, 

wenn sie in Gefahr ist.  

Tracker für die zu schützende Person 

Beim «Tracker» für die zu schützende Person handelt es sich um ein Gerät, das diese bei sich trägt und sie 

darüber informiert, wenn sich die überwachte Person ihr nähert. Damit wird der zu schützenden Person ermög-

licht, darauf zu reagieren, d.h. sich zu entfernen, Hilfe zu holen, die Polizei zu alarmieren etc. Solche «Tracker» 

funktionieren entweder (mittelbar) über Ortungssysteme oder (unmittelbar) bilateral zwischen der Fussfessel 

des Täters und dem Gerät, welches das Opfer bei sich hat. 
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Dynamische Überwachung 

Die Systemkomponenten satellitengestützter bzw. standortbezogener Ortungssysteme, von RF-Systemen und 

von Tracking-Geräten können kombiniert eingesetzt werden. Dadurch können die Bewegungen der überwach-

ten Person aufgezeichnet, geografische Zonen definiert und mit bestimmten Auflagen verbunden sowie die 

Fussfessel des Täters in Relation mit einem Tracker der zu schützenden Person gesetzt werden. So können 

automatisierte Alarme an eine bestimmte Stelle und/oder an die zu schützende Person ausgelöst werden, wenn 

etwa die überwachte Person Verbotszonen betritt bzw. sich der zu schützenden Person nähert. Das kombinierte 

System kann zusätzlich mit einem Notfallknopf für die zu schützenden Person ergänzt werden. 

Wirksamkeit 

Unter Wirksamkeit von EM im Kontext häuslicher Gewalt wird vorliegend die (kurz-, mittel- oder längerfristige) 

Verhinderung von häuslicher Gewalt bzw. die Einhaltung der polizeilichen Schutzmassnahmen, so dass die 

gefährdete Person unversehrt bleibt, verstanden. Neben der Verhinderung von häuslicher Gewalt kann auch 

ein durch den Einsatz von EM gesteigertes Sicherheitsgefühl und die damit einher gehende Verbesserung der 

Lebensqualität und gegebenenfalls der psychischen Gesundheit als Aspekt der Wirksamkeit verstanden wer-

den.4 

 

1.3 Forschungsdesign 

1.3.1 Aufbau der Studie 

In der Ausschreibung werden vier Gegenstände festgelegt, die untersucht werden sollen: 

1. welche technischen Mittel in der Schweiz und in anderen Ländern zum Schutz der Opfer von 

häuslicher Gewalt bereits eingesetzt werden und wie deren Wirksamkeit geprüft und eingeschätzt 

worden ist; 

2. die Funktionsweise der technischen Mittel; 

3. die finanziellen Aspekte der technischen Mittel; 

4. die sozialen und psychologischen Aspekte dieser technischen Mittel. 

Zu diesen Untersuchungsgegenständen werden je einzeln konkrete Unterfragen vorgegeben. 

  

 
4  Andere Zwecke von EM wie etwa die Resozialisierung spielen im vorliegend untersuchten Anwendungsbereich kaum eine 

Rolle, wenngleich Erkenntnisse aus der Rückfallforschung zur Anwendung von EM als Strafvollzugsalternative durchaus 
auch interessant sein können für die vorliegende Fragestellung und daraus gegebenenfalls analoge Überlegungen abgelei-
tet werden können. Allgemein zu Zwecken und gesellschaftlichen Funktionen von EM etwa DAEMS 2020, S. 23 ff. 
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Im ersten Teil des Schlussberichts wird jeweils eine Übersicht über die Datenbefunde betreffend 

die Schweiz und betreffend andere Länder gegeben. Hier werden die allgemeineren Unterfragen 

beantwortet. 

Übersicht Datenbefunde 

 Welche technischen Mittel werden bereits eingesetzt? 

 In welchen Bereichen (Strafrecht, Zivilrecht, Polizeirecht usw.) werden sie eingesetzt? 

 Liegt eine Beurteilung der Wirksamkeit vor? Wenn ja, wie lauten die Ergebnisse? 

 Welche Massnahmen werden als wirksamer erachtet? Welche werden als weniger wirksam erachtet? 

 Sind Begleitmassnahmen ergriffen worden, um die Wirksamkeit der technischen Mittel zu erhöhen? Wenn 

ja, welche? 

 Welche technischen Mittel sind getestet worden? Mit welchen Ergebnissen? 

 Welche technischen Mittel sind getestet und verworfen worden? Aus welchen Gründen? 

 Welche technischen Mittel werden aktuell getestet? 

 Sind neue technische Mittel entwickelt worden oder könnten neue entwickelt werden? 

Im zweiten Teil des Schlussberichts werden die spezifischeren Unterfragen beantwortet. 

Technische Aspekte 

 Welche Art von Technologie wird für die technischen Mittel benötigt? 

 Was sind die Vor‐ und Nachteile aus technischer Sicht? Was sind die Grenzen aus technischer Sicht? 

 In welchen Fällen ist ein solches Mittel wirksam bzw. nicht wirksam? 

 Wie genau ist die Standortbestimmung? Variiert die Standortgenauigkeit je nachdem, wo sich die Person 

befindet? 

 Was geschieht, wenn die Verbindung unterbrochen wird? Wie lange dauern solche Unterbrechungen? Wie 

häufig sind sie? Wie lange dauert es, eine solche Unterbrechung an das Überwachungszentrum zu melden? 

Wie könnten solche Unterbrechungen aus technischer Sicht vermieden werden, oder, alternativ, wie könnte 

ein solches Risiko minimiert werden? 

 Welche technischen Probleme stellen sich, wenn die zu schützende und die überwachte Person nicht im 

gleichen Kanton wohnen? 

 Ist es jederzeit möglich, jemanden zu lokalisieren? 

 Kann ein Verstoss gegen eine Fernhaltemassnahme sofort festgestellt werden? 

 Ist ein sofortiges Eingreifen der Polizei möglich? Welche Reaktionszeiten bestehen zwischen dem Zeit-

punkt, an dem der Verstoss festgestellt wird, und dem Zeitpunkt, an dem die Polizei an Ort und Stelle 

eingreifen würde? Wie könnten die nötigen Reaktionszeiten reduziert werden? Könnte die technische Wirk-

samkeit der elektronischen Überwachung von Fernhaltemassnahmen durch eine nationale Lösung verbes-

sert werden (z.B. in Fällen, in denen die zu schützende und die überwachte Person in zwei verschiedenen 

Kantonen leben)? Wie? 
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 Wie ist die technische Umsetzung bei mehreren zu schützenden Personen beispielsweise innerhalb einer 

Familie zu realisieren? (vom Projektteam zusätzlich vorgeschlagene Unterfrage) 

 Wie ist die technische Umsetzung für mehrere überwachte Personen zu realisieren? (vom Projektteam zu-

sätzlich vorgeschlagene Unterfrage) 

Finanzielle Aspekte 

 Wie hoch sind die Anschaffungskosten für die notwendigen technischen Mittel? 

 Wie hoch sind die Kosten für die notwendige Infrastruktur für die Umsetzung? 

 Welche Personalressourcen werden benötigt? Sollten zusätzliche Akteure einbezogen werden? Wenn ja, 

welche? 

 Welche technischen Mittel bieten das beste Effizienz‐/Kostenverhältnis? 

 Welche Auswirkungen hätte eine nationale Lösung auf die Kosten, die notwendige Infrastruktur und die 

Personalressourcen? 

Soziale und psychologische Aspekte 

Zu schützende Person 

 Was sind die Vor‐ und Nachteile für die zu schützende Person? 

 Was sind die Auswirkungen auf die zu schützende Person, insbesondere was sind die psychologischen 

Auswirkungen auf die zu schützende Person (emotionale Belastung, falsches Sicherheitsgefühl usw.)? 

 Wie sollte die zu schützende Person begleitet oder unterstützt werden, falls sie mit einem elektronischen 

Gerät ausgestattet wird? Welche Akteure sollten einbezogen werden? 

Überwachte Person 

 Was sind die Auswirkungen auf die überwachte Person, namentlich hinsichtlich der Rückfallprävention? 

 Welche Begleitmassnahmen könnten ergriffen werden, um die Wirksamkeit der elektronischen Überwa-

chung und die Chancen, dass die überwachte Person die Fernhaltemassnahmen befolgt, zu erhöhen (z.B. 

psychosoziale Begleitung der überwachten Person, Kontaktaufnahme mit der überwachten Person, Absol-

vierung eines Programms für Gewalttäterinnen und -täter usw.)? 

 Was sind die Auswirkungen der eingesetzten technischen Mittel auf die Arbeit und das Arbeitsempfinden 

der Personen, die für den Einsatz und das Funktionieren dieser Mittel verantwortlich sind (z.B. in Überwa-

chungszentralen oder bei der Polizei)? (vom Projektteam zusätzlich vorgeschlagene Unterfrage) 

Diese Unterfragen sind gemäss Ausschreibung jeweils für fünf vorgegebene technische Anwendun-

gen zu beantworten: 1. Passive Überwachung, 2. Aktive Überwachung, 3. Aktive Überwachung 

«plus», 4. Notfallknopf für die zu schützende Person, 5. Tracker für die zu schützende Person.  

Nachdem ursprünglich vorgesehen war, für die einzelnen technischen Anwendungen jeweils ein se-

parates Modul vorzusehen, hat sich während der Erarbeitung des Schlussberichts gezeigt, dass es 

für die Beantwortung der Unterfragen zweckmässiger ist, die aktive Überwachung und die aktive 

Überwachung «plus» in einem einzigen, gemeinsamen Modul zu behandeln. Erstens können so 
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Wiederholungen vermieden werden und zweitens findet sich diese Unterscheidung in internationalen 

Quellen aus sachlichen Gründen nicht.5 Die Fragen werden entsprechend vier Modulen zugeordnet 

und für jedes Modul separat beantwortet.  

In einem weiteren von der Projektleitung vorgeschlagenen Modul werden technische Mittel bespro-

chen, die sich keinem der vier Module zuordnen lassen, die aber aus Sicht des Projektteams eben-

falls zu einem effektiveren Schutz von Opfern von häuslicher Gewalt beitragen könnten.  

Dementsprechend werden fünf Module unterschieden: 

Modul 1: Passive Überwachung 

Modul 2: Aktive Überwachung und aktive Überwachung «plus» 

Modul 3: Notfallknopf für die zu schützende Person 

Modul 4: Tracker für die zu schützende Person 

Modul 5: Weitere Anwendungen 

Die Ergebnisse zu den Unterfragen werden folglich in fünf Kapitel gegliedert. Diese Einteilung er-

laubt es, die verschiedenen technischen Mittel direkt miteinander zu vergleichen und die gestellten 

Fragen pro technisches Mittel zu beantworten. Daraus ergibt sich ein strukturell identischer Aufbau 

für alle Module. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird dabei mit Verweisungen zwischen den Mo-

dulen gearbeitet. Daraus resultiert eine nachvollziehbare und anschauliche Übersicht, die ein exak-

tes Abwägen zwischen den untersuchten technischen Möglichkeiten zulässt. 

In einem weiteren Schritt werden die erhobenen Daten analysiert und Schlussfolgerungen daraus 

gezogen. Basierend auf den Schlussfolgerungen werden schliesslich Empfehlungen formuliert, wel-

che der Entscheidungsfindung für das weitere Vorgehen des BJ und des Parlaments dienlich sein 

sollen. Insgesamt soll die vorliegende Untersuchung eine Basis bieten, auf der abgeschätzt werden 

kann, inwiefern EM im Kontext von häuslicher Gewalt verstärkt zum Einsatz kommen soll und wel-

che(s) Mittel am besten geeignet ist bzw. sind, den beabsichtigten Zweck zu erreichen. 

 

1.3.2 Methoden 

Die Methodenwahl entspricht der Vielschichtigkeit der Fragen, den involvierten Akteur*innengruppen 

und den vorgegebenen zeitlichen Rahmenbedingungen. Wichtige Instrumente für die Datenerhe-

bung sind systematische, an wissenschaftlichen Standards orientierte Internet‐ und Literaturrecher-

chen zu relevanten Untersuchungen und Berichten, telefonische und internetgestützte Nachfragen 

 
5  Vgl. auch etwa KKJPD 2017. Dies wurde auch in den geführten Gesprächen öfters so angemerkt. Andere Unterschei-

dungskriterien haben sich als wichtiger herausgestellt. 
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zur Ergänzung bei Informationslücken sowie teilstandardisierte Interviews mit Fachpersonen im Be-

reich der technischen Überwachungsmittel, der Opfer‐ und Täter*innenhilfe und des Strafvollzugs. 

 

1.3.2.1 Internet‐ und Literaturrecherchen 

Die für die Metaanalyse der bisherigen Untersuchungen zu technischen Überwachungsmitteln not-

wendigen Daten wurden zunächst durch – nach einschlägigen Informationsquellen differenzierte – 

Internet‐ und Literaturrecherchen erhoben. Die Recherchen wurden soweit als möglich auf Studien 

und Literatur zum Einsatz von technischen Mitteln zwecks Opferschutz im häuslichen Bereich oder 

in vergleichbaren Anwendungsbereichen fokussiert. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf beste-

hende, wissenschaftlich fundierte, länder- oder anwendungsvergleichende Metaanalysen gelegt. 

Neuere Quellen seit 2000 wurden bevorzugt.  

Die Suchergebnisse wurden nach Prinzipien der Dokumentenanalyse mittels eines an den vorgege-

benen Fragestellungen orientierten Analyserasters nach Relevanz für die zu beantwortenden Fragen 

und wissenschaftlicher Qualität gefiltert, den entsprechenden Modulen zugeordnet und analysiert. 

Als Ergebnis wurde ein kategorisierter Datensatz erstellt (vgl. Anhang), der es ermöglicht, aus einer 

grossen Anzahl an Quellen die für die einzelnen Fragestellungen relevanten Dokumente zu identifi-

zieren. Der kategorisierte Datensatz diente als Grundlage für die Quellenauswertung und die weite-

ren Datenerhebungen und Gespräche. 

Zur Beantwortung von Unterfragen, die mittels Internet‐ und Literaturrecherche nicht (ausreichend) 

beantwortet werden konnten, erfolgten telefonische Nachfragen bei Behörden und Fachstellen. Für 

technische Belange konnte Clemens Schildknecht, Dipl. El. Ing. FH, Künzler & Partners AG, Biel, im 

Rahmen der Untersuchung als Konsulent beigezogen werden. Die eingegangenen Daten in Form 

von übermittelten Dokumenten, E-Mails oder Telefonnotizen wurden den entsprechenden Modulen 

zugeordnet, analysiert und zur Beantwortung der jeweiligen Unterfragen herangezogen.  

 

1.3.2.2 Befragung von Expert*innen 

Das teilstandardisierte qualitative Expert*inneninterview wird zur Beantwortung verschiedener Un-

terfragen verwendet. Die befragten Fachpersonen repräsentieren unterschiedliche Fachrichtungen 

und berufliche Felder. Sie sind Expert*innen in ihrem Praxisfeld; d.h., sie verfügen über ein breites 

und fundiertes Wissen in ihrem Arbeitsbereich. Die Kriterien für die Auswahl der Personen waren 

von den jeweils zu beantwortenden Fragen abhängig. Hauptzweck der Expert*inneninterviews war 

das Sammeln von Informationen aus erster Hand. Die geführten Gespräche sind in der Tabelle 1 

aufgeführt. 
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Tabelle 1: Durchgeführte Experten*inneninterviews 

Nr. Kanton/Land Befragte Experten*innen 

1 Basel-Land 1 Fachperson Justizvollzug 

2 Basel-Land 1 Fachperson Beratungsstelle (gefährdende Person) 

3 Basel-Stadt 1 Fachperson Justizvollzug 

4 Basel-Stadt 1 Fachperson Sicherheitsdirektion 

5 Fribourg 1 Fachperson Beratungsstelle (gefährdete Person) 

6 Neuenburg 2 Fachpersonen Justizvollzug 

1 Fachperson Staatsanwaltschaft 

2 Fachpersonen Polizei 

2 Fachpersonen Beratungsstelle (gefährdende und gefährdete Person) 

1 Fachperson Psychiatrische Dienste 

7 Zürich 2 Fachpersonen Kantonspolizei 

8 Zürich 1 Fachperson Beratungsstelle (gefährdende Person) 

9 Zürich 1 Fachperson Beratungsstelle (gefährdete Person) 

10 Zürich 2 Fachpersonen Justizvollzug 

11 Schweiz 2 Fachpersonen Beratungsstelle (anonym) 

12 Schweiz 2 Fachpersonen KKJPD 

13 Schweiz 1 Fachperson Privatwirtschaft 

14 Schweiz 3 Fachpersonen Verein EM 

15 Spanien 1 Fachperson Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género  

1 Fachperson Privatwirtschaft (technischer Anbieter) 

1 Fachperson (Berater; Experte für die Anwendung von EM) 

Die Gespräche dauerten zwischen 60 bis 120 Minuten und wurden inhaltsanalytisch ausgewertet.  

Auch Expert*innen aus Frankreich wurden zu ihrer Umsetzung von EM im Kontext häuslicher Gewalt 

angefragt. Die Anfrage richtete sich zunächst an den früheren Verantwortlichen eines Pilotprojekts 

für den Einsatz von EM im Kontext von häuslicher Gewalt im Justizministerium. Da diese Person 

aber seit ein paar Monaten nicht mehr in der zuständigen Abteilung arbeitet, hat sie auf zwei andere 

Personen verwiesen. Diese haben auf mehrfache Anfrage bis heute nicht reagiert (Stand: 5. Februar 

2021). Da EM im Kontext von häuslicher Gewalt – nach einem Pilotprojekt – erst zwischen dem 
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25. September 2020 und Januar 2021 eingeführt worden ist, dürften bis anhin noch kaum Erfahrun-

gen damit gesammelt worden. Zudem lehnt sich die Anwendung stark an jene in Spanien an, die in 

der vorliegenden Untersuchung näher besprochen wird (siehe unten Kapitel 2.2.2). 

Dank den geführten Expert*inneninterviews konnten zudem verschiedene zusätzliche Dokumente 

mit relevanten Informationen identifiziert und zugänglich gemacht werden (Empfehlungen, Projekt-

unterlagen, Flyer, Merkblätter).6 

 

2. Übersicht Datenbefunde 

2.1 Schweiz 

2.1.1 Quellenlage 

Zu EM in der Schweiz ist relativ wenig Literatur vorhanden. Im Gegensatz zu einigen anderen Län-

dern (dazu Kapitel 3.1.2) steht die Verbreitung von EM in der Schweiz erst am Anfang, was sich 

entsprechend in der Quellenlage zeigt. Eingehendere Auseinandersetzungen mit dem Thema finden 

sich nur in wenigen neueren Monografien7 und Beiträgen.8 Auch ältere Quellen9 dazu sind eher rar. 

Ähnlich ist die Lage betreffend Studien und Berichten zu Modellversuchen.10 

Der Fokus in der Literatur liegt auf Einsatzvarianten im Strafvollzug (Vollzug von Freiheitsstrafen) 

(Front Door: Vollzug einer kurzen Freiheitsstrafe ausschliesslich in der Form von EM; Back Door: 

Vollzug eines Teils einer längeren Freiheitsstrafe in der Form von EM). Auch in den Berichten und 

Studien zu den Modellversuchen stehen diese Einsatzvarianten im Vordergrund. Es finden sich, 

ausser in den einschlägigen Kommentaren bzw. Nachschlagewerken11, nur selten ausführlichere, 

 
6  Etwa KKJPD, Electronic Monitoring (EM), EM Fachkonferenz EM zur Überwachung von Kontakt- und Rayonverboten nach 

Art. 67b StGB, Empfehlung als Grundlage für die Erstellung eines kantonalen Fachkonzepts vom 28. November 2017; JUS-

TIZ- UND SICHERHEITSDEPARTEMENT DES KANTONS BS, Electronic Monitoring (EM) EM zur Überwachung von Kontakt- und 
Rayonverboten nach Art. 67b StGB; KÜNZLER & PARTNERS, Projektauftrag, Projekt Electronic Monitoring, Verein EM, 1. No-
vember 2019; VEREIN ELECTRONIC MONITORING, Electronic Monitoring, Faktenblatt aktive Überwachung, 29. Oktober 2020; 
ARBEITSGRUPPE ERSATZMASSNAHMEN ZH, Zürcher Leitfaden «Ersatzmassnahmen», 16. August 2016. 

7  STÖSSEL 2018; BROQUET 2015; ZIHLMANN 2012. 

8  SCHLÜSSELBERGER 2018; WERNINGER 2018; WEBER/PRUIN 2017; BROQUET 2016; BERLOVAN 2012; KILLIAS ET AL. 2010; KOH-

LER 2012; WEBER 2010. 

9  Etwa ISENSCHMID 2008; RUMO WETTSTEIN 2005; WEBER 2004; LEHNER 2004; ZOGG 2003; AEBERSOLD 1998. 

10  Dazu unten Kapitel 2.1.3. 

11  Siehe etwa AEBERSOLD, PK-StGB, Art. 79b StGB; KOLLER, BSK-StGB, Art. 79b StGB; HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, BSK-StGB, 

Art. 16a JStG; WEBER, BSK-StPO, Art. 237 StPO; LEHNER, Vollzugslexikon, Electronic Monitoring. 
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spezifische Auseinandersetzungen mit Einsatzvarianten im strafprozessualen Bereich12 oder im po-

lizei-, zivil- und ausländerrechtlichen Bereich.13 EM als Massnahme im Bereich häuslicher Gewalt 

wird lediglich in drei Literaturquellen spezifisch und ausführlicher besprochen.14 

Es finden sich sowohl auf Bundesebene als auch auf kantonaler Ebene Materialien zu EM, jedoch 

selten im Zusammenhang mit Einsatzvarianten ausserhalb des strafrechtlichen Anwendungsbe-

reichs (siehe kategorisierter Datensatz im Anhang). Mit dem Bundesgesetz über die Verbesserung 

des Schutzes gewaltbetroffener Personen vom 14. Dezember 201815 und dessen Umsetzung sowie 

mit den Bestrebungen, kantonale Gewaltschutzgesetze zu erlassen, wird der präventive Einsatz von 

EM im Kontext häuslicher Gewalt auf politischer Ebene verstärkt diskutiert und es entstehen allmäh-

lich Materialen zu dieser Einsatzvarianten.16  

 

2.1.2 Eingesetzte technische Mittel 

 Welche technischen Mittel werden bereits eingesetzt? 

 In welchen Bereichen (Strafrecht, Zivilrecht, Polizeirecht usw.) werden sie eingesetzt? 

Betreffend die bei EM eingesetzten Geräte sind 21 Kantone der Übergangslösung des Kantons Zü-

rich angeschlossen, welche dieser bis Ende des Jahres 2022 anbieten wird. Diese 21 Kantone be-

nutzen Geräte der Firma Attenti (ehemals 3M; Betreiberin ist die Securiton AG), fünf weitere Kantone 

nutzen Geräte der Firma Geosatis.17 

In der Schweiz wird EM als strafrechtliche Vollzugsform (Back Door, Front Door) seit 1999 einge-

setzt, zunächst versuchsweise als Modellversuch gemäss Art. 397 Abs. 4 aStGB (heute Art. 387 

Abs. 4 StGB) und beschränkt auf RF-Geräte (Anwesenheitskontrolle). Seit 2015 sind dafür GPS-

Ortungsgeräte zugelassen, die zusätzlich eine Aufenthaltskontrolle ermöglichen. Seit 2018 ist EM 

als Vollzugsform für kurze Freiheitsstrafen bzw. für Teile von längeren Freiheitsstrafen in Art. 79b 

StGB gesetzlich verankert. Folglich kommt EM als Vollzugsform für Freiheitsstrafen heute in allen 

 
12  Insb. in STÖSSEL 2018; BROQUET 2015; WEBER 2010; WEBER 2004. 

13  Insb. in STÖSSEL 2018; BROQUET 2015; WEBER 2004. 

14  STÖSSEL 2018; BROQUET 2016; BROQUET 2015. 

15  Dazu etwa BBl 2017 7307. Zur Umsetzung von Art. 28b ZGB siehe insb. BÜCHLER/GLOOR/MEIER 2015. 

16  Auf kantonaler Ebene etwa: RAPPORT EXPLICATIF FRIBOURG 2019 ; Communiqué du CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD 

2018. 

17  SCHLÜSSELBERGER 2018, S. 76; KKJPD 2019 (Ergänzende Informationen zum Beitritt der Kantone zum Verein EM). 
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bzw. den meisten18 Kantonen zur Anwendung.19 Dieser Einsatzbereich stellt den Hauptanwendungs-

bereich von EM in den Kantonen bzw. in der Schweiz dar.  

Bloss vereinzelt wurde EM seit Inkrafttreten der schweizerischen StPO und der schweizerischen 

JStPO am 1. Januar 2011 auch als strafprozessuale Ersatzmassnahme eingesetzt.20 In den anderen 

Bereichen (etwa in polizei- oder zivilrechtlichen Anwendungsbereichen), in denen von Gesetzes we-

gen ein Einsatz von EM zugelassen wäre, gibt es schweizweit nur einzelne Anwendungsfälle, deren 

Umsetzung zudem kaum dokumentiert ist.21 Dieser Schluss ergab sich insbesondere auch aus den 

geführten Explorationsgesprächen. Es konnten in der Schweiz bislang kaum Erfahrungen mit dem 

(präventiven) Einsatz von EM im Kontext von häuslicher Gewalt gesammelt werden. Durch die Ge-

spräche konnten lediglich Einzelfälle von spezielleren Anwendungen eruiert werden.  

Bsp.:  

- GPS-Tracker für die zu schützende Person (Kanton BL) 

- Notfallknopf für die zu schützende Person (Kanton ZH) 

- Eine Smartphone-App, die eingesetzt wird, um ein gesamtes Schutz- und Trackingsystem (aus-

serhalb von Strafverfahren bzw. des Strafvollzugs) zu gewährleisten. Dieses System wird nur 

unter bestimmten Voraussetzungen angewendet. So müssen die gefährdeten Personen diesem 

System gestützt auf detaillierte Ab- und Aufklärungen zustimmen, sie müssen sich in einer höhe-

ren Gefährdungssituation befinden (6 auf einer Skala von 0-10) und die zuständige Polizei oder 

Schutzeinrichtung muss dieses System im gegebenen Fall wünschen. 

- Ähnlich zur Smartphone-App wird im Kanton NE ein Gerät mit Notfallknopf und Positionsortung 

eingesetzt. Die Anwendung erfolgt aktuell bei Personen, die Drohungen erhalten haben oder ei-

nem erhöhten Risiko von Übergriffen ausgesetzt sind. Diese Geräte stellen bei Betätigung des 

Notfallknopfs eine direkte Verbindung zur Notrufzentrale der Polizei her und zeigen den Standort 

der tragenden Person. Für jeden einzelnen Fall existiert ein individueller Interventionsplan, der 

von den zuständigen Personen bei der Polizei ausgearbeitet wurde. Jede so zu schützende Per-

son erhält eine angemessene Einführung und eine Erläuterung der Grenzen des Geräts. Bisher 

wurde nach Angaben der Gesprächspartner*innen aus dem Kanton NE noch kein Alarm ausge-

löst. Eine Einschätzung der präventiven Wirkung steht daher noch aus.  

 
18  Für einige kleinere Kantone sind noch keine Anwendungsfälle registriert worden. 

19  Siehe etwa BFS, Statistik des elektronisch überwachten Strafvollzugs (Stand der Datenbank: 28.10.2019). Dazu auch 

STÖSSEL 2018, S. 155−220. 

20  Vgl. WEBER/PRUIN 2017, S. 449 f.; STÖSSEL 2018, S. 287; KKJPD 2019 (Ergänzende Informationen zum Beitritt der Kan-

tone zum Verein EM). So etwa im Pilotprojekt des Kantons Zürich (dazu unten und RICHTER/RYSER/HOSTETTLER 2020a.). In 
BL war dies bereits seit 1999 gestützt auf aArt. 79 BL-StPO möglich. 

21  WEBER/PRUIN 2017, S. 447; KKJPD 2019 (Ergänzende Informationen zum Beitritt der Kantone zum Verein EM). Dies ging 

auch aus den geführten Gesprächen hervor. 
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2.1.3 Tests technischer Mittel und Wirksamkeit 

 Welche technischen Mittel sind getestet worden? Mit welchen Ergebnissen? 

 Welche technischen Mittel sind getestet und verworfen worden? Aus welchen Gründen? 

 Welche technischen Mittel werden aktuell getestet? 

 Liegt eine Beurteilung der Wirksamkeit vor? Wenn ja, wie lauten die Ergebnisse? 

 Welche Massnahmen werden als wirksamer erachtet? Welche werden als weniger wirksam erachtet? 

 Sind Begleitmassnahmen ergriffen worden, um die Wirksamkeit der technischen Mittel zu erhöhen? Wenn 

ja, welche? 

Während des interkantonalen Modellversuchs (1999-2002) wurde EM von sechs Kantonen (BE, 

BL, BS, GE, TI, VD) testweise in einem Modellversuch eingesetzt; seit dessen Verlängerung (2002-

2007) zusätzlich von einem weiteren (SO). Der Anwendungsbereich war auf den Strafvollzug (alter-

native Vollzugsform für Freiheitsstrafen; Front Door, Back Door) beschränkt. Es wurden Anwesen-

heitskontrollen mittels RF-Empfänger durchgeführt. Der Einsatz von GPS war nicht zugelassen. Die 

Interventionsmöglichkeiten und Betreuungsmodelle waren je nach kantonaler Regelung unterschied-

lich ausgestaltet.22 Die Bewilligungen für diesen Anwendungsbereich von EM wurden bis zum In-

krafttreten der Revision des Strafsanktionenrechts am 1. Januar 2018 mehrfach verlängert. Bis auf 

Pilotprojekte im kleinen Rahmen im Jahr 2013 (BL und BS) wurde der Einsatz von GPS generell erst 

ab 2015 zugelassen, was ab dann nicht mehr nur eine Anwesenheits-, sondern zusätzlich eine Auf-

enthaltskontrolle erlaubte.23  

Ergebnisse: In den Evaluationsberichten zum interkantonalen Modellversuch wurde eine positive 

Bilanz gezogen. Die Zahl der Anwendungsfälle habe die Erwartungen übertroffen. EM werde von 

den überwachten Personen als Strafe wahrgenommen (Erinnerung rund um die Uhr an Strafsitua-

tion, Selbstdisziplin für die Einhaltung des Vollzugsprogramms). Die Rückfälligkeit betrug im Schnitt 

22,7% und lag damit im Mittelfeld der Rückfallquoten anderer Vollzugsformen wie etwa gemeinnüt-

ziger Arbeit oder Halbgefangenschaft. Eine Nachbefragung von Personen, die in den Jahren 1999 

bis 2002 eine Freiheitsstrafe oder einen Teil davon mittels EM verbüsst hatten, ergab zudem, dass 

diese Vollzugform auch fünf Jahre nach dem Vollzugsende noch Wirkung zeigen konnte und sich in 

verschiedenen Bereichen positiv auswirkte (vermehrte Übernahme von Eigenverantwortung, bes-

sere Organisation des Tagesablaufs, Festigung der Familien- bzw. Paarbeziehung, Reduktion des 

Alkoholkonsums aufgrund geänderten Ausgehverhaltens). Auch in der Zusammenfassung der Eva-

luationsergebnisse der am Modellversuch teilnehmenden Kantone konnte im Jahr 2009 gestützt auf 

die Evaluationen, Erfahrungen und Rückmeldungen der Kantone eine generell positive Bilanz gezo-

gen werden. So wurde insbesondere die Vermeidung einer desozialisierenden Wirkung gegenüber 

 
22  Dazu STÖSSEL 2018, S. 87−103 und 109−111. 

23  Dazu STÖSSEL 2018, S. 113−153. 
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einer stationär vollzogenen Freiheitsstrafe, die Dynamik, welche ein rasches Reagieren auf Verän-

derungen erlaube, der Strafcharakter, die hohe Flexibilität und die finanziellen Vorteile von EM po-

sitiv hervorgehoben. Hingegen stelle EM hohe Ansprüche an die verurteilten Personen hinsichtlich 

Mitarbeit, Disziplin, Durchhaltewillen und Eigenverantwortung.24 

Im Kanton Waadt wurde eine experimentelle Evaluation (2000-2003)25 durchgeführt. Dabei wurde 

der Einsatz von EM als strafrechtliche Vollzugsform (Front Door) im Verhältnis zu Gemeinnütziger 

Arbeit (GA) getestet.  

Ergebnisse: KISSLING/KILLIAS 2006 kommen zum Schluss, man könne vorsichtig feststellen, dass 

sich die beiden Sanktionsformen kaum unterschiedlich auf das weitere Leben und die Legalbewäh-

rung der betroffenen Personen auswirkten, dass aber EM bei den meisten untersuchten Kriterien 

geringfügig besser abschneide; in zwei Fällen (Zivilstand und «Armut») signifikant. Als Erklärungs-

ansätze ziehen sie u.a. einen Placebo- oder «Hawthorn»-Effekt in Betracht. Sie merken aber an, 

dass selbst wenn diese Effekte mitgespielt haben sollten, weiterhin wohl als Ergebnis bleibe, dass 

sich EM zumindest nicht ungünstiger auf die Legal- und Lebensbewährung der betroffenen Personen 

auswirke als GA. Für die Strafvollzugsbehörden und die Politik bedeute dies, dass eine freie Wahl 

zwischen diesen beiden Vollzugsformen bestehe, die auf Überlegungen zu Kosten, praktischen Mög-

lichkeiten und Grenzen beruhen könne.26 

Im Kanton Zürich läuft seit Herbst 2014 ein Pilotversuch mit EM in fünf sukzessive eingeführten 

Anwendungsfeldern (Jugendstrafrechtliche Intervention, Vollzugslockerung im Massnahmenzent-

rum Uitikon, Vollzugsstufe bzw. Vollzugslockerung in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies, Ersatz-

massnahmen Strafprozessordnung, Kontakt- und Rayonverbot). Im Rahmen dieses Pilotversuchs 

soll insbesondere der Einsatz der GPS-Ortungstechnologie bei EM systematisch erprobt werden.27 

Die Evaluation dieses Pilotversuchs ist momentan in Arbeit. Ein Zwischenbericht28 und mehrere Stel-

lungnahmen29 des Evaluationsteams sowie ein Schlussbericht30 wurden verfasst. Diese sind der 

Forschungsgruppe zugänglich, aber im Moment noch nicht öffentlich verfügbar.   

 
24  PETER-EGGER 2003; PETER-EGGER 2004; VILLETTAZ/KILLIAS 2005; PETER-EGGER 2007; BJ 2007; BJ 2009, S. 22. Zum Gan-

zen auch WEBER/PRUIN 2017, S. 441; KOHLER 2012; RUMO WETTSTEIN 2005; LEHNER 2004. 

25  KISSLING/KILLIAS 2006. Dazu auch KILLIAS ET AL. 2010. 

26  Zum Ganzen KISSLING/KILLIAS 2006, S. 21 f. Vgl. auch KILLIAS ET AL. 2010, S. 12 f. 

27  Siehe <https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2014/05/electronic_monitoring.html>. 

28  RICHTER/RYSER/HOSTETTLER 2018 (vgl. <https://boris.unibe.ch/111738/>). 

29  RICHTER/RYSER/HOSTETTLER 2019a; RICHTER/RYSER/HOSTETTLER 2019b; RICHTER/RYSER/HOSTETTLER 2020a; RICHTER/RY-

SER/HOSTETTLER 2020b. 

30  RICHTER/RYSER/HOSTETTLER 2020c. 
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Ergebnisse: Das Evaluationsteam kommt zu folgenden vorläufigen Schlüssen: 

- Jugendstrafrechtliche Intervention: Die überwachten Personen liessen sich in zwei Gruppen fas-

sen: Gruppe 1 JUGA sei motiviert, ihr Verhalten zu verändern und akzeptiert EM als Unterstüt-

zung dazu. Entsprechend zeige sich eine verhaltensverbessernde Wirkung. Gruppe 2 JUGA 

könne EM nicht akzeptieren und verhalte sich widerständig. Die Zusammenarbeit zwischen den 

beteiligten Stellen sei gut und der Aufwand beim Einsatz von EM dank eines individuellen und 

institutionellen Lernprozesses verglichen mit der Situation zu Beginn des Programms verringert 

worden. Oft seien die Konsequenzen bei Missachtungen der EM-Auflagen unklar oder es bestehe 

juristisch ein geringer Spielraum für Konsequenzen. Ohne klare Sanktionierungsmöglichkeiten 

hielten sich jedoch die überwachten Personen nicht oder nur für kurze Zeit an die Auflagen. Eine 

rasche Reaktionszeit nach Missachtungen der EM-Auflagen werde vom institutionellen Umfeld 

angeregt. Insbesondere bei Missachtungen am Wochenende würden überwachte Personen der-

zeit erst mehrere Tage später kontaktiert.31 

- Vollzugslockerung MZU: Die überwachten Personen liessen sich in drei Gruppen fassen: Gruppe 

1 MZU akzeptiere EM als Teil der regulären Vollzugslockerungs- und Progressionspraxis. Aus 

einem Nutzen-Kalkül heraus hielten sich Personen dieser Gruppe an die Vorgaben. Gruppe 2 

MZU verhalte sich widerständig und missachte die EM-Auflagen wiederholt. Gruppe 3 MZU wird 

aufgrund der Schwere ihres Delikts und der Risiko- und Rückfalleinschätzung über längere Zeit 

mittels EM kontrolliert. Bei dieser Gruppe hielten sich die Missachtungen wie bei Gruppe 1 MZU 

in Grenzen. EM werde von den verschiedenen Akteur*innen im MZU als nützliches Mittel der 

Kontrolle gesehen. Für diesen Zweck stimmten Aufwand und Ertrag seitens der Institution. EM 

vereinfache die Überwachung von Vollzugslockerungen für die überwachten Personen (weniger 

Kontrollanrufe) wie auch für das MZU. In den beiden Abteilungen des MZU (offene und geschlos-

sene Abteilung) werde EM unterschiedlich eingesetzt. Während in der offenen Abteilung EM prä-

ventiv bei Direkteintritten zur Kontrolle erster Vollzugslockerungen zum Einsatz komme, werde in 

der geschlossenen Abteilung von Fall zu Fall reaktiv entschieden. Hier würden klare Vorgaben 

seitens der Direktion klärend sein.32 

- Ersatzmassnahmen StPO: EM komme heute im Anwendungsfeld Ersatzmassnahmen StPO nur 

in einzelnen Spezialfällen zum Einsatz, welche aufgrund der Auflagen (bspw. Rayonverbot, Haus-

arrest), der persönlichen Situation der zu überwachenden Personen (bspw. Betreuungspflichten) 

und der zu überwachenden Person selbst (bspw. Absprachefähigkeit) dafür geeignet seien. Die 

Akzeptanz von EM bei den überwachten Personen werde von verschiedenen Faktoren beein-

flusst (Möglichkeit des Vergleichs von EM mit Haft, Betreuungspflichten, Erwerbssituation und 

 
31  RICHTER/RYSER/HOSTETTLER 2018, insb. S. 9 ff. 

32  RICHTER/RYSER/HOSTETTLER 2018, insb. S. 24 ff. 
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Wahrnehmung des Lebens vor EM). EM sei als Instrument vorhanden, die Grundlagen seien in 

einem Detailkonzept geregelt, dennoch sei EM nicht ausreichend institutionalisiert (bspw. per 

Standard in Prozesse als Option eingebunden).33 

- Aktive Überwachung: Aktive Überwachung werde bislang nur selten eingesetzt, da EM nur bei 

Personen, von denen keine Gefahr ausgehe, bzw. nicht als alleinige Sicherheitsmassnahme ein-

gesetzt werden könne und die Anordnung von EM bei diesen Personen schnell als unverhältnis-

mässig erachtet werde. Eine aktive Überwachung werde daher lediglich in seltenen Einzelfällen 

angeordnet. In diesen Fällen werde die aktive Überwachung aber durchaus als sinnvoll einge-

schätzt. Die technischen Grenzen und Mängel der aktiven Überwachung mit EM schränkten die 

Einsatzmöglichkeiten zusätzlich ein. Die Verlässlichkeit der EM-Geräte sei von vielen als ein 

grosses Problem dargestellt worden. Ein Vorteil der aktiven Überwachung sei hingegen der psy-

chologische Effekt, der durch die unmittelbare Reaktion auf einen Verstoss ausgelöst wird. Immer 

wenn die Polizei mit der überwachten Person aufgrund einer Verstoss-Meldung Kontakt auf-

nehme, werde diese daran erinnert, dass sie überwacht wird und sich an die Auflagen halten 

muss. Diese Kontakte könnten auch eine präventive Wirkung haben. Ein Nachteil der aktiven 

Überwachung sei der höhere Arbeitsaufwand im Vergleich zur passiven Überwachung. Die Mei-

nungen zu den Vor- und Nachteilen der aktiven Überwachung seien stark von den jeweiligen 

Anwendungsfeldern und von den Positionen innerhalb der Anwendungsfelder geprägt. Für Spe-

zialfälle wie Stalking im Gewaltschutz oder jugendliche gefährdende Personen könne eine aktive 

Überwachung sinnvoll sein, für eine breite Anwendung sei sie jedoch zu aufwendig (technikbe-

dingte Fehlalarme; Aufwand durch die detaillierte Planung der Überwachung; 24-Stunden-Er-

reichbarkeit der fallführenden Stelle oder zumindest der Einsatzzentrale der Polizei).34  

 

2.1.4 Neuere Entwicklungen 

Als neue Entwicklung in der Schweiz ist die Gründung des Vereins EM zu nennen. Die KKJPD 

beschloss 2013, eine EM-Koordinationsgruppe einzusetzen. Als Ergebnis der folgenden Arbeiten 

wurde der Verein EM geschaffen. Der Hintergrund dieser Bemühungen liegt mitunter darin, dass die 

Kantone seit Inkrafttreten der Revision des Strafsanktionenrechts am 1. Januar 2018 verpflichtet 

sind, EM für den Vollzug von kurzen Freiheitsstrafen oder am Ende von langen Freiheitsstrafen an-

zubieten (Art. 79b StGB), und, dass zukünftig die weiteren Anwendungsfelder (namentlich auch der 

Schutz gewaltbetroffener Personen) mehr Fälle generieren werden. Der Verein EM hat das Ziel, den 

Kantonen eine einheitliche, effiziente und den Bedürfnissen entsprechende Lösung für den Einsatz 

 
33  RICHTER/RYSER/HOSTETTLER 2020a. 

34  RICHTER/RYSER/HOSTETTLER 2019a. Für weitere Angaben über die aktive Überwachung in dem vom Kanton Zürich durch-

geführten Pilotprojekt wird direkt auf diesen Bericht verwiesen. Siehe auch RICHTER/RYSER/HOSTETTLER 2020c. 
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elektronischer Überwachungen anzubieten. Darüber hinaus sollen neue Technologien fortlaufend 

beobachtet und evaluiert und sinnvolle technische Neuentwicklungen übernommen werden. Dazu 

soll eine modulare, nationale Lösung aufgebaut werden, bei der die Kantone jeweils lediglich die von 

ihnen bezogene Leistung bezahlen. Der Verein EM soll sehr schlank geführt werden. Er soll sich 

lediglich um die vertraglichen und administrativen Aspekte des Betriebes kümmern. Um maximale 

Synergien zu erreichen, sollen die betriebsnotwendigen Ressourcen (Geschäftsführung, Administ-

ration) vom SKJV im Mandatsverhältnis abgerufen werden.35 Ein Grossteil der Kantone ist dem Ver-

ein EM beigetreten.36 Die Beschaffung der notwendigen Überwachungsgeräte etc. soll 2021 erfol-

gen. Das einheitliche System soll per 2023 eingeführt werden. Die Kantone haben sich entschieden, 

in einer ersten Phase noch keine gemeinsame nationale Überwachungszentrale im Sinne der aktiven 

Überwachung einzuführen, bei der Beschaffung der Überwachungstechnologie jedoch darauf zu 

achten, dass diese Option zukünftig (noch) möglich wäre.37 

 

2.2 International 

2.2.1 Quellenlage 

EM ist in den letzten Jahren in vielen Ländern in unterschiedlichen Anwendungsbereichen entweder 

bereits umgesetzt worden oder wird momentan gerade eingeführt. Zum Thema EM ist daher inter-

national umfangreiche Literatur vorhanden.38 Vor allem zu den Erfahrungen in Australien, Belgien, 

Brasilien, Deutschland, England/Wales, Frankreich, Kanada, den Niederlanden, Schottland, Schwe-

den, Spanien und den USA wurde in jüngerer Zeit viel publiziert (siehe kategorisierter Datensatz, 

Anhang). Die meisten Publikationen betreffen Anwendungen im Bereich des Strafvollzugs, die aktive 

Überwachung («plus») und GPS als verwendete Ortungstechnologie (siehe kategorisierter Daten-

satz im Anhang). Es liegen mehrere Metastudien zum Einsatz von EM allgemein39 sowie Studien 

und Berichte spezifisch zum Einsatz von EM bei häuslicher Gewalt, insbesondere mit Bezug zu prä-

ventiven Anwendungsbereichen, vor.40  

 
35  Zum Ganzen KKJPD 2019 (Ergänzende Informationen zum Beitritt der Kantone zum Verein EM). 

36  Alle Kantone ausser FR, JU, TI, VS. 

37  Zum Ganzen auch Gespräch mit dem Verein EM. 

38  Anstatt vieler sollen hier nur wenige aktuelle Übersichten ausdrücklich hervorgehoben werden: BELUR ET AL. 2020; KYLSTAD 

OSTER/CAIADO 2018; BEYENS 2017; DÜNKEL/THIELE/TREIG 2017; HUCKLESBY ET AL. 2016; BEUMER/KYLSTAD OSTER 2016; PA-

TERSON 2015; GRAHAM/MCIVOR 2015; EREZ/IBARRA 2014; NELLIS 2014; NELLIS ET AL. 2013; BURT 2012. 

39  Etwa BELUR ET AL. 2020; FITZALAN HOWARD 2020; BELUR ET AL. 2017; BEYENS 2017; ETEROVIC-SORIC ET AL. 2017; HUCKLESBY 

ET AL. 2016; PATERSON 2015; GRAHAM/MCIVOR 2015; MACKENZIE 2006; RENZEMA/MAYO-WILSON 2005. 

40  Siehe insb. ARENAS 2019; PRADIÉ 2019; NANCARROW/MODINI 2018; GROMMON/RYDBERG/CARTER 2017; ETEROVIC-SORIC ET 

AL. 2017; HUCKLESBY ET AL. 2016; KRANIK 2016; NATARAJAN 2016; PATERSON 2015; PATERSON/CLAMP 2014; EREZ ET AL. 
2012; MALONE 2012; ROSENFELD 2012; STRAND 2012; BALES ET AL. 2010; EREZ/IBARRA 2007; CONWAY 2005; EREZ ET AL. 
2004. 
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Es liegen international entsprechend der verbreiteten Umsetzung von EM viele Materialien vor; es 

sollen hier nur ausgewählte ausdrücklich genannt werden. So wurden in mehreren Staaten neuere 

Gesetzesbestimmungen geschaffen, um EM im Kontext häuslicher Gewalt, namentlich auch aus-

serhalb von Strafverfahren, zu ermöglichen.41 Auf übernationaler Ebene ist insbesondere die Emp-

fehlung des Europarats betreffend EM vom 19. Februar 201442 hervorzuheben. Dazu wurde ein 

Handbuch43 verfasst, welches weithin anerkannt ist und als gut geeigneter Leitfaden für die Imple-

mentierung von EM eingeschätzt wird.44 

 

2.2.2 Eingesetzte technische Mittel 

 Welche technischen Mittel werden bereits eingesetzt? 

 In welchen Bereichen (Strafrecht, Zivilrecht, Polizeirecht usw.) werden sie eingesetzt? 

Seit den 1990er Jahren wird EM in mehreren Staaten erprobt. Heute ist EM in sehr vielen Staaten 

in irgendeiner Form implementiert. Die Bandbreite der eingesetzten technischen Mittel und der 

(rechtlichen) Anwendungsbereiche ist weit und – insb. aus einer anderen Rechtsordnung – nicht 

immer klar zuzuordnen. Kombinationen von Einsatzarten und Überschneidungen von Anwendungs-

bereichen sind verbreitet.  

Zumeist wird EM als Back Door- oder Front Door-Variante im strafrechtlichen Anwendungsbereich 

eingesetzt. Auch Anwendungsvarianten während eines Strafverfahrens sind verbreitet. Präventive 

Anwendungen sind zwar weniger verbreitet, EM wird in einigen Staaten aber auch im Bereich des 

Polizei- und Zivilrechts eingesetzt (etwa Belgien, Estland, Frankreich, Niederlande, Österreich, Por-

tugal, Spanien, Türkei). Von spezifisch auf den Kontext häuslicher Gewalt ausgerichteten Einsatz-

varianten wird insbesondere aus Australien, England, Frankreich, Schottland, Schweden, Spanien, 

Uruguay und den USA berichtet.45 

Als technische Mittel sind Geräte zur Positions- bzw. Aufenthaltsüberwachung mittels RF- und 

GPS-Ortung üblich. Erste Staaten, die EM (auch) zum Schutz gefährdeter Personen anwenden, set-

zen dynamische Überwachungsformen ein, d.h. Varianten von EM, in denen auch die gefährdete 

 
41  Etwa jüngst in Frankreich siehe unten Kapitel 2.2.2. 

42  CM/Rec(2014)4. 

43  NELLIS 2015. 

44  GRAHAM/MCIVOR 2015, S. 10. 

45  Siehe für Spanien: ARENAS 2019; ARENAS 2018; ARENAS 2017; ARENAS 2016; GIMÉNEZ-SALINAS/RODRIGUEZ 2017; 

EREZ/IBARRA 2014; EREZ/IBARRA 2007; EREZ/IBARRA 2004; für die USA: ALLABAND 2018; DOFFING/MAHER/ALTMAN 2018; 
GUR/IBARRA/EREZ 2016; KRANIK 2016; CARTER/GROMMON 2016; MALONE 2012; BACIGALUPI 2011; für Frankreich: LAZAAR 
2019; für Australien: QUEENSLAND POLICE SERVICE 2019; NANCARROW/MODINI 2018; für England: NATARAJAN 2016; für 
Schweden: STRAND 2012; für Schottland: SCOTTISH GOVERNMENT 2019; für Uruguay: <https://www.gub.uy/comunica-
cion/publicaciones/respuesta-la-violencia-contra-las-mujeres-inmujeres-mides>. Auch in Puerto Rico, Peru, Portugal und 
Brasilien sollen derartige Anwendungsvarianten eingesetzt worden sein (siehe BURT 2012). 
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Person mit einem Sende- bzw. Empfangsgerät («Tracker») und/oder Notfallknopf ausgerüstet wird. 

Sie beziehen damit gefährdete Personen verstärkt in die Massnahme mit ein.46 Geräte, mit denen 

der Alkoholpegel der überwachten Person kontrolliert werden kann, werden insbesondere im anglo-

amerikanischen Raum verbreitet eingesetzt.47 In mehreren europäischen Ländern werden bereits 

landesweite Überwachungszentralen betrieben (etwa in Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, 

Kroatien, den Niederlanden, Österreich und Spanien).48 

Für die vorliegende Studie ist das spanische Modell49 von besonderem Interesse. Spanien setzt 

EM seit 2009 als eines der ersten europäischen Länder auf breiter Ebene in bisher ca. 9’000 Fällen 

im Kontext von häuslicher Gewalt ein, führt dynamische Überwachungen durch und hat weltweit pro 

Kopf am meisten EM-Geräte in Betrieb. Das spanische Modell ist zu einem Vorreiter für Umsetzun-

gen in anderen europäischen und lateinamerikanischen Ländern geworden.50  

Auch Frankreich setzt seit 2020 auf EM als Kontroll- und Präventionsinstrument im Bereich der 

häuslichen Gewalt. Das System kommt dabei im straf- wie auch im zivilrechtlichen Anwendungsbe-

reich zum Einsatz. Analog zum spanischen System setzt Frankreich dabei auf eine dynamische 

Überwachung. Es wurde ab dem 25. September 2020 schrittweise eingeführt und soll ab Januar 

2021 im ganzen Land eingesetzt werden.51 

 

2.2.3 Tests technischer Mittel und Wirksamkeit 

 Welche technischen Mittel sind getestet worden? Mit welchen Ergebnissen? 

 Welche technischen Mittel sind getestet und verworfen worden? Aus welchen Gründen? 

 Welche technischen Mittel werden aktuell getestet? 

 Liegt eine Beurteilung der Wirksamkeit vor? Wenn ja, wie lauten die Ergebnisse? 

 Welche Massnahmen werden als wirksamer erachtet? Welche werden als weniger wirksam erachtet? 

 Sind Begleitmassnahmen ergriffen worden, um die Wirksamkeit der technischen Mittel zu erhöhen? Wenn 

ja, welche? 

 
46  Hier sei nur Spanien erwähnt, siehe etwa ARENAS 2019; EREZ ET AL. 2012. 

47  Dazu etwa GRAHAM/MCIVOR 2015, S. 98 ff.; DAEMS 2020, S. 31. 

48  KKJPD 2019 (Ergänzende Informationen zum Beitritt der Kantone zum Verein EM). 

49  Dazu ausführlich ARENAS 2019; <https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/dispositivosControlTele-

matico/home.htm>. 

50  ARENAS 2019, S. 17. 

51  Siehe «Loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille» und «Décret n° 

2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement». Dazu 
etwa PAUGET 2020. 
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Es liegen international mehrere (Rückfall-)Studien zum Einsatz von EM vor. In einem Teil der Stu-

dien wurde eine positive Wirkung festgestellt.52 Im anderen Teil wurde keine signifikante rückfallver-

meidende Wirkung53 bzw. keine positive Wirkung bezogen auf den Zweck von EM als Zwangsmass-

nahme bzw. Ersatzmassnahme im Strafverfahren festgestellt.54 Aus einer Meta-Perspektive55 ist kein 

klarer Trend auszumachen, was aber wohl u.a. auch auf eine hohe Heterogenität der Studien und 

der damit verbundene Einschränkung für deren Vergleich zurückzuführen ist. In mehreren Studien, 

in denen eine rückfallvermeidende Wirkung festgestellt wurde, war diese beim Einsatz von GPS-

Technik höher im Vergleich zum Einsatz von RF-Technik.56  

Im Gros der EM-bezogenen Studien ist der Anteil der Studien, welche spezifisch auf die (präventive) 

Wirksamkeit von EM im Kontext häuslicher Gewalt fokussierten, gering.57 Aus diesen Studien 

ergibt sich jedoch ein tendenziell positives Bild: 

In der Evaluationsstudie von EREZ ET AL. 2012 wurden bezogen auf die USA eine quantitative Um-

frage bei staatlichen Stellen, welche EM im Kontext von häuslicher Gewalt einsetzen, durchgeführt, 

drei quantitative Studien aus verschiedenen Regionen ausgewertet und qualitative Interviews mit 

involvierten staatlichen Stellen sowie gefährdeten und gefährdenden Personen geführt. 

Ergebnisse: EREZ ET AL. 2012 kommen zum Schluss, dass EM im Kontext häuslicher Gewalt ver-

schiedene Auswirkungen habe. Grundsätzlich schätzen sie den Einsatz von EM als wirksam ein. Sie 

betonen aber, dass verschiedene trade-offs (hinsichtlich der gefährdenden Person, der gefährdeten 

Person und anderer beteiligter Personen bzw. Stellen)58 zu berücksichtigen seien. Die Nützlichkeit 

und Wirksamkeit von EM hänge zudem von der konkreten, lokalen Situation ab, in der es eingesetzt 

wird. Sie betonen, es sei sehr wichtig, aus erkannten Fehlern, Missverständnissen, blinden Flecken 

und Limitationen zu lernen, die EM-Programme weiterzuentwickeln bzw. zu verbessern und die be-

teiligten Personen entsprechend aufzuklären bzw. auszubilden.59 

 
52  Etwa HENNEGUELLE ET AL. 2016 (Frankreich; quasi-experimentelle Studie); ANDERSON/TELLE 2016 (Norwegen; quasi-experi-

mentelle Studie); DI TELLA/SCHARGRODSKY 2013 (Argentinien; quasi-experimentelle Studie); BALES ET AL. 2010 (USA; Stu-
die); MARKLUND/HOLMBERG 2009 (Schweden; randomisiertes Experiment); PADGETT/BALES/BLOMBERG 2006 (USA/Florida; 
Studie). 

53  Etwa MEUER 2019 und WÖSSNER/MEUER 2019 (Deutschland; Begleitstudien zu Modellversuch); REAGAN 2017 (USA/Florida; 

Case Control Studie); BRÄUCHLE 2016 (Deutschland; Begleitstudie); RENZEMA/MAYO-WILSON 2005 (USA; Meta-Analyse); 
MACKENZIE 2006 (USA; Meta-Analyse); PETERSILIA/TURNER 1990 (USA; randomisiertes Experiment). 

54  Nur etwa BEYENS/ROOSEN 2017. 

55  Meta-Analysen insb.: BELUR ET AL. 2020 (international; Meta-Analyse); MACKENZIE 2006 (USA; Meta-Analyse); REN-

ZEMA/MAYO-WILSON 2005 (USA; Meta-Analyse). 

56  Etwa BALES ET AL. 2010; BARTELS/MARTINOVIC 2017; COTTER/LINT 2009; CORZINE/BARNES JR. 2007. 

57  Als neuere Studien sind insb. hervorzuheben: DOFFING/MAHER/ALTMAN 2018; NANCARROW/MODINI 2018; ARENAS 2017; 

GROMMON/RYDBERG/CARTER 2017; NATARAJAN 2016; SCHWEDLER/WÖSSNER 2015; EREZ ET AL. 2012. Als Übersichten zu den 
Ergebnissen älterer Studien sind insb. hervorzuheben: ALLABAND 2018; BEYENS 2017; GRAHAM/MCIVOR 2015. 

58  Mehr zu diesen trade-offs unten Kapitel 3.1.3. 

59  EREZ ET AL. 2012, S. 144 ff. Zu derartigen trade-offs auch DAEMS 2020, S. 79. 
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In der Fallstudie von NATARAJAN 2016 in England wurde die Anwendung des Notfallknopf-Systems 

TecSOS, das von den Metropolitan Police Services in London im Kontext häuslicher Gewalt einge-

setzt wird, besprochen. 

Ergebnisse: NATARAJAN 2016 kommt zum Schluss, dass der Einsatz des Systems viele Vorteile für 

gefährdete Personen, die Polizei und die Gesellschaft insgesamt mit sich bringe. So habe eine di-

rekte polizeiliche Reaktion auf ausgelöste TecSOS Alarme bzw. Anrufe im untersuchten Zeitraum 

(August bis Dezember 2013) mehrere gefährdete Personen vor einem Übergriff schützen können, 

die gefährdeten Personen sowie deren Familien hätten sich sicherer gefühlt und über das Notfall-

knopf-System seien weitere Notfälle bzw. Straftaten ausserhalb häuslicher Gewalt gegenüber der 

gefährdeten Person gemeldet worden.60 

2012 startete das «Project Remand» in Minnesota (USA) einen Pilotversuch zum Einsatz von EM im 

spezifischen Kontext von häuslicher Gewalt bei bedingten Entlassungen. Der Pilotversuch ging 2018 

aufgrund seines Erfolgs in ein Programm über, das permanent ins Angebot des «Project Remand» 

aufgenommen wurde. 

Ergebnisse: DOFFING/MAHER/ALTMAN 2018 kommen zum Schluss, dass der Pilotversuch zu deutlich 

weniger Rückfällen gegenüber den Kontrollgruppen (4% zu 30 bzw. 32%) führte und somit erfolg-

reich war. Aus Interviews, die im Rahmen des Pilotversuchs mit betroffenen Opfern geführt worden 

sind, ergab sich, dass diese sich insgesamt sicher fühlten und mit dem Pilotversuch gute Erfahrun-

gen gemacht hatten. Ein Opfer gab an, dass sie sich dank dem EM-Gerät mehrere Male retten konn-

ten. Am häufigsten wurde von Opfern bemängelt, dass das Opfer-Gerät zu gross gewesen sei. Ein 

Opfer beschwerte sich, dass das Opfer-Gerät konstant Annäherungsalarme gab, da sich die gefähr-

dende Person und das Opfer aufgrund der räumlichen Verhältnisse und des (beruflichen) Alltags zu 

nahe waren. Das Opfer fühlte sich deswegen zwar sicher, aber unwohl, da es nicht möglich war, die 

gefährdende Person zu vergessen.61 

Die Studie von NANCARROW/MODINI 2018 betreffend Queensland (Australien) umfasste eine Litera-

turanalyse sowie qualitative Interviews (Expert*inneninterviews, Interviews mit betroffenen Perso-

nen, Fokusgruppen) mit involvierten staatlichen Stellen, privaten Anbietern von EM-Systemen und 

Opfern häuslicher Gewalt. 

Ergebnisse: NANCARROW/MODINI 2018 kommen zum Schluss, dass EM im Kontext von häuslicher 

Gewalt dazu beitragen könne, dass die Anzahl der Übergriffe verringert und die Sicherheit von ge-

fährdeten Personen erhöht werde. Die Nützlichkeit von EM, diese Ziele zu erreichen, sei zwar limi-

tiert und an gewisse Bedingungen geknüpft. Die festgestellten Limitationen – welche zur Problematik 

 
60  NATARAJAN 2016, S. 389 f. 

61  DOFFING/MAHER/ALTMAN 2018, S. 10 f. 
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von häuslicher Gewalt an sich gehörten sowie vom Charakter, den kriminogenen Risiken und Be-

dürfnissen der gefährdenden Person und den Möglichkeiten der Technologie abhängten – seien aber 

nicht unüberwindbar und nicht Grund genug, den Einsatz von EM im Kontext von häuslicher Gewalt 

einzustellen. Diese Limitationen seien vielmehr im Rahmen der weiteren Entwicklung und Implemen-

tation von EM zu bedenken und berücksichtigen.62 

In Queensland wurde zudem ein Versuch (simulierte Szenarien) zum Einsatz von EM bei gefährden-

den Personen mit Hochrisikoeinschätzung im Kontext häuslicher Gewalt durchgeführt und evaluiert. 

Beim Versuch wurden insb. Verlässlichkeit und Genauigkeit aktueller GPS-gestützter EM-Technolo-

gie, u.a. auch dynamische Systeme, bezogen auf den spezifischen Anwendungskontext getestet. 

EM wurde dabei als ausschliessliche, isolierte Massnahme zur Risikoverminderung eingesetzt und 

nicht in Kombination mit Begleitmassnahmen, wie sie ansonsten in Australien üblich sind. 

Ergebnisse: Der QUEENSLAND POLICE SERVICE kommt im Evaluationsbericht von 2019 zum Schluss, 

dass die eingesetzte GPS-Technologie in den getesteten Szenarien bestenfalls eine moderate Ver-

lässlichkeit und Genauigkeit aufgewiesen habe, die Bewegungen einer überwachten Person nach-

zuverfolgen und Verstösse gegen definierte Verbotszonen zu erkennen. So wurden in vielen Szena-

rien bei Verstössen gegen Auflagen kein Alarm – oder es wurden umgekehrt Falschalarme – 

ausgelöst und die Tracking-Geräte von zu schützenden Personen funktionierten bei Annäherungen 

der gefährdenden Person unzuverlässig. Die Technologie sei daher isoliert eingesetzt, d.h. ohne 

robustes Case-Management mit Begleitmassnahmen, kein genügendes Überwachungsinstrument 

und könne andere Formen des Bedrohungsmanagements bei gefährdenden Personen mit Hochrisi-

koeinschätzung nicht ersetzen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die getestete GPS-ge-

stützte Technologie keine Echtzeitüberwachung erlaube, da immer eine unvermeidbare Zeitverzö-

gerung zwischen den physischen Bewegungen der überwachten Person und der Kommunikation 

bzw. Übertragung ans Überwachungssystem bestehe und auch die weitere Meldung an intervenie-

rende Stellen eine gewisse Zeit in Anspruch nehme. Daher solle die GPS-gestützte Technologie von 

EM nicht als Instrument für Notfallinterventionen betrachtet werden. Die Technologie könne zudem 

lediglich auf den Standort einer Person hinweisen, aber nichts über deren Verhalten an diesem 

Standort aussagen. Hingegen könne die Technologie die Verantwortlichkeit einer überwachten Per-

son begünstigen, gefährdende Personen davon abschrecken, sich Zielpersonen anzunähern, ein 

retrospektives Monitoring ermöglichen und die Polizei darin unterstützen, gewisse Verstösse gegen 

Auflagen (Annäherungs-/Kontaktverbote) nachzuweisen.63 

 
62  NANCARROW/MODINI 2018, S. 81 f. 

63  QUEENSLAND POLICE SERVICE 2019. 
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Zum spanischen Modell (siehe oben 2.2.2), das seit 2009 implementiert ist und 2013 wesentlich 

erweitert wurde, wurden insbesondere von ARENAS erste Daten der beteiligten Behörden und Orga-

nisationen ausgewertet. Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden zudem am spanischen Modell 

beteiligte Personen (aus dem rechtlichen und polizeilichen Bereich, von Opferorganisationen, Re-

gierungsstellen und seitens des technischen Betreibers) in einem Gruppengespräch zu den gemach-

ten Erfahrungen befragt. 

Ergebnisse: Gemäss ARENAS 2019 ist der Einsatz von EM im Kontext von häuslicher Gewalt in Spa-

nien als erfolgreich einzustufen. EM werde heute bei Polizei, Rechtspraktiker*innen und Behörden 

weithin als effektives Instrument gegen häusliche Gewalt wahrgenommen. EM werde daher seit des-

sen Einführung immer verbreiteter und häufiger eingesetzt, nicht mehr nur in Fällen mit Hochrisi-

koprofil. Praktiker*innen und zu schützende Personen stimmten überein, dass die Technologie gros-

ses Potenzial habe, gefährdende Personen von Angriffen abzuhalten. Gleichzeit schaffe die 

Technologie für traumatisierte Opfer von Misshandlungen ein Gefühl von Sicherheit. Vor allem von 

Seiten der Polizei werde herausgestrichen, dass durch EM eine viel nähere Supervision ermöglicht 

werde, was wiederum die Reaktionszeiten der Polizei in einer Bedrohungslage verkürzen könne. 

Auch unter Berücksichtigung von (negativen) Auswirkungen auf zu schützende Personen und trotz 

gewisser Unannehmlichkeiten, würden die erkannten Vorteile die Nachteile stark überwiegen. Das 

spanische Modell bedürfe aber weiterer Untersuchung, idealerweise einer umfassenden Evaluation 

mit Daten vor und nach der Implementierung.64 

Die zum spanischen Modell befragten Personen berichteten insbesondere, dass das neu geschaf-

fene Gesetz, das einen umfassenden Schutz von Opfern vor geschlechtsspezifischer Gewalt be-

zweckt, einen Wendepunkt bzw. Meilenstein dargestellt habe. Die Neuheit besteht in einem integra-

len Ansatz, d.h. der Schutz soll nun nicht nur aus justizieller Sicht gewährleistet werden, sondern 

auch durch Aufklärungs- und Weiterbildungsarbeit bei allen Akteur*innen, im Bereich der Gesund-

heit, der Bildung usw. Wichtige Punkte seien dabei die Spezialisierung aller Akteur*innen (z.B. spe-

zialisierte Gerichte) gewesen, die mit zu schützenden Personen arbeiten bzw. in Kontakt kommen, 

und die Möglichkeit, Schutzanordnungen zu erlassen, deren Einhaltung mit technischen Mitteln über-

wacht werden können. Man setze erfolgreich ein System mit einer nationalen Überwachungszentrale 

(Cometa) und einem Instrument zur Risikoeinschätzung (VioGen) ein. Die Art der Überwachung mit 

technischen Mitteln hänge von der Risikoeinschätzung ab. EM werde hauptsächlich in Fällen mit 

sehr hoher Risikoeinschätzung eingesetzt, wobei es aber keine Fälle gebe, in denen EM prinzipiell 

nicht angewendet werde (der Anwendungsbereich werde laufend erweitert). Durch VioGen werde 

jeder zu schützenden Person (basierend auf dem Wohnort) eine verantwortliche Betreuungsperson 

(«policía protector») zugewiesen. Diese Person benachrichtige die lokal zuständigen Polizeistellen 

 
64  ARENAS 2019, S. 25 f. 
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und sei zuständig für den Kontakt mit der zu schützenden Person. Bei einem Alarm sei die nächste 

Polizeistelle zuständig. Bei einem Verstoss werde der Aggressor jeweils per Nachricht informiert und 

angerufen, die zu schützende Person erhalte eine Nachricht (mit Piepton, damit sie das Gerät nicht 

ständig in der Hand halten müsse und auch tatsächlich informiert werde). Bei manchen Paaren gebe 

es viele Alarme und entsprechend viel Kommunikation, das liegt in persönlichen Faktoren der invol-

vierten Personen begründet. Es gebe betroffene Personen, die sich an die Auflagen hielten und 

andere, die den Konflikt eher suchten. 

Die Möglichkeiten dieses Systems und der technischen Mittel sei natürlich begrenzt, aber man habe 

im Rahmen des Programms seither keine Tötung verzeichnen müssen. 95% der zu schützenden 

Personen gäben zudem jeweils bei der Evaluation an, dass sie sich mit dem Gerät sicher und ge-

schützt gefühlt hätten («muy satisfechas»). Der Schaffung guter Bedingungen für die effiziente und 

verlässliche fallbezogene Koordination der verschiedenen, involvierten Instanzen wurde sehr viel 

Aufmerksamkeit gegeben. Etwa die Polizei empfinde den Einsatz von EM in diesem Kontext zudem 

nicht als Belastung, sondern als Unterstützung ihrer Arbeit; das EM-System werden bei den Tau-

senden von Schutzanordnungen bzw. Gewaltschutzmassnahmen als grosse Hilfe wahrgenommen. 

Das Projekt heute und vor 16 Jahren liessen sich kaum noch vergleichen. Die Technik sei zwar 

immer noch ähnlich, aber es sei wichtig gewesen, das Gesamtkonzept zu verstehen und eine Kom-

bination von Technologie, Service bzw. Betreuung und menschlichen Fähigkeiten zu erreichen. 

Diese gemachte Erfahrung helfe auch, zu erkennen, falls eine Person nicht für das Programm ge-

eignet sei. Wenn eine zu schützende Person nicht kooperieren wolle, dann könne immer noch eine 

unilaterale EM-Lösung eingesetzt werden, allerdings könne die Weigerung einer zu schützenden 

Person (welche diesfalls ausserhalb der Schutzzonen schutzlos wäre) dazu führen, dass dann ins-

gesamt das Risiko zu hoch sei für den Einsatz von EM. 

 

3. Beantwortung der Unterfragen 

3.1 Modul 1: Passive Überwachung 

Die vom Signalgerät registrierten und/oder übermittelten Positions- bzw. Aufenthaltsdaten werden von der zu-

ständigen Stelle nicht in Echtzeit überwacht, sondern erst im Nachhinein (etwa zu Bürozeiten) analysiert. Die 

Daten werden für einen gewissen Zeitraum gespeichert und können regelmässig (etwa jeweils nach einer de-

finierten Zeitspanne), zufällig (Zufallsstichproben) oder ergebnis- bzw. vorfallorientiert ausgewertet werden. 

Eine Reaktion kann in der Regel nur mit zeitlicher Verzögerung erfolgen. 
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3.1.1 Technische Aspekte 

 Welche Art von Technologie wird für die technischen Mittel benötigt? 

Die überwachte Person wird mit einem Sender (i.d.R. mit einer elektronischen Fussfessel oder – 

seltener – einem elektronischen Armband) ausgerüstet, damit ihre Anwesenheits- bzw. Positionsda-

ten erfasst und aufgezeichnet werden können. Die Ortung des Senders erfolgt per Radiofrequenz 

(RF), per standortbezogenem Dienst (Location-based System [LBS]; etwa über Mobilfunkantennen) 

oder über ein satellitengestütztes System (zum jetzigen Stand i.d.R. über das Globale Positionsbe-

stimmungssystem [GPS]65). Die heute verbreiteten GPS-Systeme wechseln an Orten ohne GPS-

Empfang automatisch auf LBS-Ortung.66  

EM-Systeme können so konfiguriert werden, dass sie verschiedene Meldungen ausgeben. Diese 

Meldungen können die Überwachung an sich betreffen (Bewegungen, Verstösse gegen definierte 

Zonen etc.) oder technischer Natur sein (Systemzustand, Batteriespannung, wird das Gerät gerade 

aufgeladen, wurde das Gerät sabotiert etc.). Die Meldungen können je nach Definition abgestuft 

ausgegeben werden (bspw. Verstoss, Alarm, Ereignis, Systemmeldung etc.) und in einem vordefi-

nierten Prozess erfolgen (bspw. nur im System der Überwachungszentrale sichtbar, Weiterleitung 

per SMS oder E-Mail an bestimmte Stellen etc.).67 

Die Daten werden vom EM-Gerät bzw. Sender in der Regel über das Mobilfunknetz an eine Zentrale 

(Datenbank und Infrastruktur für Anbindung der Geräte) übertragen. Die gesammelten Daten laufen 

in dieser zusammen. Über Bedienstationen kann durch überwachende Stellen bzw. eine Überwa-

chungszentrale via eine sichere, verschlüsselte Internet-Verbindung auf die vorhandenen Daten zu-

gegriffen werden.68 

 

 Was sind die Vor‐ und Nachteile aus technischer Sicht? Was sind die Grenzen aus technischer Sicht? 

 In welchen Fällen ist ein solches Mittel wirksam bzw. nicht wirksam? 

Mittels passiver Überwachung kann nicht unmittelbar auf durch die gefährdende Person ausgelöste 

Gefahrensituationen oder Übergriffe gegen die zu schützenden Person reagiert werden, da nicht in 

Echtzeit überwacht wird. Passive Überwachung kann vielmehr der Überprüfung dienen, ob sich die 

gefährdende Person an Auflagen hält, der Beweissicherung, wenn eine Auflage missachtet bzw. 

zum Nachteil der zu schützenden Person eine Straftat begangen worden ist, und als Instrument, das 

zur Einschätzung der Bedrohungslage beitragen kann. 

 
65  Dazu etwa <https://www.gps.gov/technical/ps/2020-SPS-performance-standard.pdf>. 

66  Etwa FLYER SECURITON 2020. 

67  Vgl. FLYER SECURITON 2020. 

68  Vgl. FLYER SECURITON 2020. 
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Die passive Überwachung scheint sich als Instrument für die Kontrolle von Auflagen gut zu eignen. 

In den Quellen wird aber zuweilen bezweifelt, dass die passive Überwachung im Kontext des Schut-

zes vor häuslicher Gewalt nutzbringend eingesetzt werden kann. Insbesondere gegenüber dem Ein-

satz von GPS-Geräten zu Beweiszwecken herrscht Skepsis, da diese isoliert betrachtet keine aus-

reichend verlässliche Information zum Aufenthaltsort einer bestimmten Person zu einem bestimmten 

Zeitpunkt liefern könnten.69 Diese Technologien können Anhaltspunkte für die Anwesenheit in einem 

Radius an einem bestimmten Ort bzw. den Aufenthaltsort der überwachten Person liefern, es kann 

durch sie aber nicht erfasst werden, was die Person dort macht.70 Das bedeutet auch, dass die 

übermittelten und gespeicherten Daten nicht zwingend einen verwertbaren Informationsgehalt auf-

weisen, sondern in der Regel interpretiert werden müssen. Insbesondere mit GPS-Geräten wird eine 

grosse Masse an komplexen Daten gesammelt, deren Interpretation eine Herausforderung darstel-

len kann. Um die Daten verstehen und interpretieren zu können, braucht es spezialisierte Fähigkei-

ten und eingehende Kenntnisse der Funktionsweise des jeweiligen EM-Systems. Fehlen diese, kön-

nen kaum verlässliche Aussagen etwa über Ungenauigkeiten, Verbindungsunterbrüche oder 

Fehlalarme getroffen werden.71 

 

 Wie genau ist die Standortbestimmung? Variiert die Standortgenauigkeit je nachdem, wo sich die Person 

befindet? 

 Was geschieht, wenn die Verbindung unterbrochen wird? Wie lange dauern solche Unterbrechungen? Wie 

häufig sind sie? Wie lange dauert es, eine solche Unterbrechung an das Überwachungszentrum zu melden? 

Wie könnten solche Unterbrechungen aus technischer Sicht vermieden werden, oder, alternativ, wie könnte 

ein solches Risiko minimiert werden? 

Die RF-Technologie wird in den Quellen als mittlerweile weit fortgeschritten und verlässlich einge-

schätzt. Es wird von keinen bedeutenden Betriebsproblemen mehr berichtet. Indes sind die Einsatz-

formen bzw. die Möglichkeiten dieser Technologie limitiert.72 RF-Geräte haben eine geringe Reich-

weite. Empfangsgeräte müssen sich in der Nähe befinden, was die RF-Überwachung grundsätzlich 

darauf beschränkt, die Anwesenheit an fix festgelegten Orten zu überprüfen.73 Eine Bewegungsver-

folgung oder eine Aufenthaltsfeststellung einer Person ausserhalb des festgelegten Perimeters ist 

 
69  QUEENSLAND POLICE SERVICE 2019, S. 2. Ebenso im Gespräch mit den Vertretern*innen des Kantons NE. Hingegen RAP-

PORT EXPLICATIF FRIBOURG 2019, S. 3; Gespräch Verein EM; Gespräch Kantonspolizei ZH, in dem die Meinung vertreten 
wurde, dass sich die GPS-Überwachung als sehr gutes Instrument zur Nachprüfbarkeit im Nachhinein eigne. 

70  DEMICHELE 2014, S. 396 f.; BARTELS/MARTINOVIC 2017, S. 85. 

71  Dazu etwa QUEENSLAND POLICE SERVICE 2019, S. 2 f. 

72  BARTELS/MARTINOVIC 2017, S. 85 f. 

73  Zu Tracking-Geräten, welche mit RF-Chips ausgerüstet sind und durch welche sich die Annäherung an bestimmte andere 

RF-Geräte überprüfen lässt, unten Kapitel 3.4. 
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nicht möglich.74 Es ist jedoch möglich, an verschiedenen Orten RF-Empfangsgeräte zu installieren 

(z.B. in der Wohnung und am Arbeitsplatz der zu schützenden Person), die einen Verstoss registrie-

ren, wenn sich die überwachte Person nähert. 

GPS-Geräte erlauben hingegen eine Aufenthaltskontrolle bzw. -feststellung der überwachten Per-

son. Die Bewegungen dieser Person können global verfolgt werden, solange eine Verbindung (i.d.R. 

über das Mobilfunknetz) zum Empfangsgerät bei der überwachenden Stelle aufrechterhalten werden 

kann. Die GPS-Technologie zeichnet sich grundsätzlich durch eine hohe Genauigkeit der Ortung 

aus. Bei idealen Bedingungen beträgt die Unschärfe der Standortbestimmungen bloss wenige Me-

ter.75 Indes muss zwischen den Satelliten und dem Gerät ein klarer Pfad bestehen, damit ein konti-

nuierliches Signal aufrechterhalten werden kann. Es können daher unter verschiedenen Bedingun-

gen Ortungsprobleme bzw. Signalabbrüche auftreten. So wird etwa von erheblichen Ortungsproble-

men in Innenräumen (je nach verwendeten Baumaterialien), im Untergrund, in engen Häuser-

schluchten (10−15 m breit), in Verkehrsmitteln (insb. in Zügen), bei schlechtem Wetter, in der Nähe 

von Wasser oder Stromleitungen berichtet. Dadurch können auch Fehlalarme generiert werden.76 

Gewissen Problemen kann durch neuere technische Entwicklungen entgegengetreten werden, 

bspw. wird berichtet, dass neuere Systeme bei einem Verbindungsabbruch die Bewegungen einer 

überwachten Person relativ verlässlich (90%) extrapolieren können.77  

Die LBS-Ortung über Mobilfunkantennen liefert weniger genaue Positionsangaben als die GPS-

Ortung, erlaubt aber subsidiär mit der Ortung fortzufahren, wenn kein GPS-Empfang (mehr) besteht. 

Die Genauigkeit der Ortung hängt hier wesentlich von der Dichte der Mobilfunkantennen in der Um-

gebung ab. Der Ortungspunkt entspricht dem statistischen Standort der vom Gerät georteten Mobil-

funkantenne. Die Unschärfe der Standortbestimmung kann mehrere Kilometer betragen. An gewis-

sen Orten kann das Signal zu schwach sein, um eine LBS-Ortung zu ermöglichen.78 

Auch Verbindungsunterbrüche oder Einbrüche der Verbindungsqualität zwischen dem Signalgerät 

und der Überwachungszentrale können auf Probleme des Mobilfunknetzes zurückzuführen sein. 

Die EM-Geräte senden die Statusmeldungen in vordefinierten zeitlichen Abständen. Bricht die Kom-

munikation ab, bleiben Statusmeldungen aus. Die Daten werden in diesem Fall auf dem EM-Gerät 

 
74  BROQUET 2016, S. 7. 

75  Im Gespräch mit der Fachperson Justizvollzug BL wurde diesbezüglich angemerkt, dass die Streuung der GPS-Ortung zu 

Problemen führen könne, wenn gefährdende und zu schützende Person sehr nahe voneinander wohnten. Von der KKJPD 
2017, S. 24, wird darauf hingewiesen, dass diese «in der Regel 50−100 m» betrage. In den Gesprächen wurde aber teils 
auch von einer üblichen Genauigkeit von 5−6 m gesprochen. 

76  Dazu BROQUET 2016, S. 8; BARTELS/MARTINOVIC 2017, S. 85. Im Gespräch mit der Fachperson Justizvollzug BL wurde als 

Fallbeispiel die Arbeit im 3. Untergeschoss eines Gebäudes genannt. Wenn man sich mit diesen Einschränkungen aber 
etwas auskenne, könne man die Situation lesen und interpretieren: «Wenn eine Person das Gerät zuverlässig trägt, dann 
sehe ich ja, wenn diese wieder nach draussen kommt.». 

77  BARTELS/MARTINOVIC 2017, S. 85. 

78  KKJPD 2017, S. 10. 



Bern, 5. Februar 2021 
Electronic Monitoring im Kontext häuslicher Gewalt 
Untersuchung zuhanden des BJ 
Schlussbericht 

 

Seite 31/86 

gespeichert, bis die Verbindung wieder funktioniert, und dann übermittelt.79 Die flächendeckende 

Einführung der 5G-Technologie wird voraussichtlich mehrere Verbindungsvorteile für entsprechend 

ausgerüstete EM-Geräte bieten.80 Im Gespräch mit den Vertreter*innen aus NE wurde diesbezüglich 

angemerkt, es sei wichtig, dass die eingesetzten Geräte jeweils den aktuellen Standard verwende-

ten, aber auch abwärtskompatibel eingesetzt werden können, d.h. etwa auch eine Verbindung über 

das 2G-Netz möglich bleiben soll, falls an einem abgelegeneren Standort die Abdeckung mit neueren 

Standards nicht gewährleistet ist. 

 

 Welche technischen Probleme stellen sich, wenn die zu schützende und die überwachte Person nicht im 

gleichen Kanton wohnen? 

Soweit ersichtlich stellen sich hinsichtlich der Überwachung keine technischen Probleme, wenn die 

zu schützende und die gefährdende Person nicht im gleichen Kanton wohnen. Mögliche Probleme 

könnten sich dann bei der Zuständigkeit für eine – etwa aufgrund einer Rayonverletzung – erforder-

lich werdenden Intervention ergeben, welche aber bei der passiven Überwachung nicht oder zumin-

dest nicht als unmittelbare Reaktion vorgesehen ist. 

Auch im Gespräch mit den spanischen Vertreter*innen wurde berichtet, dass die Überwachung aus 

technischer Sicht ohne weiteres über (Landes-)Grenzen hinaus funktioniere. Technisch sei es auch 

durchaus möglich, (Landes-)Grenzen als Sperrzone zu definieren (unter Umständen in Absprache 

mit Justizbehörden des jeweiligen Gebietes bzw. Landes). 

 

 Ist es jederzeit möglich, jemanden zu lokalisieren? 

Die passive Überwachung wird nicht in Echtzeit durchgeführt. Theoretisch kann der aktuelle Standort 

der überwachten Person bei Verwendung von LBS- oder GPS-Überwachung – vorbehalten der oben 

genannten technischen Probleme und Limitationen – aber jederzeit abgerufen werden, wenn inso-

fern die überwachende Stelle direkten Zugriff auf das System herstellen kann und die entsprechen-

den personellen Ressourcen zum entsprechenden Zeitpunkt (etwa ausserhalb der Bürozeiten) zur 

Verfügung stehen. Die übermittelten Daten können demnach bedarfsweise in Echtzeit ausgewertet 

werden. Es kann grundsätzlich von einer passiven zu einer aktiven Überwachung gewechselt wer-

den. Bei Verwendung der RF-Technologie ist es jedoch nicht möglich, eine Person ausserhalb der 

Sendereichweite des Empfangsgeräts zu lokalisieren.  

 
79  KKJPD 2017, S. 10. 

80  Zu den Vorteilen von 5G siehe <https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/telekommunikation/technologie/5g.html>. 
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So wurde bspw. im Gespräch mit der Fachperson Justizvollzug des Kantons BL berichtet, dass in 

den drei Fällen, in denen EM bei häuslicher Gewalt eingesetzt worden sei, zwar aus Kapazitätsgrün-

den eine passive Überwachung durchgeführt («Wir haben die Kapazität gar nicht, um jemanden 24 

Stunden oder über das Wochenende noch irgendwie am Bildschirm zu lassen.»), jeweils aber zufällig 

bzw. stichprobenweise aktiv ausgewertet worden sei (mindestens ein- bis zweimal jeden Arbeitstag).  

 

 Kann ein Verstoss gegen eine Fernhaltemassnahme sofort festgestellt werden? 

 Ist ein sofortiges Eingreifen der Polizei möglich? Welche Reaktionszeiten bestehen zwischen dem Zeit-

punkt, an dem der Verstoss festgestellt wird, und dem Zeitpunkt, an dem die Polizei an Ort und Stelle 

eingreifen würde? Wie könnten die nötigen Reaktionszeiten reduziert werden? Könnte die technische Wirk-

samkeit der elektronischen Überwachung von Fernhaltemassnahmen durch eine nationale Lösung verbes-

sert werden (z.B. in Fällen, in denen die zu schützende und die überwachte Person in zwei verschiedenen 

Kantonen leben)? Wie? 

Die passive Überwachung wird nicht in Echtzeit durchgeführt, weshalb ein Verstoss gegen Fernhal-

temassnahmen nicht zwingend sofort festgestellt wird. Ein sofortiges Eingreifen der Polizei ist nicht 

vorgesehen. Stichprobenkontrollen (bspw. mehrmals täglich) sind aber möglich und werden teils 

praktiziert (Gespräch Fachperson Justizvollzug BL). Diese könnten auch intensiviert werden, wenn 

sich die Gefahrenlage verdichtet. Theoretisch könnte bei Bedarf (und den dafür vorhandenen perso-

nellen Ressourcen) jederzeit auf eine aktive Überwachung gewechselt werden. Die Bedeutung einer 

unmittelbaren Reaktion auf Verstösse der gefährdenden Person sollte nicht unterschätzt werden. 

 

 Wie ist die technische Umsetzung bei mehreren zu schützenden Personen beispielsweise innerhalb einer 

Familie zu realisieren? (vom Projektteam zusätzlich vorgeschlagene Unterfrage) 

Die Verbots- oder Schutzzonen können so definiert werden, dass die üblichen Aufenthaltsorte (Woh-

nort, Arbeitsort etc.) mehrerer zu schützender Personen berücksichtigt werden. Im Gespräch mit 

Vertreter*innen aus Spanien wurde berichtet, Kinder seien oft bereits dadurch geschützt, dass sie 

sich ohnehin immer innerhalb von Schutzzonen bewegten (Wohnort, Schule etc.). 

 

 Wie ist die technische Umsetzung für mehrere überwachte Personen zu realisieren? (vom Projektteam zu-

sätzlich vorgeschlagene Unterfrage) 

Bei der passiven Überwachung kann jeder überwachten Person ein eigenes Gerät zugewiesen wer-

den. 
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3.1.2 Finanzielle Aspekte 

 Wie hoch sind die Anschaffungskosten für die notwendigen technischen Mittel? 

 Wie hoch sind die Kosten für die notwendige Infrastruktur für die Umsetzung? 

 Welche Personalressourcen werden benötigt? Sollten zusätzliche Akteure einbezogen werden? Wenn ja, 

welche? 

Zu den Kosten der technischen Mittel können hier lediglich ungefähre Angaben gestützt auf Beispiele 

gemacht werden, da diese von den jeweils individuell vereinbarten Lösungen abhängen. Die Miet-

preise richten sich etwa unter anderem nach Mietdauer und Stückzahl. 

Als Beispiel für Kosten der passiven Überwachung in der Schweiz (Kanton Luzern)81: 

- Miete für RF-Geräte im Bereich von ca. Fr. 1'900.- bis 3'500.- pro Jahr, diejenige für GPS-Geräte 

im Bereich von ca. Fr. 2'800.- bis 5'040.- pro Jahr (1-Track) bzw. 5'000.- bis 8'300.- pro Jahr (2-

Track für dynamische Überwachung) 

- Einmalige Aufschaltkosten von ca. Fr. 2'500 pro Gerät 

- Jährliche Fixkosten von ca. Fr. 5'800 pro Gerät 

- Einmalige Installationsgebühr von ca. Fr. 200.- pro Fall 

- Fallpauschale für die Fallführung von ca. Fr. 60.- pro Tag und Fall 

 

 Welche technischen Mittel bieten das beste Effizienz‐/Kostenverhältnis? 

Allgemein wird der Einsatz von EM hinsichtlich der Kosten meist mit anderen freiheitsentziehenden 

Sanktionen, insbesondere dem Vollzug von Freiheitsstrafen, verglichen. In diesen Kosteneffizienz-

vergleichen schneidet EM sehr gut ab.82 Für den präventiven Anwendungsbereich des Einsatzes von 

EM im Kontext häuslicher Gewalt können diese Überlegungen indes kaum übernommen werden, da 

EM in diesem Bereich in der Regel nicht als Alternative zu einem Freiheitsentzug der gefährdenden 

Person eingesetzt wird.  

Die Kosten von EM sind stark abhängig vom gewählten System und der Einsatzart. Tendenziell 

scheinen EM-Systeme mit RF-Geräten allgemein billiger zu sein als solche mit GPS-Geräten und 

passive Überwachungen billiger als aktive Überwachungsformen, da letztere von einer überwachen-

den Stelle rund um die Uhr bewirtschaftet werden müssen.83 Damit ist aber noch wenig über das 

 
81  KANTON LUZERN 2017, Anhang 2. Kosten in anderen Ländern zum Vergleich etwa bei BOONE ET AL. 2016, S. 16 ff.; ARM-

STRONG ET AL. 2011, S. 90 ff.; BALES ET AL. 2010. 

82  Dazu etwa nur DAEMS 2020, S. 32 ff. und 55 ff.; BELUR ET AL. 2020, S. 13; BARTELS/MARTINOVIC 2017, S. 83 f. 

83  Dazu etwa BELUR ET AL. 2020, S. 13; BARRIE ET AL. 2020, S. 4 ff. 
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Kosten-Nutzen-Verhältnis einzelner technischer Mittel ausgesagt. Die Frage kann also aus mehre-

ren Gründen nicht klar bzw. spezifischer beantwortet werden: Zum einen können, wie bereits er-

wähnt, keine verlässlichen Aussagen zur Wirksamkeit der hier besprochenen technischen Mittel ge-

macht werden. Zum anderen können die eingesetzten technischen Mittel sehr unterschiedlich 

ausgestaltet sein bzw. direkt an die Bedürfnisse der überwachenden Stelle angepasst und sehr un-

terschiedlich untereinander bzw. mit Begleitmassnahmen kombiniert werden. Isolierte Einsätze ei-

nes einzelnen technischen Mittels wurden bisher kaum vertieft untersucht. Die technischen Mittel 

sind daher betreffend Effizienz und Kosten kaum direkt untereinander vergleichbar.  

 

 Welche Auswirkungen hätte eine nationale Lösung auf die Kosten, die notwendige Infrastruktur und die 

Personalressourcen? 

Da bei der passiven Überwachung keine rund um die Uhr betriebene Überwachungszentrale not-

wendig ist, erscheint eine nationale Überwachungszentrale nicht zwingend. Werden die Überwa-

chungsdaten erst nachträglich ausgewertet, könnte dies in den einzelnen Kantonen durch die zu-

ständigen Stellen erfolgen, ohne dass damit grössere Mehrkosten im Vergleich zu einer nationalen 

Lösung entstünden. Bei der Beschaffung bzw. der Miete der Überwachungstechnologie wäre eine 

nationale Lösung vermutlich kostengünstiger, da aufgrund der grösseren Stückzahlen von besseren 

Einkaufs- und Nutzungskonditionen etc. ausgegangen werden kann. Zudem müssten bei einer nati-

onalen Lösung bei der Geräteverwaltung bzw. der -zurverfügungstellung wohl insgesamt weniger 

Geräte beschafft werden, als wenn jeder Kanton alleine für die eigenen Geräte verantwortlich wäre, 

da kantonale Bedarfsschwankungen in einem grösseren Verbund besser aufgefangen werden kön-

nen. Auch im Aus- und Weiterbildungsbereich könnten durch nationale bzw. national koordinierte 

Angebote, die etwa vom Schweizerischen Kompetenzzentrum für den Justizvollzug organisiert wür-

den, vermutlich Kosten eingespart werden. 

 

3.1.3 Soziale und psychologische Aspekte 

3.1.3.1 Zu schützende Person 

 Was sind die Vor‐ und Nachteile für die zu schützende Person? 

 Was sind die Auswirkungen auf die zu schützende Person, insbesondere was sind die psychologischen 

Auswirkungen auf die zu schützende Person (emotionale Belastung, falsches Sicherheitsgefühl usw.)? 

 Wie sollte die zu schützende Person begleitet oder unterstützt werden, falls sie mit einem elektronischen 

Gerät ausgestattet wird? Welche Akteure sollten einbezogen werden? 

Bei der passiven Überwachung erhält die zu schützende Person in der Regel keine Warnmeldungen 

über das Verlassen der Verbotszone bzw. eine Annäherung der gefährdenden Person. Der Einsatz 

einer RF-Annäherungslösung (je ein Gerät mit RF-Chip für die gefährdende und die zu schützende 
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Person) im Rahmen einer passiven Überwachung wäre aber denkbar. Der Annäherungsalarm würde 

in dieser Variante direkt auf das Gerät der zu schützenden Person gesendet, ohne, dass die einset-

zende Stelle sofort Kenntnis davon erhält. Diese Variante scheint einerseits insofern problematisch, 

als der zu schützenden Person in einer passiven Überwachung keine Unterstützung garantiert wer-

den kann und sie die an ihr Gerät abgegebenen Alarme nicht selbst einschätzen kann (bspw.: Wie 

weit ist die gefährdende Person entfernt? Aus welcher Richtung kommt die Person? Handelt es sich 

um einen Fehlalarm?).84 Andererseits kann der zu schützenden Person mit diesem Alarm (immerhin) 

ein möglicherweise entscheidender Zeitvorteil verschafft werden.85 

Das psychische Befinden der zu schützenden Person wird durch eine passive Überwachung in der 

Regel nicht beeinträchtigt, etwa durch potenziell Stress auslösende Fehlalarme.86 Im Gespräch mit 

der Kantonspolizei ZH wurde vermutet, dass der zu schützenden Person dadurch ein gewisses sub-

jektives Sicherheitsgefühls vermittelt werde. Umgekehrt fehlen die positiven Effekte einer aktiven 

Überwachung («plus») bzw. einer dynamischen Überwachung (dazu unten Kapitel 3.2.3.1 und 

3.4.3.1). Die Aufzeichnung von Positionsdaten der gefährdenden Person via GPS-Technologie (oder 

punktuell auch RF-Technologie) kann jedoch allgemein nützlich für ein eventuell anschliessendes 

Verfahren sein (bspw. könnte eine gefährdete Person dadurch im Strafprozess eher zu einer Aus-

sage bereit sein).87 Wie aber bereits weiter oben angemerkt, wird damit zum einen der eigentliche 

Einsatzzweck im Kontext des Schutzes vor häuslicher Gewalt (insbesondere Verhinderung von 

Übergriffen und Stärkung der Freiheiten der zu schützenden Person) nicht oder höchstens mittelbar 

erreicht. Ebenfalls sollte der Nutzen der durch EM gewonnenen Informationen als Beweismittel nicht 

überschätzt werden. Die Schutzfunktion besteht bei der passiven Einsatzvariante lediglich im Sinne 

einer Abschreckung vor nachträglichen Konsequenzen und eventuell einem präventiven Effekt durch 

das Gefühl des Überwachtseins, nicht jedoch in einer Direktüberwachung der Bewegungen der über-

wachten Person. 

Namentlich seitens Mitarbeiter*innen der Strafverfolgungsbehörden wird verschiedentlich erwähnt, 

dass EM zu schützenden Personen ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln könne.88 Um dem ent-

gegenzuwirken sollte die zu schützende Person sorgfältig über die Funktionsweise und die Limitati-

 
84  Im Gespräch mit der Fachperson Justizvollzug BL wurde ähnlich festgehalten, dass bei einer passiven Überwachung be-

wusst darauf verzichtet werde, Alarme an das Gerät einer zu schützenden Person abzugeben bzw. abgeben zu lassen, 
auch wenn dies theoretisch möglich wäre. Es bestehe das erhöhte Risiko, dass die zu schützende Person bei Alarmen in 
Panik verfalle. 

85  ALLABAND 2018, Rz. 26. Vgl. auch unten Kapitel 3.4.3.1. 

86  SERAFINI 2019. 

87  Vgl. SCOTTISH GOVERNMENT 2019, S. 53; so auch durch Vertreterin von Beratungsstelle FR und des Amts für Justizvollzug 

BL geäussert. 

88  Dazu etwa EREZ ET AL. 2012, S. XV und 144; QUEENSLAND POLICE SERVICE 2019, S. 5. 
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onen des Systems bzw. der passiven Überwachungsform informiert werden. Bei angemessener Auf-

klärung sollten dann auch keine falschen Sicherheitsgefühle hervorgerufen werden. Die passive 

Überwachung erfordert eine Sensibilisierung und genaue Instruktion der zu schützenden Personen. 

Da in einer Gefahrensituation keine Intervention erfolgt bzw. eine Gefahrensituation in aller Regel 

erst im Nachhinein erkannt wird, müssen die zu schützenden Personen genau wissen, wie sie sich 

im Ernstfall am besten verhalten und wie bzw. wo sie sich in Sicherheit bringen können.89 Dieser 

Umstand wurde auch im Rahmen von Gesprächen verdeutlicht.90 Insgesamt scheint also eine gute 

Betreuung der zu schützenden Person durch die Polizei wichtig. So wird beispielsweise hervorge-

hoben, wie wichtig die Informationsbeschaffung und eine fundierte Risiko-Analyse (für zukünftige 

Übergriffe) im polizeilichen Umgang mit zu schützenden Personen sei.91 Eine spezifische Schulung 

scheint hier zielführend. Bspw. sollten, unabhängig der gewählten Einsatzvariante und -technologie, 

schriftliche Informationsblätter verfügbar sein. Empfehlenswert sind auch Folgegespräche, um so 

gleichzeitig die Informationsweitergabe sicherzustellen. Auf polizeilicher Seite wird der Einsatz von 

Verbindungspersonen nahegelegt. Sie fungieren dann als «Single Point of Contact» (SPOC) bei 

einem spezifischen Fall und können so gleichzeitig eine Art Vertrauensverhältnis zur zu schützenden 

Person aufbauen.92 Ähnliches berichtete eine Vertreterin einer Beratungsstelle aus dem Kanton FR. 

Sie hob die Wichtigkeit einer sauberen Weiterbildung und Sensibilisierung seitens Mitarbeiter*innen 

der Polizei hervor, da sie mit ihrem Handeln erheblichen Einfluss auf die weiteren Schritte der Opfer 

haben können. Doch auch eine Sensibilisierung der Richter*innen sei notwendig.  

In den weiteren geführten Gesprächen wurde betont, dass beim Einsatz von EM in Fällen häuslicher 

Gewalt mehrere verschiedene Stellen einbezogen werden. Im Gespräch mit der Fachperson aus 

dem Bereich Justizvollzug des Kantons BL wurde etwa berichtet, es sei einzelfallabhängig, welche 

Akteur*innen konkret einbezogen würden. Sehr wichtig und wertvoll seien etwa die Zusammenarbeit 

und gegenseitige Information der überwachenden Stelle mit Opferschutzstellen oder auch mit dem 

Bedrohungsmanagement. Die Zusammenarbeit sei noch «etwas holprig», weil sie noch nicht so ein-

gespielt sei und es noch ausstehe, diese mit Merkblättern zu regeln. Es brauche sehr viele Abspra-

chen, der Datenaustausch müsse gewährleistet werden, es sei von Vorteil, wenn man die involvier-

ten Stellen kenne und es sei wichtig, dass die Stelle mit Entscheidungskompetenz auch wisse, was 

mit EM geleistet werden könne und was nicht.  

 

 
89  Dazu HARKIN 2020. 

90  Bspw. im Gespräch mit Vertretern*innen aus NE sowie mit einer Vertreterin einer Beratungsstelle FR. 

91  CARTER/GROMMON 2016, S. 363 f. und 369 f. 

92  CARTER/GROMMON 2016, S. 373. 
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3.1.3.2 Überwachte Person 

 Was sind die Auswirkungen auf die überwachte Person, namentlich hinsichtlich der Rückfallprävention? 

 Welche Begleitmassnahmen könnten ergriffen werden, um die Wirksamkeit der elektronischen Überwa-

chung und die Chancen, dass die überwachte Person die Fernhaltemassnahmen befolgt, zu erhöhen (z.B. 

psychosoziale Begleitung der überwachten Person, Kontaktaufnahme mit der überwachten Person, Absol-

vierung eines Programms für Gewalttäterinnen und -täter usw.)? 

Der Einsatz von EM im Kontext des Schutzes vor häuslicher Gewalt kann verschiedene allgemeine 

Auswirkungen auf die überwachte Person haben. Das Leben der überwachten Person wird durch 

das EM eingeschränkt. Je nach definiertem Regime können die Einschränkungen des Alltags und 

der Freiheiten der überwachten Person sehr einschneidend sein bzw. als sehr einschneidend emp-

funden werden.93 Im Vergleich zu einem Aufenthalt in einer Strafanstalt sieht man dafür bei der 

Anwendung von EM Vorteile, die nicht zuletzt durch die Möglichkeit der Aufrechterhaltung der Kon-

takte zu Familie und sozialem Umfeld sowie dem weiteren Nachgehen eines Berufs in Zusammen-

hang stehen.94  

Der Umgang mit der Situation und dem EM-Gerät erfordert zudem einen hohen Grad an Disziplin, 

bspw. ist die überwachte Person selbst verantwortlich, sich an die Auflagen zu halten (EM hindert 

sie nicht per se daran, gegen Auflagen zu verstossen), das Gerät zu warten sowie (jeweils rechtzei-

tig) aufzuladen. Diese Auswirkung ist im Sinne einer Responsabilisierung der gefährdenden Person 

angestrebt.95 In der Regel werden die gefährdenden Personen zudem dazu verpflichtet, zumindest 

einen Teil der Kosten des EM zu übernehmen. Damit werden unter anderem Zwecke der «Restora-

tive Justice» bzw. Wiedergutmachung verwirklicht.96 Als schwer vermeidbare, problematische Aus-

wirkung ist sicherlich auch auf die mögliche Stigmatisierung97 durch das Tragen eines derartigen 

Geräts hinzuweisen, wobei gemäss ARENAS aus diesen Gründen meist ein am Fussgelenk einem 

am Armgelenk festgemachten Gerät vorgezogen wird. In ihrer Studie hält die Autorin fest, dass diese 

 
93  Im Gespräch mit der Fachperson Justizvollzug BL wurde darauf hingewiesen, dass, teils entgegen der öffentlichen Wahr-

nehmung, EM für viele betroffene Personen ein Gefühl des regelmässigen Eindringens in den Privatbereich auslöse. Die 
Reaktionen darauf könnten sehr unterschiedlich sein. EM löse bei betroffenen Personen oft Angst aus, aber teils auch phy-
sische Reaktionen, da die Situation als derart aufwühlend erlebt werde. 

94  NANCARROW/MODINI 2018, S. 2. Im Gespräch mit der Fachperson der Beratungsstelle (gefährdende Person) des Kantons 

ZH wurde der Eindruck geäussert, dass gefährdende Personen mit diesen Massnahmen nach einer Eingewöhnungsphase 
gut klarkämen («externalisiertes Funktionieren»). Ähnlich wurde auch in den Gesprächen mit der Fachperson Justizvollzug 
und der Fachperson Beratungsstelle des Kantons BL sowie mit der Kantonspolizei Zürich berichtet, dass das zusätzliche 
Mass an Aufmerksamkeit und Kontaktaufnahme, die mit staatlichen Reaktionen verbunden sind, von gefährdenden Perso-
nen zuweilen auch geschätzt werde. Im Gespräch mit den Vertreter*innen aus Spanien wurde angemerkt, gefährdende 
Personen würden auch sehen, dass ihnen die Überwachung durch technische Mittel eventuell ein «Alibi» geben könne, 
wenn etwa eine Annäherung nicht vorsätzlich war oder eine entsprechende Beschuldigung durch die zu schützende Person 
falsch ist. 

95  DAEMS 2020, S. 60 f. 

96  Dazu etwa DAEMS 2020, S. 61 f. 

97  NELLIS 2015, S. 26; BRÄUCHLE/KINZIG 2017, S. 15 f. 
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befürchtete Stigmatisierung gerade bei Personen mit höheren Positionen im Berufsleben ein Prob-

lem darzustellen scheint. Auch die stetige Sorge bezüglich des Funktionierens des Geräts oder 

eventueller unbeabsichtigter Verstösse wurde von den in Spanien überwachten Personen als Stress-

faktor erwähnt.98  

Andere Publikationen heben hervor, dass EM (anstelle direkter polizeilicher Überwachung) die Pri-

vatsphäre und die Würde der überwachten Person erhöhen kann, indem etwa (spontane) Kontroll-

besuche in der Wohnung des Überwachten weniger häufig vorkommen.99 Gleichzeitig fungiere EM 

in allen Varianten auch ein Stück weit als «Objektivierung»: Die überwachte Person werde vor fal-

schen Anschuldigungen geschützt (insbesondere bei der Verwendung von GPS basiertem EM).100 

Wirklich verlässliche Daten zur Rückfallprävention liegen kaum vor, insbesondere im Hinblick auf 

eine Differenzierung zwischen den hier analysierten Überwachungsarten im Kontext des Schutzes 

vor häuslicher Gewalt. Die existierenden Evaluationen behandeln in der Regel Gesamtstrategien, in 

welchen EM einen einzelnen Bestandteil neben anderen Massnahmen darstellt. Insgesamt scheinen 

sich bei der Verwendung von EM mit GPS bessere Effekte zu zeigen als bei der Verwendung von 

EM mit RF-Technologie.101 In Kombination mit weiteren Begleitmassnahmen scheint EM mit GPS-

Technologie aber durchaus rückfallpräventive Effekte mit sich zu bringen. Vorliegende Studien legen 

nahe, dass EM auch im Bereich häuslicher Gewalt eine abschreckende Wirkung auf die gefährden-

den Personen hat und ihnen gar eine neue Perspektive ohne die zu schützende Person geben 

kann.102 Es gibt weitere Resultate, die positive Tendenzen vermuten lassen. So gibt es etwa Berichte 

von zu schützenden Personen, die eine gute präventive Wirkung durch EM wahrnehmen.103 Diese 

Ergebnisse stammen jedoch aus aktiven Überwachungssettings. Ob sich diese Ergebnisse auch auf 

eine passive Überwachung übertragen lassen, ist sicherlich kritisch zu hinterfragen. 

Praktisch alle in der Literatur thematisierten Strategien mit EM zur Prävention von häuslicher Gewalt 

sind umfassend konzipiert und beinhalten weitere flankierende Massnahmen. So wird etwa die Ab-

solvierung eines Programms für gewalttätige Personen in der Literatur äusserst positiv hervorgeho-

ben.104 Gerade im Kontext amerikanischer Studien wird erwähnt, dass diese den Erfolg von EM 

 
98  ARENAS 2018, S. 12. 

99  NELLIS 2015, S. 13. 

100  EREZ ET AL. 2012, S 121. 

101  BARTELS/MARTINOVIC 2017, S. 82 f. 

102  IBARRA/EREZ 2005, S. 367 ff.; vgl. auch NELLIS 2015, S. 17 und 25. Ähnlich wurde auch im Gespräch mit der Kantonspolizei 

ZH darauf hingewiesen, dass eine gewisse Abschreckungswirkung auf die gefährdende Person zu erwarten sei, u.a. da 
diese überwacht werde und dabei nicht genau abschätzen könne, was bei einem Verstoss passiere. Nicht jede Person 
zeige sich aber gleich beeindruckt von derartigen Massnahmen. 

103  RADOS 2016, S. 41 ff. 

104 NANCARROW/MODINI 2018, S. 34 f.; NELLIS 2015, S. 30. Dazu gehören etwa die Behandlung von Drogenmissbrauch, Aggres-

sionsbewältigungsstrategien, psychologische Beratung etc. 
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deutlich steigerten.105 Derartige Begleitmassnahmen wurden im Gespräch mit Vertretern*innen etwa 

aus dem Kanton NE oder mit einer Vertreterin einer Beratungsstelle des Kantons FR ebenfalls als 

wichtiger Bestandteil zur Erhöhung der Wirksamkeit hervorgehoben. Auch die Vertreter der Kantons-

polizei Zürich betonten anlässlich des mit ihnen geführten Gesprächs, dass der Einsatz von Technik 

nur ein Puzzleteil sein könne, das nicht überwertet werden dürfe. Generell wurde hervorgehoben, 

dass im Kontext häuslicher Gewalt stets ein integraler, interdisziplinärer Ansatz zu verfolgen sei. Aus 

Sicht einer Beratungsstelle-Vertreterin aus dem Kanton FR sollte die Teilnahme an solch einer Mas-

snahme (insbesondere am Anfang) Pflicht sein. Im Gespräch mit der Fachperson der Beratungs-

stelle (gefährdende Person) des Kantons ZH wurde darauf hingewiesen, dass die gefährdenden 

Personen im Kontext häuslicher Gewalt mit der Situation vorher oft überfordert seien, weswegen sie 

in der Regel ja auch gewalttätig würden, und später mit dem EM überfordert seien. Das EM könne 

zwar Gelegenheit für eine Zäsur bieten, um die Situation zu reflektieren und um Strategien zu ent-

wickeln, löse das der Gewalt zugrundeliegende Problem an sich aber nicht. Eine Prozessbegleitung 

sei daher sehr wichtig.106 Neben dem Einsatz von EM und Begleitmassnahmen sei es essenziell, 

eine regelmässige physische Kontaktaufnahme und möglicherweise weitere Kontrolltätigkeiten sei-

tens der Polizei bezüglich der Einhaltung der Massnahmen zu gewährleisten.107 

 

 Was sind die Auswirkungen der eingesetzten technischen Mittel auf die Arbeit und das Arbeitsempfinden 

der Personen, die für den Einsatz und das Funktionieren dieser Mittel verantwortlich sind (z.B. in Überwa-

chungszentralen oder bei der Polizei)? (vom Projektteam zusätzlich vorgeschlagene Unterfrage) 

Allgemein wird der Einsatz von EM als aufwendig empfunden (nicht nur bezogen auf den Kontext 

des Schutzes vor häuslicher Gewalt). Bei der passiven Überwachung ist aber davon auszugehen, 

dass sich der Mehraufwand in Grenzen hält. Als Mehraufwand kommt u.a. die Bearbeitung von Ge-

suchen der überwachten Personen (bspw. zum Betreten einer Verbotszone) in Frage. Gleichzeitig 

treffen die betreuenden Personen auf neue Herausforderungen, da sich Gespräche nun häufig auch 

um die EM-Massnahme drehen und andere Elemente in den Hintergrund geraten.108 

 

 
105  BARTELS/MARTINOVIC 2017, S. 83. 

106  Ähnlich wurde auch im Gespräch mit der Fachperson Justizvollzug aus dem Kanton BL festgehalten, dass für die Wirksam-

keit das private (Familie, Beruf etc.) und institutionelle Umfeld (Lernprogramme, finanzielle Sanierung, psychosoziale Be-
gleitung, evtl. Suchtberatung etc.) der überwachten Person bedeutsam sei. Wichtig sei zudem, dass eine Ansprechperson 
da sei, die angerufen werden könne, wenn etwas nicht funktioniere, wenn eine überwachte Person gerade wirklich ver-
zweifle. 

107  NELLIS 2015, S. 12 ff. 

108  Dazu BRÄUCHLE/KINZIG 2017, S. 14. 
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3.2 Modul 2: Aktive Überwachung und aktive Überwachung «plus» 

Die vom Signalgerät übermittelten Positionsdaten der überwachten Person werden von der zuständigen Stelle 

(etwa einer Überwachungszentrale) während 24 Stunden an allen Wochentagen ausgewertet und Meldungen 

in Echtzeit bewirtschaftet. Aktive Überwachung wird in der Regel mit einer unmittelbaren Intervention verbun-

den, die generell, nach einem bestimmten Schema, definiert sein kann oder individuell, im Einzelfall, festgelegt 

wird (= aktive Überwachung «plus»). 

 

3.2.1 Technische Aspekte 

 Welche Art von Technologie wird für die technischen Mittel benötigt? 

Zu der benötigten Art von Technologie kann auf die entsprechenden Ausführungen zur passiven 

Überwachung verwiesen werden. 

Bei der aktiven Überwachung werden die übermittelten Daten von der überwachenden Stelle zusätz-

lich direkt ausgewertet und bewirtschaftet.109 Bei der aktiven Überwachung «plus» muss zusätzlich 

zur aktiven Überwachung eine Schnittstelle zur Polizei bestehen. Sofern die Polizei nicht ohnehin 

einen direkten Zugriff (per Bedienerstation) auf die Daten hat bzw. die Überwachungszentrale selbst 

betreibt, sollte ihr dieser Zugriff im Notfall idealerweise übertragen werden können. Als notwendig 

wurde hier im Gespräch mit der Kantonspolizei ZH zudem erachtet, dass sowohl die gefährdende 

Person110 als auch die zu schützende Person111 mit einem Mobiltelefon ausgestattet und erreichbar 

seien. 

 

 Was sind die Vor‐ und Nachteile aus technischer Sicht? Was sind die Grenzen aus technischer Sicht? 

 In welchen Fällen ist ein solches Mittel wirksam bzw. nicht wirksam? 

Diese Überwachungsform kann grundsätzlich mit den bei der passiven Überwachung dargestellten 

Technologien durchgeführt werden, wobei bei der aktiven Überwachung («plus») in aller Regel auf 

GPS-Geräte oder eine Kombination von GPS- und RF-Geräten zurückgegriffen wird. Betreffend die 

Kapazitäten und Limitationen dieser Technologien kann auf die entsprechenden Ausführungen bei 

der passiven Überwachung verwiesen werden. 

 
109  Im spanischen Modell wird gemäss Gespräch mit den spanischen Vertreter*innen nach einem jeweils vordefinierten Proto-

koll gehandelt, das von der Regierung vorgegeben wird. 

110  «Wenn ein Verstoss festgestellt wird, will man erst mit dieser Person Kontakt aufnehmen, um zu fragen: «Was ist los?». 

Also eben gerade auch im Hinblick darauf, dass es sich um ein technisches Problem handeln könnte.». 

111  «a) Zum Warnen, b) vielleicht zum Anweisungen geben, wo sie sich hinbegeben muss, und c) auch, dass sie der Polizei 

eine Meldung machen kann, wenn sie eine Feststellung macht. Und dort stossen wir in der praktischen Umsetzung auch 
immer wieder auf Problemstellungen, wo wir uns auf EM in dem Kontext nicht immer hundertprozentig verlassen können.». 
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Die Vorteile der aktiven Überwachung liegen darin, dass ein Monitoring der gefährdenden Person in 

Echtzeit erfolgen und bei Ereignissen sofort interveniert werden kann. Idealerweise können dadurch 

drohende Übergriffe, Gefährdungen und Verletzungen von zu schützenden Personen rechtzeitig ab-

gewendet werden. Im Gegensatz zur passiven Überwachung kann die aktive Überwachung theore-

tisch mehr leisten als eine mutmasslich abschreckende Wirkung des EM-Geräts und eine gewisse 

Kontrollfunktion. Beim Einsatz von EM im Kontext des Schutzes vor häuslicher Gewalt wird in den 

behandelten Quellen die aktive Überwachung der passiven Überwachung daher deutlich vorgezo-

gen. Neuere Studien befassen sich im Anwendungsbereich des Kontextes des Schutzes vor häusli-

cher Gewalt praktisch nur mit aktiven Überwachungsformen. Diese werden, meist indes ausgebaut 

zu kombinierten bzw. dynamischen Formen, grundsätzlich als wirksam erachtet, sofern gewisse Li-

mitationen berücksichtigt würden. Es finden sich aber auch kritische Stimmen, die etwa davon abra-

ten, aktive Überwachung mit GPS-Technologie als risikoreduzierendes Werkzeug bei Hochrisikofäl-

len einzusetzen, da diese dafür zu wenig verlässlich sei.112 Im Gegensatz dazu wird EM – in einer 

dynamischen Überwachungsform – im erfolgreichen spanischen Modell hauptsächlich für diejenigen 

Fälle verwendet, in welchen das Risiko als sehr hoch eingeschätzt wird, wie sich aus dem Gespräch 

mit Vertreter*innen aus Spanien ergab. 

Als Nachteil der aktiven Überwachung sind die dafür benötigten Ressourcen zu nennen. Die aktive 

ist im Gegensatz zur passiven Überwachung sehr personalintensiv und insgesamt aufwendig. Das 

Personal muss gut geschult werden, um die Überwachung angemessen durchzuführen und bei Er-

eignissen bzw. Alarmen professionell zu reagieren. Realistischerweise setzt der breite Einsatz dieser 

Überwachungsform – insbesondere in der Schweiz, mit den geringen Fallzahlen auch in bevölke-

rungsstärkeren Kantonen – wohl eine (nationale) Überwachungszentrale voraus.113 Weiter haben 

technische Limitationen und Störungen (Signalabbrüche, Fehlalarme etc.) bei der aktiven Überwa-

chung mehr Gewicht. Die Verlässlichkeit des Systems ist insofern wichtiger, als der zu schützenden 

Person mit einer aktiven Überwachung gleichzeitig mehr Schutz versprochen wird und das Enttäu-

schen dieses Versprechens mindestens zu Unmut führt (dazu weiter unten 3.3.1 und 3.3.3). Ohne 

entsprechendes Bewusstsein seitens der einsetzenden Stellen und eine umfassende Information 

der zu schützenden Person kann sich letztere in einer «Scheinsicherheit» wiegen. Die Durchführung 

einer aktiven Überwachung bedeutet insofern auch ein mehr an Verantwortung seitens der überwa-

chenden und intervenierenden Stellen. 

Die ausgeführten Vor- als auch Nachteile gelten verstärkt auch für die aktive Überwachung «plus». 

 
112  QUEENSLAND POLICE SERVICE 2019, S. 22. 

113  BARTELS/MARTINOVIC 2017, S. 85. Im Gespräch mit den spanischen Vertreter*innen wurde eine auf den Kontakt mit zu 

schützenden Personen spezialisierte Überwachungszentrale als wichtige und richtige Stelle herausgestrichen. 
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Die in der Schweiz zur aktiven Überwachung («plus») geäusserten Bedenken werden im Papier der 

Fachkonferenz EM anschaulich zusammengefasst: «Bei einem Regelverstoss während einer aktiven 

Überwachung folgt nicht zwingend eine dringende Polizeiintervention. Die EM-Fachkonferenz betont 

an dieser Stelle noch einmal, dass es gegenwärtig sowie auch in absehbarer Zukunft mit den tech-

nischen Möglichkeiten nicht möglich ist, den Aufenthaltsort der überwachten Person jederzeit und 

lückenlos festzustellen. Dessen muss sich die veranlassende Behörde bewusst sein, bevor sie bei 

einem Regelverstoss als vordefinierte Reaktion eine sofortige Polizeiintervention beim EM-Träger 

festlegt. Im Zweifel ist von der Nutzung des EM bei der entsprechenden Person Abstand zu nehmen. 

Eine Polizeiintervention bedarf der genauen Bestimmung des Aufenthaltsortes, was – wie beschrie-

ben – so derzeit nicht lückenlos gewährleistet werden kann. Zudem wäre die effektive Reaktionszeit 

der Polizei in die Überlegungen einer Nutzung des EM mit einzubeziehen. Diese Reaktionszeit kann 

je nach Uhrzeit und Arbeitsvolumen stark variieren.»114 

In den im Rahmen der vorliegenden Studie geführten Gesprächen wurde insbesondere seitens po-

lizeilicher Behörden eine grosse Skepsis gegenüber der aktiven Überwachung mit direkter Interven-

tion geäussert, da diese in der Schweiz aus praktischen Gründen, u.a. ressourcenbedingt, nicht 

angemessen durchgeführt werden könne. 

Im Gegensatz dazu scheinen andere involvierte Stellen aufgeschlossener. Die Möglichkeit, aktive 

Überwachungen (inkl. polizeilicher Intervention) durchzuführen, wurde etwa im Gespräch mit der 

Fachperson aus dem Justizvollzug BL als wünschenswert eingestuft, da diese zu einem effektiveren 

Opferschutz beitragen könne, auch wenn dadurch freilich kein absoluter, hundertprozentiger Schutz 

garantiert werden könne. Ohne aktive Überwachung «plus» könnten Straftaten kaum unmittelbar 

verhindert werden. 

 

 Wie genau ist die Standortbestimmung? Variiert die Standortgenauigkeit je nachdem, wo sich die Person 

befindet? 

 Was geschieht, wenn die Verbindung unterbrochen wird? Wie lange dauern solche Unterbrechungen? Wie 

häufig sind sie? Wie lange dauert es, eine solche Unterbrechung an das Überwachungszentrum zu melden? 

Wie könnten solche Unterbrechungen aus technischer Sicht vermieden werden, oder, alternativ, wie könnte 

ein solches Risiko minimiert werden? 

 Welche technischen Probleme stellen sich, wenn die zu schützende und die überwachte Person nicht im 

gleichen Kanton wohnen? 

Zur Antwort auf diese Fragen kann auf die entsprechenden Ausführungen zur passiven Überwa-

chung verwiesen werden. Im Unterschied zur Situation bei der passiven Überwachung besteht bei 

 
114  KKJPD 2017, S. 8. 
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der aktiven Überwachung die Möglichkeit, dass eine Person der Überwachungsstelle sofort reagiert. 

Bei der aktiven Überwachung «plus» interveniert in der Regel direkt die Polizei. 

 

 Ist es jederzeit möglich, jemanden zu lokalisieren? 

Die aktive Überwachung («plus») wird in Echtzeit durchgeführt. Vorbehalten der ausgeführten tech-

nischen Probleme und Limitationen, ist es jederzeit möglich, die überwachte Person zu lokalisieren. 

 

 Kann ein Verstoss gegen eine Fernhaltemassnahme sofort festgestellt werden? 

 Ist ein sofortiges Eingreifen der Polizei möglich? Welche Reaktionszeiten bestehen zwischen dem Zeit-

punkt, an dem der Verstoss festgestellt wird, und dem Zeitpunkt, an dem die Polizei an Ort und Stelle 

eingreifen würde? Wie könnten die nötigen Reaktionszeiten reduziert werden? Könnte die technische Wirk-

samkeit der elektronischen Überwachung von Fernhaltemassnahmen durch eine nationale Lösung verbes-

sert werden (z.B. in Fällen, in denen die zu schützende und die überwachte Person in zwei verschiedenen 

Kantonen leben)? Wie? 

Die aktive Überwachung («plus») wird in Echtzeit durchgeführt, weshalb ein Verstoss gegen Fern-

haltemassnahmen, vorbehalten der oben ausgeführten technischen Probleme und Limitationen, so-

fort festgestellt werden kann. 

Ein sofortiges Eingreifen der Polizei ist grundsätzlich möglich. Im Gespräch mit der Kantonspolizei 

ZH wurde darauf hingewiesen, dass die Reaktionszeiten115 von verschiedenen Faktoren abhängig 

seien.116 Es wurde davor gewarnt, die entsprechenden Möglichkeiten der Polizei zu überschätzen. 

Aktive und aktiv plus Überwachungen werden kritisch beurteilt, insbesondere, da nicht gehalten wer-

den könne, was ursprünglich damit beabsichtigt worden sei (namentlich ein gutes Schnellfahndungs- 

und Interventionsmittel). Ähnlich wurde von drei Vertretern*innen (Polizei und Staatsanwaltschaft) 

aus dem Kanton NE bezweifelt, dass die Zeit für eine polizeiliche Intervention in jedem Fall ausrei-

chen würde, um eine drohende Gefahr abzuwenden. So seien Polizeizentralen an Wochenenden 

 
115  Als Bsp. für allgemeine polizeiliche Reaktionszeiten in der Schweiz etwa Kantonspolizei Bern, Überprüfung des Personal-

bestandes der Kantonspolizei vom 27. Februar 2019, S. 27 (<https://www.rr.be.ch/etc/designs/gr/media.cdwsbinary.RRDO-
KUMENTE.acq/d6393fabef324e2089d79d532a46434c-332/1/PDF/2017.POM.515-Beilage-D-181790.pdf>); Luzerner Poli-
zei, Geschäftsbericht 2019, S. 11 und 34 (<https://polizei.lu.ch/-
/media/Polizei/Dokumente/05_Dienstleistungen/Downloads/Statistiken/Luzerner_Polizei_Geschaeftsbericht_2019.pdf>): 
«Geht ein Notruf bei der Luzerner Polizei ein, müssen die uniformierten Polizistinnen und Polizisten der SiVPol gemäss 
den von der Politik definierten Zielvorgaben bei 86 Prozent aller dringlichen Einsätze innerhalb von 25 Minuten vor Ort 
sein. Dabei durfte der Mittelwert 11,6 Minuten nicht überschritten werden. Die SiVPol war im Berichtsjahr bei 89,7 Prozent 
der dringlichen Polizeieinsätze unter 25 Minuten vor Ort. Der Mittelwert betrug 10,5 Minuten. Im Hinblick auf die personel-
len Ressourcen, die sicherheitstechnischen und rechtlichen Aspekte bei Dringlichkeitsfahrten und die schwierigen topogra-
fischen Verhältnisse sind das hervorragende Ergebnisse.». 

116  Vgl. auch ARENAS 2017. Faktoren können bspw. der Zustand der Zufahrtswege zum Ziel, die Orthografie des Standorts, die 

Abgrenzung des Schutzgebietes (grössere Zonen bedeuten grundsätzlich eine längere Vorlaufzeit) oder die Reaktionszeit 
der zu schützenden Person sein. 
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teilweise unterbesetzt (Ressourcenproblem) und gewisse Gegenden seien schwieriger schnell zu 

erreichen (ländliche Gegenden). Die Nähe zur Grenze erschwere ebenfalls eine nachfolgende Fest-

nahme des Gefährders/Täters. 

Im Gegensatz dazu wurde betreffend das spanische Modell vor allem seitens der spanischen Polizei 

herausgestrichen, dass durch den Einsatz von EM eine viel nähere Supervision ermöglicht werde, 

die wiederum die Reaktionszeiten der Polizei bei einer Bedrohung für die zu schützende Person 

verkürzen könne.117 Dies tönt auch an, wenn im Gespräch mit der Kantonspolizei ZH bezogen auf 

EM als strafprozessuale Ersatzmassnahme angemerkt wird, dass im Bedrohungsmanagement je 

Fall ein Einsatzdispositiv hinterlegt sei, wodurch die Interventionszeit verkürzt werde könne. 

Im Gespräch mit den Vertreter*innen aus Spanien wurde berichtet, für Cometa würden (vertraglich 

festgelegte) Reaktionszeiten von drei Minuten gelten. Bei einem Verstoss müsse die Überwachungs-

zentrale innert dieser Zeit die zu schützende Person und die gefährdende Person ausfindig machen, 

die Polizei benachrichtigen, die zu schützende Person kontaktieren, sich bei der Polizei zurückmel-

den und die gefährdende Person kontaktieren. Diese Zeitvorgabe werde oft unterschritten.  

 

 Wie ist die technische Umsetzung bei mehreren zu schützenden Personen beispielsweise innerhalb einer 

Familie zu realisieren? (vom Projektteam zusätzlich vorgeschlagene Unterfrage) 

Zur Antwort auf diese Frage kann auf die entsprechenden Ausführungen zur passiven Überwachung 

verwiesen werden. 

 

 Wie ist die technische Umsetzung für mehrere überwachte Personen zu realisieren? (vom Projektteam zu-

sätzlich vorgeschlagene Unterfrage) 

Bei der aktiven Überwachung («plus») kann jeder überwachten Person ein eigenes Gerät zugewie-

sen werden. 

 

3.2.2 Finanzielle Aspekte 

 Wie hoch sind die Anschaffungskosten für die notwendigen technischen Mittel? 

 Wie hoch sind die Kosten für die notwendige Infrastruktur für die Umsetzung? 

 Welche Personalressourcen werden benötigt? Sollten zusätzliche Akteure einbezogen werden? Wenn ja, 

welche? 

 
117  ARENAS 2019, S. 23 f. 
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Zu den Kosten der technischen Mittel können hier lediglich ungefähre Angaben gestützt auf Beispiele 

gemacht werden, da diese von den jeweils individuell vereinbarten Lösungen abhängen. Die Miet-

preise richten sich etwa unter anderem nach Mietdauer und Stückzahl. 

Als Beispiel für Kosten der aktiven Überwachung in der Schweiz (Schätzung Verein EM)118: 

- variable Kosten in der Höhe von ca. Fr. 5'120.- pro EM-Gerät und Jahr; 

- zusätzliche variable Kosten in der Höhe von ca. Fr. 4'300.- pro EM-Gerät und Jahr bei Inan-

spruchnahme der Dienstleistungen der Überwachungszentrale (24/7; bei «normalem Verhalten» 

der überwachten Person); 

- fixe Betriebskosten in der Höhe von Fr. 1.34 Millionen pro Jahr; 

- einmalige Investitionskosten in der Höhe von Fr. 1.3 Millionen ohne Überwachungszentrale, von 

Fr. 1.55 Millionen mit Anschluss einer Überwachungszentrale. 

 

 Welche technischen Mittel bieten das beste Effizienz‐/Kostenverhältnis? 

Diese Frage kann nicht klar beantwortet werden (dazu oben Kapitel 3.1.2). 

 

 Welche Auswirkungen hätte eine nationale Lösung auf die Kosten, die notwendige Infrastruktur und die 

Personalressourcen? 

Bei der aktiven Überwachung finden eine Überwachung der gefährdenden Person bzw. eine Über-

prüfung der eingehenden Positionsdaten rund um die Uhr statt. Nur eine derartige Live-Kontrolle 

ermöglicht eine sofortige Intervention zugunsten des Opfers im Falle einer Gefährdungssituation. 

Diese Gründe erfordern den Betrieb einer Überwachungszentrale, die von einer darauf spezialisier-

ten Stelle erfolgt. Eine derartige Überwachungszentrale ist für einen einzelnen Kanton sehr teuer. 

Sie kann daher aus finanziellen Gründen nur als nationale Lösung kostengünstig betrieben werden.  

Darüber hinaus ist auch bei der aktiven Überwachung die Beschaffung bzw. der Miete der Sende-

geräte («Fussfesseln») auf nationaler Ebene vermutlich kostengünstiger, da wiederum aufgrund der 

grösseren Stückzahlen von besseren Einkaufs- und Nutzungskonditionen etc. ausgegangen werden 

kann. Zudem müssten bei einer nationalen Lösung bei der Geräteverwaltung bzw. der -zurverfü-

gungstellung wohl insgesamt weniger Geräte beschafft werden, als wenn jeder Kanton alleine für 

die eigenen Geräte verantwortlich wäre, da kantonale Bedarfsschwankungen in einem grösseren 

Verbund besser aufgefangen werden können. Auch im Aus- und Weiterbildungsbereich könnten 

 
118  KÜNZLER & PARTNERS, S. 16 ff. Zum Verein EM oben Kapitel 2.1.4. Kosten in anderen Ländern zum Vergleich etwa bei GIES 

ET AL. 2012, S. 20 ff.; PEARSON 2012, S. 16 ff.; BALES ET AL. 2010. 
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durch nationale bzw. national koordinierte Angebote, die etwa vom Schweizerischen Kompetenz-

zentrum für den Justizvollzug organisiert würden, vermutlich Kosten eingespart werden. 

 

3.2.3 Soziale und psychologische Aspekte 

3.2.3.1 Zu schützende Person 

 Was sind die Vor‐ und Nachteile für die zu schützende Person? 

 Was sind die Auswirkungen auf die zu schützende Person, insbesondere was sind die psychologischen 

Auswirkungen auf die zu schützende Person (emotionale Belastung, falsches Sicherheitsgefühl usw.)? 

 Wie sollte die zu schützende Person begleitet oder unterstützt werden, falls sie mit einem elektronischen 

Gerät ausgestattet wird? Welche Akteure sollten einbezogen werden? 

Grundsätzlich kann auf die entsprechenden Ausführungen zur passiven Überwachung verwiesen 

werden. Zusätzlich muss die zu schützende Person bei der aktiven Überwachung («plus») damit 

rechnen, dass sie möglicherweise Warnmeldungen über einen Verstoss bzw. eine Annäherung der 

gefährdenden Person erhält. In den Quellen wird darauf hingewiesen, dass eine umfangreiche Auf-

klärung und Sensibilisierung der betreffenden Personen unabdingbar scheinen. Eine Sensibilisie-

rung müsse die Grenzen der Überwachung verdeutlichen. Es sollte ebenso aufgezeigt werden, wie 

schnell in welcher Situation eine Intervention möglich sei und wie eine gefährdete Person ihre Si-

cherheit mit eigenen Bemühungen erhöhen könne.119 Zusätzlich sollte ein Augenmerk darauf gelegt 

werden, dass von der intervenierenden Stelle bei Gefahrensituationen – insbesondere in der An-

fangsphase einer aktiven Überwachung – schnell und gut reagiert werde, da dies das Vertrauen der 

Opfer in das Justizsystem erhöhen und so indirekt zum Erfolg von strafrechtlichen Verfahren beitra-

gen könne (Opfer zieht Fall nicht plötzlich zurück).120 Sowohl die notwendige Sensibilisierung über 

die Grenzen einer aktiven Überwachung wie auch die Wichtigkeit einer schnellen Reaktion (insbe-

sondere in der Anfangsphase) wurde auch im Gespräch mit der Vertretung einer Beratungsstelle 

aus dem Kanton FR hervorgehoben. 

Gleichzeitig ermöglicht die aktive Überwachung ein Eingreifen, bevor es zu einem Übergriff der ge-

fährdenden Person auf die zu schützende Person kommen kann.121 Verschiedene Studien berichten 

bei einer aktiven Überwachung der gefährdenden Person von einer verbesserten Lebensqualität der 

 
119  Dazu HARKIN 2020. 

120  CARTER/GROMMON 2016, S. 370 f. 

121  Siehe etwa ARENAS 2019, S. 23 f. 
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zu schützenden Person.122 Dabei wird auch auf ein verbessertes Sicherheitsgefühl der zu schützen-

den Personen Bezug genommen.123 Diese könnten während der Dauer des EM beruhigter sein («ex-

perienced peace of mind»), da sie wüssten, dass die Bewegungen der gefährdenden Person verfolgt 

und Annäherungen an Verbotszonen bzw. an sie selbst überwacht würden. Die gefährdeten Perso-

nen könnten dadurch ihre Beziehung zur gefährdenden Person überdenken und die Zukunft neuge-

stalten.124 

Als negative Effekte wird schliesslich genannt, dass möglicherweise finanzielle Unterstützung durch 

die überwachte Person wegfalle, da diese aufgrund der Überwachung eventuell keine Arbeit finde, 

ihr eine Arbeit verunmöglicht werde und/oder sie für die EM-Überwachung aufkommen müsse.125 Zu 

schützende Personen könnten weiter selbstbeschränkende bzw. eingrenzende Praktiken adaptieren 

(sich bspw. nicht mehr ausserhalb von Verbotszonen bewegen) oder die EM-Überwachung unter-

graben, indem sie die gefährdende Person kontaktierten oder «unter eigenen Bedingungen» (etwa 

ausserhalb der Verbotszonen) treffen würden, ohne diese Treffen der überwachenden Stelle mitzu-

teilen.126 

 

3.2.3.2 Überwachte Person 

 Was sind die Auswirkungen auf die überwachte Person, namentlich hinsichtlich der Rückfallprävention? 

 Welche Begleitmassnahmen könnten ergriffen werden, um die Wirksamkeit der elektronischen Überwa-

chung und die Chancen, dass die überwachte Person die Fernhaltemassnahmen befolgt, zu erhöhen (z.B. 

psychosoziale Begleitung der überwachten Person, Kontaktaufnahme mit der überwachten Person, Absol-

vierung eines Programms für Gewalttäterinnen und -täter usw.)? 

Zur Antwort auf diese Fragen, insbesondere bezogen auf die Begleitmassnahmen, ist auch auf die 

umfangreichere Darstellung zur passiven Überwachung hinzuweisen. 

Vorliegende Daten zu aktiven Überwachungsarten (mit GPS-Technologie) sind durchaus positiv. 

Eine Studie berichtet von fast keinen Kontaktversuchen und einer besseren Einhaltung des gesam-

ten Programms der überwachten gefährdenden Personen.127 Auch die aktuellen Daten aus Spanien 

zeigen hier vielversprechende Effekte auf.128 Weiterhin bleibt aber unklar, ob durch EM andauernde 

 
122  Etwa EREZ ET AL. 2012; EREZ/IBARRA 2007. 

123  RADOS 2016, S. 41 f. 

124  EREZ ET AL. 2012, S. 144 f. 

125  EREZ ET AL. 2012, S. 144 f. 

126  ALLABAND 2018, Rz. 27 und 45; EREZ ET AL. 2012, S. 144 f. 

127  EREZ ET AL 2012, S. 147 f. 

128  ARENAS 2019, S. 22 ff. 
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positive Effekte erreicht werden können oder sich diese auf die Dauer der elektronischen Überwa-

chung beschränken. 

Die aktive Überwachung («plus») kann, muss aber nicht, eingriffsintensiver sein als eine passive 

Überwachung. So könnten etwa sehr grosszügige Verbotszonen definiert werden. Es stellt sich hier 

die Frage, bis zu welchem Ausmass solche ethisch vertretbar sind. Überwachte Personen könnten 

motiviert sein, gewisse Verbotszonen zu betreten, weil sich bspw. ihr soziales Umfeld dort befindet, 

um die Kosten des öffentlichen Verkehrs niedriger zu halten oder um gewisse Dinge einzukaufen. 

Insofern könnte es gerechtfertigt sein, die Rückkehr in bestimmte Gebiete zu bestimmten Zeiten zu 

autorisieren, etwa als Belohnung für eingehaltene Auflagen.129 

Zusätzlich zur aktiven Überwachung kann bei der aktiven Überwachung «plus» davon ausgegangen 

werden, dass von einer «zwingenden» polizeilichen Intervention ein grösserer Abschreckungseffekt 

ausgeht. Spanische Polizeieinheiten weisen bezüglich dieser Überwachungsform darauf hin, es sei 

wichtig, bei den ersten Alarmen einer Person äusserst schnell zu reagieren. Das erhöhe den ab-

schreckenden Effekt auf die überwachte Person.130 Wichtig scheint hier der Hinweis der spanischen 

Gesprächspartner*innen, es sei sehr bedeutend, dass die gefährdende Person auch wirklich sehe 

und merke, dass sie überwacht werde. Manche überwachten Personen hätten die Angewohnheit, 

das System zu testen, um zu schauen, ob sie wirklich kontrolliert würden, ob das System wirklich 

funktioniere und wie die überwachende Stelle reagiere. Die sofort folgende Intervention sei nötig, 

um zu zeigen, dass das System wirklich funktioniere. In der Folge hielten sie sich in der Regel an 

die Auflagen, was auf eine gute Abschreckungswirkung deutet.131 

 

 Was sind die Auswirkungen der eingesetzten technischen Mittel auf die Arbeit und das Arbeitsempfinden 

der Personen, die für den Einsatz und das Funktionieren dieser Mittel verantwortlich sind (z.B. in Überwa-

chungszentralen oder bei der Polizei)? (vom Projektteam zusätzlich vorgeschlagene Unterfrage) 

Auch hier kann der als hoch empfundene Aufwand als relevante Auswirkung aufgeführt werden. Bei 

der aktiven Überwachung («plus») wird dies möglicherweise durch die hohen Zahlen an Ereignis-

meldungen bedingt sein, die zwar keinen eigentlichen Verstoss der gefährdenden Person bedeuten, 

aber dennoch bearbeitet werden müssen.132 Dies zeigte sich auch im Gespräch mit der Kantonspo-

lizei ZH. So sei der Ressourceneinsatz bei einer aktiven Überwachung höher, da jeweils jemand 

mitmelden müsse und die Polizei angehalten sei, entsprechende Auslösungen zu treffen, wenn ein 

Verstoss gemeldet werden. Das sei auch bei Fehlermeldungen der Fall. Dieses Problem gelte vor 

 
129  NELLIS 2015, S. 42. 

130  ARENAS 2019, S. 24. 

131  Vgl. auch ARENAS 2017. 

132  BRÄUCHLE/KINZIG 2017, S. 14. 
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allem für die aktive Überwachung «plus», welche direkt grössere Interventionen auslöse, auch bei 

Meldungen, die einem Verstoss nur gleichen würden (bspw. Meldung aufgrund des Batteriestands). 

Man dürfe auch nicht zu grosse Hoffnungen haben, wenn es darum gehe, die Bewegungen einer 

Person per EM verfolgen zu können. Das sei eher eine Illusion. 

Im Gegensatz dazu wurde im Gespräch mit den spanischen Vertreter*innen betont, die spanische 

Polizei empfinde den Einsatz von EM (aktiv, aktiv «plus», dynamisch) nicht als Belastung, sondern 

als Unterstützung ihrer Arbeit. Das EM-System werde bei den Tausenden von Schutzanordnungen 

bzw. Gewaltschutzmassnahmen als grosse Hilfe wahrgenommen. 

 

3.3 Modul 3: Notfallknopf für die zu schützende Person 

Beim «Notfallknopf» handelt es sich um ein technisches Gerät (in der Regel mit Ortungsfunktion), welches der 

zu schützenden Person zur Verfügung gestellt wird und dieser ermöglicht, per Knopfdruck um Hilfe zu rufen, 

wenn sie in Gefahr ist.  

 

3.3.1 Technische Aspekte 

 Welche Art von Technologie wird für die technischen Mittel benötigt? 

Notfallknopf-Geräte für zu schützende Personen werden in verschiedenen Formen angeboten. Oft 

werden speziell angepasste Mobiltelefone, spezielle Apps für Smartphones oder Smartwatches ein-

gesetzt. Die Verbindung zur Überwachungszentrale bzw. zuständigen Stelle wird in der Regel über 

das Mobilfunknetz hergestellt.133 Das Auslösen des Notfallknopfs kann je nach eingesetztem Gerät 

variieren und unterschiedliche Folgen haben. So kann damit etwa die Polizei alarmiert, eine Über-

wachungszentrale kontaktiert, ein einseitiger oder zweiseitiger Audio-Kanal geöffnet, eine Aufzeich-

nung gestartet und/oder der Standort des Geräts bzw. weitere Informationen (bspw. persönliche 

Daten zu der zu schützenden Person) übermittelt werden. Der entsprechende Dienst ist in der Regel 

24/7 verfügbar.134  

In den meisten der dokumentierten Anwendung des Notfallknopfes für die zu schützende Person 

wird dieser mit einer aktiven Überwachung kombiniert. Es ist aber technisch ohne weiteres möglich, 

einen Notfallknopf isoliert, d.h. als einziges technisches Gerät, einzusetzen. Entscheidend ist dabei, 

dass die alarmierte Stelle (Polizei, Überwachungszentrale etc.) sofort erreichbar ist bzw. reagiert, 

wenn der Notfallknopf gedrückt wird, wobei auch eine Vereinbarung bestehen könnte, dass der Not-

fallknopf etwa nur jeweils an den Samstagen «in Betrieb» ist. Die Polizei in Neuenburg verwendet 

 
133  Als Bsp. für verwendeten Lösungen, siehe etwa <http://www.tecsos.co.uk/index.html>; <https://smartrak.com/>; 

<https://www.limmex.com/de/>. 

134  Zum Ganzen HARKIN 2020, S. 65 ff.; ARENAS 2019, S. 19. 
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bspw. bereits jetzt ein derartiges System (inkl. Standortübertragung mittels Notfallknopf). Bei einer 

derartigen «singulären» Verwendung des Notfallknopfes liegt die Verantwortung der Alarmierung der 

Einsatzstelle alleine bei der zu schützenden Person, was mit einer grossen Belastung verbunden 

sein kann. Sowohl die zu schützende Person wie auch die Polizei erhalten durch die fehlende Über-

wachung der gefährdenden Person diesfalls keine Vorwarnung bei einer Annäherung. Zudem ist der 

Notfallknopf nicht fest mit der zu schützenden Person verbunden, so dass er auch zuhause verges-

sen werden oder verloren gehen kann. Auf der anderen Seite sind die Kosten für eine Lösung, die 

sich auf die Verwendung eines Notfallknopfes beschränkt, deutlich niedriger, als wenn er mit einer 

passiven oder aktiven Überwachung kombiniert wird. 

 

 Was sind die Vor‐ und Nachteile aus technischer Sicht? Was sind die Grenzen aus technischer Sicht? 

 In welchen Fällen ist ein solches Mittel wirksam bzw. nicht wirksam? 

In der Literatur und in den geführten Gesprächen wird von vielen Erfolgen mit Notfallknöpfen berich-

tet. Der Notfallknopf ist in der Regel relativ einfach in der Handhabung und unauffällig zu tragen. In 

einigen Staaten wird dieses technische Mittel bereits verbreitet eingesetzt (etwa in Australien, Eng-

land und Spanien). Es scheint, professionell umgesetzt, als wirksame Massnahme im Kontext häus-

licher Gewalt eingeschätzt zu werden.135 Notfallknöpfe erhöhten die Sicherheit der tragenden Per-

sonen, ohne eine stetige Verbindung zur gefährdenden Person herzustellen. Sie ermöglichten eine 

auf gefährdete Personen fokussierte Polizeiarbeit, die das Sicherheitsgefühl der zu schützenden 

Person erhöhe, die das Risiko wiederholter Gewalt vermindere und die indirekt die Legitimität der 

Polizei begünstige. Der Vorteil eines derartigen opferzentrierten Ansatzes liege darin, dass zu schüt-

zende Personen wahrscheinlicher bei Massnahmen mitwirkten als gefährdende Personen.136 Ideal-

erweise werde der Notfallknopf in ein gesamtheitliches Schutzkonzept die gefährdeten Person be-

treffend bzw. in ein gesamtheitliches Bedrohungsmanagement integriert.137 Dabei seien jeweils 

individuell auf die Situation abgestimmte Lösungen zu bevorzugen, in denen insbesondere die spe-

ziellen Dynamiken häuslicher Gewalt berücksichtigt würden. Bspw. kann in diesem Kontext das Öff-

nen eines beidseitigen Audiokanals durch Auslösen des Notfallknopfs problematisch sein und eine 

Gefahrenlage eskalieren lassen, indem etwa einer gefährdenden Person erst dann bewusst wird, 

dass die gefährdete Person die Polizei alarmiert hat.138  

 
135  ARENAS 2019, S. 25; NATARAJAN 2016, S. 384 f.; PATERSON/CLAMP 2014, S. 53 ff. So auch die befragten Gesprächs-

partner*innen aus Spanien und von der Kantonspolizei ZH. 

136  PATERSON/CLAMP 2014, S. 57. 

137  So etwa auch im Gespräch mit den Vertretern*innen des Kantons NE. Das spanische System ist darauf ausgerichtet, dass 

es möglichst nie zum Einsatz des Notfallknopfs kommen muss, weil kritische Situationen bereits früher gesehen werden 
und entsprechend interveniert wird. 

138  HARKIN 2020, S. 70 f. 
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Für einen nutzbringenden Einsatz von Notfallknöpfen für die zu schützende Person müssen die Ge-

räte qualitativ hochwertig, verlässlich, diskret zu tragen bzw. zu aktivieren und einfach zu nutzen 

sein. Es muss klar sein, dass die zu schützende Personen einen Notfallknopf freiwillig trägt bzw. 

tragen will. Es müssen zudem klare Instruktionen für die beteiligten Personen vorliegen und eine 

professionelle Begleitung gewährleistet werden können.139 Die Erfahrungen hinsichtlich getesteter 

Geräte scheinen ambivalent. Die Geräte von verschiedenen Anbietern scheinen diese Anforderun-

gen öfters nicht einhalten zu können. So wird etwa von technischen Problemen berichtet, die dazu 

führten, dass billigere Geräte als unzuverlässig eingeschätzt wurden. Ein entsprechendes Gerät 

muss aber im Notfall einwandfrei funktionieren und die beteiligten Personen müssen Vertrauen darin 

haben können. Die Folgen können ansonsten kontraproduktiv und schwerwiegend sein. Es können 

dadurch Frustration der zu schützenden Personen, schlechte bzw. traumatisierende Opfererlebnisse 

und akute Gefährdungen bzw. Verletzungen von zu schützenden Personen ausgelöst werden. Es ist 

weiter zu berücksichtigen, dass Notfallknöpfe meist auch bei der zu schützenden Person ein zusätz-

liches Mass an Verantwortlichkeit und Aufwand produzieren, indem diese je nachdem darum besorgt 

sein muss, dass das Gerät im Notfall bereit ist, d.h. bspw. ordentlich aufgeladen, gewartet und ge-

tragen.140  

Schliesslich ist anzumerken, dass der Notfallknopf aktiv betätigt werden muss. Es wird bei dieser 

Lösung – wenn sie nicht mit anderen Geräten bzw. Funktionen kombiniert wird – kein automatisierter 

Alarm bzw. keine Meldung eines Verstosses oder einer Annäherung durch das Gerät selbst ausge-

löst. Das kann etwa bei Nervosität der zu schützenden Person (zittrige Hände, findet Gerät nicht), 

eintretendem Schockzustand (kann Gerät nicht betätigen) oder bei sehr plötzlicher, intensiver Ge-

walt (keine Möglichkeit, den Alarm rechtzeitig auszulösen), dazu führen, dass die angestrebte Wir-

kung nicht erreicht wird.141 

 

 Wie genau ist die Standortbestimmung? Variiert die Standortgenauigkeit je nachdem, wo sich die Person 

befindet? 

 Was geschieht, wenn die Verbindung unterbrochen wird? Wie lange dauern solche Unterbrechungen? Wie 

häufig sind sie? Wie lange dauert es, eine solche Unterbrechung an das Überwachungszentrum zu melden? 

Wie könnten solche Unterbrechungen aus technischer Sicht vermieden werden, oder, alternativ, wie könnte 

ein solches Risiko minimiert werden? 

 Welche technischen Probleme stellen sich, wenn die zu schützende und die überwachte Person nicht im 

gleichen Kanton wohnen? 

 
139  Dazu etwa HARKIN 2020, S. 70 f. Dies wurde auch durch Mitarbeitende der Polizei aus dem Kanton NE hervorgehoben.  

140  Zum Ganzen etwa HARKIN 2020, S. 66−74. 

141  HARKIN 2020, S. 70 f. 
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 Ist es jederzeit möglich, jemanden zu lokalisieren? 

 Kann ein Verstoss gegen eine Fernhaltemassnahme sofort festgestellt werden? 

 Ist ein sofortiges Eingreifen der Polizei möglich? Welche Reaktionszeiten bestehen zwischen dem Zeit-

punkt, an dem der Verstoss festgestellt wird, und dem Zeitpunkt, an dem die Polizei an Ort und Stelle 

eingreifen würde? Wie könnten die nötigen Reaktionszeiten reduziert werden? Könnte die technische Wirk-

samkeit der elektronischen Überwachung von Fernhaltemassnahmen durch eine nationale Lösung verbes-

sert werden (z.B. in Fällen, in denen die zu schützende und die überwachte Person in zwei verschiedenen 

Kantonen leben)? Wie? 

Die Antworten auf diese Fragen ergeben sich jeweils aus den verwendeten Geräten und den Stand-

ortbestimmungs- bzw. Übertragungstechnologien. Es kann dazu grundsätzlich auf die entsprechen-

den Ausführungen zur passiven Überwachung verwiesen werden.142 

Während der Studie von NATARAJAN wurden im TecSOS-System zwei Interventionsstufen je nach zu 

erwartendem Risiko definiert («slow/significant» und «immediate»). Bei in die Kategorie «slow/sig-

nificant» eingestuften Notrufe musste innert 60 min., bei in die Kategorie «immediate» eingestuften 

Notrufen innert 15 min. eine Intervention vor Ort erfolgen. Diese vorgegebenen Zeiten konnten in 

der Regel eingehalten werden. Bei gewissen Notrufen stand es aber schlicht ausser Kontrolle der 

Polizei, rasch bzw. rechtzeitig zu intervenieren. Als Gründe wurde angeführt, dass es an sofort ver-

fügbaren Einsatzkräften vor Ort gefehlt habe, die übermittelten Standortdaten zu ungenau waren, 

die auslösende Person den Auslösungsort unterdessen verlassen habe und/oder auf Rückrufe nicht 

reagiert wurde. Auch versehentliche Auslösungen des Notfallknopfs kamen vor.143 Diese Reaktions-

zeiten aus London können nicht direkt auf die Lage in der Schweiz übertragen werden. Aus der 

Studie kann aber geschlossen werden, dass auch Interventionen mit längeren Reaktionszeiten beim 

Auslösen von Notfallknöpfen durchaus noch hilfreich sein können.  

Auch im Gespräch mit der Kantonspolizei ZH wurde auf diese Probleme hingewiesen, u.a., dass die 

Person zwar zum Zeitpunkt der Auslösung des Notfallknopfs geortet werden könne, aber die Person 

sich möglicherweise zum Zeitpunkt des Eintreffens der Kräfte bereits wieder bewegt habe. Man 

könne also der zu schützenden Person nicht garantieren, «wenn du dort drückst, dann wissen wir 

genau wo du bist», es gebe auch diesbezüglich technische Limitationen. Weiter wurde das Thema 

im Gespräch mit den Polizeivertretern des Kantons NE aufgegriffen. Da gemäss ihrer Aussage der 

Notfallknopf aber noch nie betätigt wurde, verfüge man über keine Erfahrungswerte diesbezüglich. 

  

 
142  Spezifisch auf Notfallknöpfe bezogene Daten finden sich etwa bei NATARAJAN 2016. 

143  NATARAJAN 2016, S. 385 ff. 
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 Wie ist die technische Umsetzung bei mehreren zu schützenden Personen beispielsweise innerhalb einer 

Familie zu realisieren? (vom Projektteam zusätzlich vorgeschlagene Unterfrage) 

Es können an mehrere zu schützende Personen Notfallknopf-Geräte abgegeben werden. Dabei ist 

aber zu berücksichtigen, dass Notfallknopf-Geräte ein gewisses Mass an Verständnis und Verant-

wortlichkeit der tragenden bzw. anwendenden Person voraussetzen und sich daher zumindest nicht 

für jüngere Kinder eignen. 

 

 Wie ist die technische Umsetzung für mehrere überwachte Personen zu realisieren? (vom Projektteam zu-

sätzlich vorgeschlagene Unterfrage) 

Diese Lösung ist unabhängig der Anzahl gefährdender Personen zu realisieren und auch nicht auf 

den Schutz vor Gefährdungen durch bestimmte Personen beschränkt. Die mit dem Gerät ausgerüs-

teten Person kann das Gerät jederzeit auslösen.144 

 

3.3.2 Finanzielle Aspekte 

 Wie hoch sind die Anschaffungskosten für die notwendigen technischen Mittel? 

 Wie hoch sind die Kosten für die notwendige Infrastruktur für die Umsetzung? 

 Welche Personalressourcen werden benötigt? Sollten zusätzliche Akteure einbezogen werden? Wenn ja, 

welche? 

Zu den Kosten der technischen Mittel können hier lediglich ungefähre Angaben gestützt auf ein Bei-

spiel gemacht werden, da diese von den jeweils individuell vereinbarten Lösungen abhängen.  

Das bei NATARAJAN 2016 beschriebene System (TecSOS) verursachte insgesamt, zusätzlich zu den 

Kosten herkömmlicher Polizeiarbeit, Anschaffungskosten in der Höhe von £ 26'232.-145 (mit 1’093 

Geräten) plus ca. 2000 Arbeitsstunden an Ausbildungs- und Schulungskosten (für Polizei und zu 

schützende Personen). Die monatlichen Kosten für zwei Jahre Betrieb von 100 Geräten wird auf 

ungefähr £ 19'000.-146 geschätzt (das TecSOS Programm kann entweder gekauft oder gemietet wer-

den).147 Die Kosten für die Antwort der Polizei auf eingehende Alarme und die Kosten einer eventu-

ellen polizeilichen Intervention sind, wie gesagt, nicht eingerechnet. Diesbezüglich ist aber anzumer-

ken, dass diese Kosten sich wohl nicht wesentlich von Kosten «herkömmlicher» Notfallanrufe im 

Kontext häuslicher Gewalt unterscheiden.148 Es ist möglich, dass durch das System mehr Anrufe an 

 
144  Vgl. etwa NATARAJAN 2016, S. 389 f. 

145  Das entspricht circa Fr. 38’500 zum durchschnittlichen Wechselkurs von Ende 2015.  

146  Das entspricht circa Fr. 27’000 zum durchschnittlichen Wechselkurs von Ende 2015. 

147  NATARAJAN 2016, S. 389.  

148  NATARAJAN 2016, S. 389. 
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die Polizei gerichtet würden. Bei einigen dieser Anrufe wird es sich auch um Fehlalarme handeln. 

Dazu scheint aber anzumerken, dass die Interventionen einfacher und schneller durchgeführt wer-

den können, wenn bereits Personen- und Falldaten vorliegen und eventuell bereits ein bestimmter 

Prozess vordefiniert wurde.149  

 

 Welche technischen Mittel bieten das beste Effizienz‐/Kostenverhältnis? 

Diese Frage kann nicht klar beantwortet werden (dazu oben Kapitel 3.1.2). 

NATARAJAN 2016 wertete die in seiner Studie zum Einsatz von Notfallknöpfen in London erhobenen 

Daten hinsichtlich eines Kosten-Nutzen-Verhältnisses aus. Er kam zum Schluss, dass es zwar 

schwer sei, einzelnen Komponenten eines EM-Systems Kosten zuzuordnen. Die moderaten Kosten, 

welche das System verursache, stünden jedenfalls aber in keinem Verhältnis zu den sehr hohen 

Kosten, welche für das Opfer individuell und die Gesellschaft als Ganzes entstünden, wenn ein 

Übergriff im Kontext häuslicher Gewalt nicht verhindert werde. Im Rahmen der Studie konnte fest-

gestellt werden, dass durch das Notfallknopf-System im untersuchten Zeitraum mindestens sieben 

zu schützende Personen sofortige polizeiliche Hilfe in potenziell lebensgefährlichen Situationen er-

hielten. Unter der Annahme, dass diese Personen verletzt oder getötet worden wären, wären 

dadurch geschätzte Kosten in der Höhe von mehreren Millionen Pfund entstanden.150 

 

 Welche Auswirkungen hätte eine nationale Lösung auf die Kosten, die notwendige Infrastruktur und die 

Personalressourcen? 

Der Notfallknopf für die schützende System kommt in der Regel im Rahmen einer aktiven Überwa-

chung zum Einsatz. Für diese Konstellation kann deshalb grundsätzlich auf die entsprechenden 

Ausführungen zur aktiven Überwachung («plus») verwiesen werden. 

 

3.3.3 Soziale und psychologische Aspekte 

3.3.3.1 Zu schützende Person 

 Was sind die Vor‐ und Nachteile für die zu schützende Person? 

 Was sind die Auswirkungen auf die zu schützende Person, insbesondere was sind die psychologischen 

Auswirkungen auf die zu schützende Person (emotionale Belastung, falsches Sicherheitsgefühl usw.)? 

 
149  Siehe etwa das Gespräch mit der Kantonspolizei ZH: «Und dort ist die Möglichkeit, dass sich ein Opfer melden kann, den 

Knopf drückt, da sind dann die Dispositive […] die wir hinterlegen, und es muss dann so gar nicht lange mehr diskutiert 
werden, wenn ein solcher Knopf gedrückt wird, man weiss, was man zu tun hat und dann haben wir eine schnelle Interven-
tion, die man fahren kann und es ist klar, wie es abzulaufen hat.». 

150  NATARAJAN 2016, S. 389. Zum Vergleich siehe die Informationen zu den Kosten weiter oben. 
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 Wie sollte die zu schützende Person begleitet oder unterstützt werden, falls sie mit einem elektronischen 

Gerät ausgestattet wird? Welche Akteure sollten einbezogen werden? 

In internationalen Quellen wird von grundsätzlich positiven Erfahrungen von zu schützenden Perso-

nen mit Notfallknöpfen berichtet.151 Dabei wird insbesondere als wichtig erachtet, dass der Notfall-

knopf zum einen leicht in den Lebensstil und Alltag der zu schützenden Person integrierbar sei und 

dass diese zum anderen eng von einer professionellen Überwachungsstelle begleitet werde. Die zu 

schützende Person müsse über die technischen und praktischen Möglichkeiten der gewählten Lö-

sung informiert und aufgeklärt werden. Ihr müsse unter anderem bewusst gemacht werden, wie das 

Gerät funktioniert, in welchen Situationen ein einwandfreier Betrieb nicht gewährleistet werden kann, 

welcher Zweck mit dem Gerät verfolgt wird, wie schnell in welcher Situation welche Intervention 

möglich ist, wie sie sich nach dem Auslösen verhalten soll etc. Es muss der zu schützenden Person 

auch klar sein, dass von ihr ein gewisses Mass an Wachsamkeit und Eigenverantwortlichkeit verlangt 

wird, damit der Notfallknopf zum gewünschten Ziel führen kann. Das Gerät muss einsatz- und griff-

bereit gehalten werden, damit es im Notfall rechtzeitig aktiv ausgelöst werden kann.152 Ein Notfall-

knopf-Gerät eignet sich zudem nicht für jede Person und nicht für jede Konstellation von häuslicher 

Gewalt. Beides sind Aspekte die sorgfältig abgeklärt werden sollten.153 Es sei auch zu bedenken, 

dass ein Notfallknopf die zu schützende Person nicht daran hindere, von sich aus Kontakt mit der 

gefährdenden Person aufzunehmen.154 Betreffend die professionelle Begleitung wird betont, dass 

die Mitarbeitenden in den Überwachungszentralen bzw. in der Polizei fähig und ausgebildet sein 

müssten, mit gefährdeten Personen, Situationen und Dynamiken häuslicher Gewalt angemessen 

umzugehen. Die Mitarbeitenden müssten sofort, kompetent und empathisch reagieren können.155  

Mit all diesen Vorkehren soll die zu schützende Person nicht nur unmittelbar vor der gefährdenden 

Person geschützt werden, sondern es soll auch erreicht werden, dass der zu schützenden Person 

ein realistisches Gefühl von Sicherheit vermittelt wird und keine falschen Sicherheitsgefühle geweckt 

werden. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass sich bei zu schützenden Personen Ge-

fühle von Vertrauensverlust in die einsetzenden Stellen und von Frustration einstellen.156  

 
151  ARENAS 2019; NATARAJAN 2016; PATERSON/CLAMP 2014. 

152  Zum Ganzen etwa HARKIN 2020, S. 66−74. Ähnliches wurde von den Gesprächspartner*innen aus dem Kanton NE und der 

Kantonspolizei ZH angemerkt. 

153  HARKIN 2020, S. 70 f. Im Gespräch mit der Kantonspolizei ZH wurde berichtet, dass ein Notfallknopf bspw. in Situationen 

eingesetzt werde, in denen die gefährdende Person nicht namentlich bekannt sei, nicht kontaktiert werden könne oder ein 
Auslandsbezug bestehe, in denen eine hohe Schutzbedürftigkeit der zu schützenden Person festgestellt werde oder (sub-
sidiär) in denen die zu schützende Person nicht durch andere Massnahmen (bspw. durch einen vorübergehenden Wechsel 
des Wohnorts) geschützt werden könne. Es sei immer eine Einzelfallbeurteilung vorzunehmen; es gebe dafür kein Allge-
meinrezept, keine Checkliste. Die in ZH eingesetzten Notfallknopf-Geräte würden selten ausgelöst; sie dienten in erster 
Linie der Stabilisierung der zu schützenden Person, indem ihr Sicherheitsgefühl verbessert werden soll. 

154  BROQUET 2016, S. 9 f. 

155  HARKIN 2020, S. 70 ff. 

156  Vgl. HARKIN 2020, S. 71. 
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3.3.3.2 Überwachte Person 

 Was sind die Auswirkungen auf die überwachte Person, namentlich hinsichtlich der Rückfallprävention? 

 Welche Begleitmassnahmen könnten ergriffen werden, um die Wirksamkeit der elektronischen Überwa-

chung und die Chancen, dass die überwachte Person die Fernhaltemassnahmen befolgt, zu erhöhen (z.B. 

psychosoziale Begleitung der überwachten Person, Kontaktaufnahme mit der überwachten Person, Absol-

vierung eines Programms für Gewalttäterinnen und -täter usw.)? 

Diese Lösung ist grundsätzlich unabhängig der gefährdenden Personen zu realisieren. Wie bereits 

weiter oben dargestellt, scheint aber auch dieses technische Mittel wirksamer, wenn es in ein ge-

samtheitliches Schutzkonzept integriert ist. In einer Studie157 wird von einem abschreckenden Effekt 

auf gefährdende Personen berichtet. Die Datenlage ist jedoch eher dürftig. In den Resultaten wird 

aber dargestellt, dass das schnelle Eingreifen der Polizei bei Alarmen via Notfallknopf in der Regel 

zur Verhaftung der gefährdeten Person führte. 

 

 Was sind die Auswirkungen der eingesetzten technischen Mittel auf die Arbeit und das Arbeitsempfinden 

der Personen, die für den Einsatz und das Funktionieren dieser Mittel verantwortlich sind (z.B. in Überwa-

chungszentralen oder bei der Polizei)? (vom Projektteam zusätzlich vorgeschlagene Unterfrage) 

Das Eingehen eines Notrufs via Notfallknopf erfordert eine unmittelbare, der Situation angemessene 

Reaktion, d.h. in der Regel sofortiges, professionelles Handeln der Überwachungszentrale bzw. der 

Polizei. Dies erfordert ein ausgeklügeltes System und entsprechend geschulte Mitarbeitende seitens 

der Überwachungszentrale bzw. der Polizei.158 Studien aus England weisen darauf hin, dass auf 

breiterer Basis eingesetzte Notfallknopf-Systeme im Kontext häuslicher Gewalt, die Effektivität der 

Polizei erhöhten, indem Ressourcen effizienter aufgeboten, Kriminalität prospektiv abgewendet und 

das grosse Aufkommen von Anrufen wegen häuslicher Gewalt, welche v.a. ausserhalb urbaner Ge-

genden polizeiliche Ressourcen bänden, kanalisiert werden könnten. Zudem wurde beobachtet, 

dass der Überwachungszentrale bzw. der Polizei über die Notfallknopf-Systeme weitere Notfälle, die 

nicht von der gefährdenden Person ausgingen, gemeldet wurden.159 

  

 
157  NATARAJAN 2016, S. 388 f. 

158  Dazu etwa NATARAJAN 2016, 380 ff. 

159  Dazu PATERSON/CLAMP 2014; NATARAJAN 2016, S. 389 f. 
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3.4 Modul 4: Tracker für die zu schützende Person 

Beim «Tracker» für die zu schützende Person handelt es sich um ein Gerät, das diese bei sich trägt und sie 

darüber informiert, wenn sich die überwachte Person ihr nähert. Damit wird der zu schützenden Person ermög-

licht, darauf zu reagieren, d.h. sich zu entfernen, Hilfe zu holen, die Polizei zu alarmieren etc. Solche «Tracker» 

funktionieren entweder (mittelbar) über Ortungssysteme oder (unmittelbar) bilateral zwischen der Fussfessel 

des Täters und dem Gerät, welches das Opfer bei sich hat. 

 

3.4.1 Technische Aspekte 

 Welche Art von Technologie wird für die technischen Mittel benötigt? 

Für die mit einem Tracker für die zu schützende Person erweiterten aktiven Überwachung («plus») 

ist der Begriff «dynamische Überwachung» verbreitet. Zu der benötigten Art von Technologie kann 

zunächst auf die entsprechenden Ausführungen zur aktiven Überwachung («plus») verwiesen wer-

den. Zusätzlich wird ein Tracking-Gerät für die zu schützende Person eingesetzt. Tracking-Geräte 

können aber an sich auch isoliert eingesetzt werden. Sie müssen nicht zwingend Teil einer dynami-

schen Überwachung sein, wobei aber in deren Rahmen die Tracking-Geräte die grössten Möglich-

keiten bieten. 

Der Tracker zeichnet über GPS die Bewegungsdaten der tragenden Person auf und ist in der Regel 

mit einem RF-Chip ausgerüstet, der mit der RF-Komponenten des EM-Geräts der gefährdenden 

Person Signale austauschen kann. Das System kann so eingestellt werden, dass bei einer Annähe-

rung direkt ein Alarm an das Gerät der zu schützenden Person ausgegeben wird oder der Alarm nur 

an die überwachende Stelle geht. Damit wird ermöglicht, Annäherungs- bzw. physische Kontaktver-

bote per EM zu kontrollieren. 

Die Fachkonferenz EM fasst eine entsprechende technische Lösung wie folgt zusammen: «Das 

GPS-Warnsystem bei Annäherung im Fall von häuslicher Gewalt (auch als 2-teiliges GPS-System 

[DV] bezeichnet) vereint modernste GPS-Technologie mit der praxiserprobten Erfahrung in der Funk-

überwachung. Die beiden Systemkomponenten des 2-Teiligen GPS-Systems (DV), der RF-Trans-

mitter und der Tracker, sind integrierte Elemente der Web Offender Management Software. Der EM-

Klient trägt einen am Körper fixierten RF-Transmitter. Dieser RF-Transmitter ist mit einem GPS-

Tracker verbunden, der sich immer in der Nähe des EM-Klienten befinden muss. Dem EM-Klienten 

werden ein persönlicher Arrestplan und eine geografische Einschränkung (Zonen) zugewiesen, die 

auf den Tracker geladen werden. Wenn sich der EM-Klient bewegt, erfasst der Tracker automatisch 

die GPS-Position und damit den Standort des EM-Klienten. Der Tracker vergleicht dann diese Daten 

mit dem Arrestplan und den Zonen des EM-Klienten und meldet den Standort und die Übertretungen 
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regelmässig an die Überwachungszentrale. Das Opfer trägt ebenfalls einen Tracker, dieser infor-

miert das Opfer darüber, wenn sich der EM-Klient in dessen Nähe befindet. So kann das Opfer Hilfe 

holen oder falls nötig einen Alarm absetzen.»160  

Dynamische Systeme können sehr unterschiedlich und individuell anpassbar ausgestaltet sein. Das 

von der Fachkonferenz EM dargestellte System ist also nicht zwingend, kann aber als anschauliches 

Beispiel dienen. Das System in Spanien ist diesem sehr ähnlich: Beim spanischen System trägt die 

zu schützende Person ebenfalls ein Ortungs- und zusätzlich ein Alarmierungsgerät, die jedoch nicht 

am Körper fixiert sind, mit sich.161 

 

 Was sind die Vor‐ und Nachteile aus technischer Sicht? Was sind die Grenzen aus technischer Sicht? 

 In welchen Fällen ist ein solches Mittel wirksam bzw. nicht wirksam? 

Zur Antwort auf diese Fragen kann grundsätzlich auf die entsprechenden Ausführungen zur aktiven 

Überwachung («plus») und zum Notfallknopf verwiesen werden. 

Tracking-Geräte für zu schützende Personen bzw. dynamische Überwachungsformen ermöglichen 

erst, Annäherungsverbote durch EM zu kontrollieren.162 Es können dabei Radien mit unterschiedlich 

dringenden Alarmen definiert werden («Stalker Proximity Types»). Je nachdem, in welchem Radius 

sich die gefährdende Person befindet, kann etwa die Frequenz der Standortüberprüfung bzw. der 

Datenübermittlung gesteigert werden.163 Die dynamische Überwachung kann zusätzlich auch mit 

einem Notfallknopf ergänzt werden. So kann die zu schützende Person diesen auslösen, wenn die 

gefährdende Person ihr trotzdem zu nah kommen sollte. Über dieses Gerät, das im spanischen Mo-

dell mit einem Multikanalkommunikationssystem ausgestattet ist (Sprache, Text, Mitteilungen), kann 

sofort und einfach Kontakt zwischen der zu schützenden Person und der Überwachungszentrale 

hergestellt werden.164 Schwierigkeiten werden insbesondere beim Einsatz in kleineren Gemeinschaf-

ten gesehen, in denen sich die gefährdende Person und die zu schützende Person wahrscheinlicher 

 
160  KKJPD 2017. Die Securiton AG bewirbt ihre dynamische Gesamtlösung für häusliche Gewalt (Domestic Violence [DV]) 

bspw. wie folgt: «Die Anwendung DV (auf der GPS-Anwendung basierend) bietet die Möglichkeit, das Bewegungsprofil des 
Klienten zu erfassen und gleichzeitig das Opfer im Falle einer Annäherung des Klienten durch sofortige Intervention zu 
schützen. Es ist möglich, erlaubte Zonen sowie verbotene, statische oder dynamische Zonen zu definieren. Mit den dyna-
mischen Zonen ist es möglich, ein Annähern des Klienten an das Opfer zu überwachen, unabhängig davon, wo sich das 
Opfer befindet. Die dynamische Zone wird durch die momentane Position des Opfers definiert. Das Opfer ist immer das 
Zentrum der dynamischen Zone. Die letzte Sicherheit bildet das RF-Signal des Senders des Täters. Wird dieses Signal 
vom Empfänger des Opfers detektiert, gilt höchste Alarmstufe. Die Distanz ist dann nur noch 100−300m (je nach Örtlich-
keit). Um den Betrieb und die Intervention der Polizei zu unterstützen kann die Überwachungszentrale via GPS Gerät mit 
dem Opfer und der Tatperson telefonisch Kontakt aufnehmen. Das Opfer kann im Panikfall ebenfalls ein SOS Signal sen-
den.» (FLYER SECURITON 2020). Siehe auch etwa die Lösungen von Geosatis auf <https://geo-satis.com/de/aktuelles-ange-
bot/> bzw. <https://geo-satis.com/wp-content/uploads/2018/06/depliant_english.pdf>. 

161  ARENAS 2019, S. 26. 

162  Etwa Gespräch mit der Fachperson Justizvollzug BL. 

163  DOFFING/MAHER/ALTMAN 2018, S. 9. 

164  ARENAS 2019, S. 19. 



Bern, 5. Februar 2021 
Electronic Monitoring im Kontext häuslicher Gewalt 
Untersuchung zuhanden des BJ 
Schlussbericht 

 

Seite 59/86 

durch Zufall treffen als in anonymen Räumen grösserer Städte. Die Radien für Verbotszonen und 

Annäherungsalarme müssen einerseits gross genug sein, um der Überwachungszentrale bzw. der 

Polizei genügend Zeit für Reaktionen bzw. Interventionen einzuräumen, andererseits rufen zu grosse 

Exklusionszonen Fragen der Verhältnismässigkeit betreffend den Eingriff in die Freiheiten der ge-

fährdenden Person hervor.165 Schliesslich hängt der Einsatz und Erfolg von Tracking-Geräten auch 

zu einem bestimmten Grad von der zu schützende Person ab (dazu unten Kapitel 3.4.3.1). 

 

 Wie genau ist die Standortbestimmung? Variiert die Standortgenauigkeit je nachdem, wo sich die Person 

befindet? 

 Was geschieht, wenn die Verbindung unterbrochen wird? Wie lange dauern solche Unterbrechungen? Wie 

häufig sind sie? Wie lange dauert es, eine solche Unterbrechung an das Überwachungszentrum zu melden? 

Wie könnten solche Unterbrechungen aus technischer Sicht vermieden werden, oder, alternativ, wie könnte 

ein solches Risiko minimiert werden? 

Zur Antwort auf diese Fragen kann auf die entsprechenden Ausführungen zur passiven Überwa-

chung verwiesen werden. Bei der dynamischen Überwachung besteht die Möglichkeit, dass eine 

Person der Überwachungsstelle und/oder die Polizei sofort interveniert. 

 

 Welche technischen Probleme stellen sich, wenn die zu schützende und die überwachte Person nicht im 

gleichen Kanton wohnen? 

 Ist es jederzeit möglich, jemanden zu lokalisieren? 

 Kann ein Verstoss gegen eine Fernhaltemassnahme sofort festgestellt werden? 

 Ist ein sofortiges Eingreifen der Polizei möglich? Welche Reaktionszeiten bestehen zwischen dem Zeit-

punkt, an dem der Verstoss festgestellt wird, und dem Zeitpunkt, an dem die Polizei an Ort und Stelle 

eingreifen würde? Wie könnten die nötigen Reaktionszeiten reduziert werden? Könnte die technische Wirk-

samkeit der elektronischen Überwachung von Fernhaltemassnahmen durch eine nationale Lösung verbes-

sert werden (z.B. in Fällen, in denen die zu schützende und die überwachte Person in zwei verschiedenen 

Kantonen leben)? Wie? 

Zur Antwort auf diese Fragen kann auf die entsprechenden Ausführungen zur aktiven Überwachung 

(«plus») verwiesen werden. 

  

 
165  NELLIS 2015, S. 41. 



Bern, 5. Februar 2021 
Electronic Monitoring im Kontext häuslicher Gewalt 
Untersuchung zuhanden des BJ 
Schlussbericht 

 

Seite 60/86 

 Wie ist die technische Umsetzung bei mehreren zu schützenden Personen beispielsweise innerhalb einer 

Familie zu realisieren? 

Die Verbots- oder Schutzzonen können so definiert werden, dass die üblichen Aufenthaltsorte (Woh-

nort, Arbeitsort etc.) mehrerer zu schützender Personen berücksichtigt werden. Im Gespräch mit 

Vertreter*innen aus Spanien wurde berichtet, dass Kindern je nach Alter unter Umständen ein eige-

nes Tracking-Gerät abgegeben werden könne. Bei jüngeren Kindern gehe das aber nicht. Letztere 

würden aber oft dadurch geschützt, dass sie sich ohnehin immer innerhalb von Schutzzonen beweg-

ten (Wohnort, Schule etc.). In Spanien werde bald ein System eingesetzt werden, mit dem ermöglicht 

wird, mehrere zu schützende Personen mit einer gefährdenden Person zu verknüpfen. 

 

 Wie ist die technische Umsetzung für mehrere überwachte Personen zu realisieren? 

In Bezug auf Tracking-Geräte für zu schützende Personen bzw. dynamische Überwachungsformen 

ist diese Frage noch nicht geklärt. Es sind Systeme in Entwicklung, mit denen ermöglicht wird, meh-

rere überwachte Personen zu managen und mit Geräten zu schützender Personen zu verknüpfen. 

 

3.4.2 Finanzielle Aspekte 

 Wie hoch sind die Anschaffungskosten für die notwendigen technischen Mittel? 

 Wie hoch sind die Kosten für die notwendige Infrastruktur für die Umsetzung? 

 Welche Personalressourcen werden benötigt? Sollten zusätzliche Akteure einbezogen werden? Wenn ja, 

welche? 

 Welche technischen Mittel bieten das beste Effizienz‐/Kostenverhältnis? 

Zu den Kosten der technischen Mittel können hier lediglich ungefähre Angaben gestützt auf Beispiele 

gemacht werden, da diese von den jeweils individuell vereinbarten Lösungen abhängen. Die Miet-

preise richten sich etwa unter anderem nach Mietdauer und Stückzahl. 

Als Beispiel für Kosten eines dynamischen Überwachungssystems in der Schweiz (Kanton Lu-

zern)166: 

- Miete für GPS-Lösung (zwei GPS-Geräte inkl. Sender und GSM-Abo) im Bereich von ca. 

Fr. 5'400.- bis Fr. 9'500 pro Jahr und zwei Geräte 

- Jährliche Fixkosten von ca. Fr. 13’600.- für zwei Geräte 

- Einmalige Installationsgebühr von ca. Fr. 200.- pro Fall 

- Fallpauschale für die Fallführung von ca. Fr. 60.- pro Tag und Fall 

 
166  KANTON LUZERN 2017, Anhang 2. Kosten in anderen Ländern zum Vergleich bei BARRIE ET AL. 2020, S. 28 ff.; ARENAS 2019; 

HOFFMAN 2013. 
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Isoliert einsetzbare Live-Tracker-Geräte für gefährdete Personen sind bei Anbietern aus Nachbar-

ländern ab ca. Fr. 100.- pro Gerät zu erwerben und der Betrieb ab ca. Fr. 10.- pro Gerät und Monat 

zu mieten. Dieser Preis gilt für die billigste Lösung eines Anbieters mit externen Servern in einem 

Nachbarland. Der Preis steigt, wenn ein eigener Serverstandort und eine alleinige Zugriffsregelung 

durch die Anwendungsinstitution auf den Server gewünscht wird. Dies kann aber für die Datensi-

cherheit sehr wichtig sein.167  

 

 Welche Auswirkungen hätte eine nationale Lösung auf die Kosten, die notwendige Infrastruktur und die 

Personalressourcen? 

Ein Tracker für die zu schützende Person kommt in der Regel im Rahmen einer aktiven Überwa-

chung zur Anordnung. Für diese Konstellation kann deshalb grundsätzlich auf die entsprechenden 

Ausführungen zur aktiven Überwachung («plus») verwiesen werden. 

 

3.4.3 Soziale und psychologische Aspekte 

3.4.3.1 Zu schützende Person 

 Was sind die Vor‐ und Nachteile für die zu schützende Person? 

 Was sind die Auswirkungen auf die zu schützende Person, insbesondere was sind die psychologischen 

Auswirkungen auf die zu schützende Person (emotionale Belastung, falsches Sicherheitsgefühl usw.)? 

 Wie sollte die zu schützende Person begleitet oder unterstützt werden, falls sie mit einem elektronischen 

Gerät ausgestattet wird? Welche Akteure sollten einbezogen werden? 

In der Literatur wird festgehalten, die dynamische Form eines EM-Systems könne als eine Art virtu-

eller Unterschlupf («virtual shelter») verstanden werden.168 Durch das Tragen eines Trackers bzw. 

durch dynamische Überwachungslösungen könne der zu schützenden Person Freiheit sowie Selbst-

bestimmtheit über das eigene Leben zurückgegeben und sie so wieder allmählich in das Alltagsleben 

reintegriert werden.169 Wird das System so eingestellt, dass bei einer Annäherung der gefährdenden 

Person ein Alarm an das Gerät der zu schützenden Person ausgegeben wird, entfällt immerhin der 

Überraschungseffekt und kann letzterer ein möglicherweise entscheidender Zeitvorteil verschaffen, 

um bspw. Hilfe zu suchen, zu fliehen, Schutzmassnahmen zu ergreifen, sich vorzubereiten und zu 

verstecken. Dieser Vorteil kann sich insbesondere als entscheidend herausstellen, in einer Situation 

(bspw. beim Aufenthalt in einer abgelegenen Gegend), in der die Polizei nicht rechtzeitig reagieren 

 
167  Information aus Gespräch mit einer in der Schweiz einsetzenden Stelle. 

168  DAEMS 2020, S. 57. 

169  Etwa DAEMS 2020, S. 57; ALLABAND 2018, Rz. 44; PATERSON 2017, S. 234; EREZ/IBARRA 2007, S. 117. 
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könnte.170 Zudem führe das System, sollte ein Verfahren eingeleitet werden, für die zu schützenden 

Person zu mehr prozessualer Sicherheit und reduzierten Sekundärviktimisierungen, da die Beweis-

führung erleichtert werde.171 Als Nachteil dieser Überwachungsform wird angeführt, dass diese auch 

negative Auswirkungen auf den Lebensstil und die Bewegungen der zu schützenden Person haben 

könne. Durch das Tragen eines mobilen Empfangsgeräts halte die zu schützende Person eine Ver-

bindung zur gefährdenden Person aufrecht, da das Gerät vor der Anwesenheit der gefährdenden 

Person in der Nähe warnt. Es sei auch zu beachten, dass eine derartige Vorrichtung, die nicht am 

Körper fixiert ist, also freiwillig mitgetragen werden muss, die zu schützende Person nicht daran 

hindere, von sich aus Kontakt mit der gefährdenden Person aufzunehmen.172 Insbesondere das dy-

namische Warnsystem, Alarme aufgrund fehlender Netzabdeckung und die Grösse des Geräts könn-

ten bei der zu schützenden Person Beunruhigung, Sorge und Stress auslösen.173 Ergebnisse aus 

der Anfangsphase des Einsatzes von EM in Spanien berichten von einer hohen Anzahl von Fehl-

alarmen, die sich jedoch mit einer Verbesserung des Systems deutlich hätten reduzieren lassen.174 

Auch Alarme durch ein unbeabsichtigtes Eindringen in einen verbotenen Bereich kämen vor. Gleich-

zeitig könne die damit einhergehende stetige Verbindung zur gefährdenden Person für die zu schüt-

zende Person ein Stressfaktor sein.175 Gemäss spanischer Vertreter*innen der Polizei fühlen sich 

die zu schützenden Personen mit einem Gerät aber dennoch sicherer als ohne.176 Trotz gewisser 

Unannehmlichkeiten werden die im Rahmen des in Spanien eingesetzten dynamischen Systems 

festgestellten Vorteile insgesamt als deutlich gewichtiger eingeschätzt.177 So wird auch von erfolg-

reichen Interventionen berichtet, die dank des Systems gewährleistet werden konnten. Insgesamt 

wird auch eine höhere Wahrscheinlichkeit zu einer erfolgreichen Verurteilung einer gefährdenden 

Person erwähnt – nicht zuletzt auch deshalb, da die zu schützenden Personen sich dank EM er-

mächtigter fühlen und deshalb erfolgreich in Prozessen aussagten.178 

 
170  ALLABAND 2018, Rz. 26; Gespräch mit den Vertreter*innen aus Spanien. 

171  ARENAS 2019, S. 26. 

172  BROQUET 2016, S. 9 f. Im Gespräch mit den Vertretern*innen aus dem Kanton NE wurde die Befürchtung geäussert, dass 

die stetige Verbindung zur gefährdenden Person einen grossen Stress für die zu schützende Person darstellen könne. In 
den geführten Gesprächen wurde insbesondere von Seiten der Opferberatungsstellen Skepsis gegenüber dem Tracker für 
zu schützende Personen geäussert, da Bedenken betreffend «ambivalentes Opferverhalten» geteilt werden. Laut den Ver-
treter*innen aus Spanien scheint diese Befürchtung jedoch nicht berechtigt, derartige Fälle seien eher die Ausnahme.  

173  ARENAS 2019, S. 26; CARTER/GROMMON 2016, S. 370 f.  

174  ARENAS 2019, S. 22 ff. 

175  SERAFINI 2019. 

176  ARENAS 2019, S. 25. 

177  ARENAS 2019, S. 26: «With respect to the effects on the victims, despite some inconveniences, the perceived advantages 

greatly outweigh the drawbacks.». 

178  RADOS 2016, S. 15. 
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Aus dem Gespräch mit den spanischen Vertreter*innen ergab sich, dass die dynamische Überwa-

chung bzw. Tracking-Geräte für zu schützende Personen nur auf freiwilliger Basis eingesetzt wür-

den. Es sei dabei wichtig, dass die zu schützende Person wirklich kooperiere und bereit sei. Wenn 

sie das Gerät nicht benutzen wolle oder gar den Kontakt zu gefährdenden Personen wieder suche, 

funktioniere diese Variante von EM nicht. Zu schützende Personen, die sich bewusst nicht an 

Schutzmassnahmen hielten bzw. den Kontakt zur gefährdeten Person trotz eingesetztem EM such-

ten, seien aber eine extreme Ausnahme. Am Anfang sei das Opferverhalten allgemein oft ein Prob-

lem gewesen. Diesbezüglich habe man in technischer Hinsicht bei der Betreuung der zu schützen-

den Personen einen Umgang damit finden müssen. Hier spiele die Erfahrung eine wichtige Rolle. 

Normalerweise seien zu schützende Personen aber nicht nur einverstanden, sondern sehr zufrieden 

mit dem Tracking-Gerät. Viele Frauen zögerten erst (wegen der Alarme) das Gerät zu verwenden, 

aber in sehr kurzer Zeit würden sie die Nützlichkeit erkennen und den Dienst akzeptieren. Am Ende, 

wenn eine Evaluation gemacht werde, würden 95% der zu schützenden Personen den Dienst jeweils 

positiv bewerten. Auch würden nie oder nur selten Stigmatisierungseffekte durch das Tragen des 

Tracking-Geräts (welches aussehe wie ein Smartphone) erwähnt. 

NELLIS 2015 stellt in dieser Hinsicht aber auch klar, dass der Einsatz von EM-Geräten für zu schüt-

zende Personen nur ethisch sei, wenn diese dadurch ermächtigt würden, d.h. wenn sich diese 

dadurch weniger verletzlich für Re-Viktimisierung, stärker geschützt und sicherer zu Hause sowie 

beim Bewegen im öffentlichen Raum fühlten. Er schlägt vor, dass zu schützenden Personen nur 

mobile Empfangsgeräte (um das Signal des Geräts der gefährdenden Person zu empfangen) ange-

boten werden sollten, diese aber nicht überzeugt werden sollten, selbst einen Tracker zu tragen. Bei 

Annäherungsmeldungen entspreche es einer «good practice», zuerst die zu schützenden Person zu 

unterstützen und sich erst danach um die gefährdende Person zu kümmern, ausser es sei möglich, 

bei beiden Personen gleichzeitig zu intervenieren.179 Es sollte zudem verhindert werden, dass die 

gefährdende Person unbeabsichtigt alarmiert wird, wenn sich die zu schützende Person in ihrer 

Nähe aufhält. In diesem Sinne werden automatisch an Geräte gefährdender Personen ausgegebene 

Annäherungsalarme als problematisch eingeschätzt. Und auch eine dahingehende Kontaktauf-

nahme durch die überwachende Stelle sollte wohlüberlegt und professionell angegangen werden.180 

Auch im Gespräch mit der Fachperson aus dem Justizvollzug des Kantons BL wurde betont, dass 

die Durchführung einer dynamischen Überwachung sehr einzelfallabhängig bezogen auf die zu 

schützende Person beurteilt werden müsse. Es komme stark darauf an, wie belastbar die zu schüt-

zende Person sei und der Einsatz müsse absolut freiwillig bleiben, es dürfe kein dahingehender 

Zwang auf die zu schützende Person ausgeübt werden.181 Wenn diese Überwachungsform aber 

 
179  NELLIS 2015, S. 41. 

180  ALLABAND 2018, Rz. 47. Vgl. auch NELLIS 2015, S. 41. 

181  Dies wurde auch im Gespräch mit der Fachperson Justizvollzug des Kantons BS betont. 
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eingesetzt werden könne, dann sei der Schutz der gefährdeten Person, wenn sich diese nicht zu 

Hause aufhalte, deutlich höher.  

Unter Bezugnahme auf die Sichtweise von Opferhilfebehörden (infolge damit verbundener psycho-

hygienischer Gründe) wurde im Gespräch mit der Kantonspolizei ZH von dynamischen Überwa-

chungsformen abgeraten. In den Gesprächen mit den Opferhilfestellen wurde diese Skepsis bestä-

tigt. 

Abgesehen von diesen spezifischen Ausführungen können diese Fragen mit Verweis auf die ent-

sprechenden Ausführungen zum Notfallknopf und zur aktiven Überwachung beantwortet werden. 

Sehr bedeutend scheint insbesondere die Schulung der zu schützenden Personen und die Beglei-

tung der Überwachung sowie der betroffenen Personen durch professionelle, auf die Problematiken 

und Dynamiken häuslicher Gewalt hin geschulte Personen der überwachenden und der intervenie-

renden Stelle. 

 

3.4.3.2 Überwachte Person 

 Was sind die Auswirkungen auf die überwachte Person, namentlich hinsichtlich der Rückfallprävention? 

 Welche Begleitmassnahmen könnten ergriffen werden, um die Wirksamkeit der elektronischen Überwa-

chung und die Chancen, dass die überwachte Person die Fernhaltemassnahmen befolgt, zu erhöhen (z.B. 

psychosoziale Begleitung der überwachten Person, Kontaktaufnahme mit der überwachten Person, Absol-

vierung eines Programms für Gewalttäterinnen und -täter usw.)? 

Zur Antwort auf diese Fragen wird auf die entsprechenden Ausführungen zum Notfallknopf und zur 

passiven Überwachung verwiesen. 

 

 Was sind die Auswirkungen der eingesetzten technischen Mittel auf die Arbeit und das Arbeitsempfinden 

der Personen, die für den Einsatz und das Funktionieren dieser Mittel verantwortlich sind (z.B. in Überwa-

chungszentralen oder bei der Polizei)?  

Die dynamische Überwachung ist für die mit der Überwachung und Intervention betrauten Stellen 

sicherlich die komplexeste, anspruchsvollste und aufwendigste. Sie verlangt von den involvierten 

Stellen und Personen viel ab. Sehr bedeutsam scheint, dass der Politik und der Gesellschaft die 

Möglichkeiten und Limitationen der dynamischen Überwachung bewusst gemacht werden. Die Re-

zeption von Misserfolgen der mit der Überwachung und Intervention betrauten Stellen kann ansons-

ten von involvierten Personen als unfair empfunden werden und zu Frustration führen. So legen die 

geführten Gespräche mit verschiedenen Behörden-Vertreter*innen aus der Schweiz nahe, dass man 

sich durch EM – im Speziellen bei den Überwachungsarten «aktiv» und «aktiv plus» – einer relativ 

grossen Erwartungshaltung der Bevölkerung ausgesetzt sehe. Der Anspruch bei der Verwendung 
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einer derartigen Technologie sei, dass alle Übergriffe der überwachten Person auf die zu schützende 

Person vermieden werden sollen, was jedoch nicht gewährleistet werden könne. 

Mit dieser Überwachungsform kann wohl einiges erreicht werden. Dies lassen zumindest die oben 

dargestellten, neueren Studien und die berichteten Erfahrungen aus Spanien vermuten. Fälle, in 

denen aber bspw. aus tatsächlichen Gründen schlicht nicht rechtzeitig interveniert werden kann, so 

dass ein Übergriff abgewendet werden kann, sind nicht auszuschliessen bzw. zu erwarten. Diesen 

Fällen können indes idealerweise (viele) Erfolge entgegengehalten werden. Insofern sollte der lei-

tende Gedanke nicht sein, «Es können durch EM nicht alle Übergriffe verhindert werden!», sondern 

«Es können durch EM mehr Übergriffe verhindert werden als ohne EM!». Eine offene Kommunikation 

scheint hier angezeigt. In Spanien scheint dies gut zu funktionieren. 

 

3.5 Modul 5: Weitere Anwendungen 

 Sind neue technische Mittel entwickelt worden oder könnten neue entwickelt werden? 

Aus der Auswertung der Quellen zeigt sich, dass im Bereich EM in nächster Zeit nicht primär bahn-

brechende Neuentwicklungen zu erwarten sein werden, sondern vielmehr der Fokus darauf zu liegen 

scheint, mittels neuerer technischer Lösungen die Möglichkeiten bestehender Anwendungsformen 

zu erweitern und den Einsatz von EM umfassender in (Gesamt-)Systeme zu implementieren und 

den Einsatz verlässlicher sowie effizienter zu machen. Um eine dieser neueren Lösungen handelt 

es sich beim verbreiteten Einsatz von Smartphones bzw. Smartphone-Apps als technische Mittel, 

um EM durchzuführen. Viele Unternehmen bieten vermehrt Lösungen an, die auf diese technischen 

Mittel aufbauen.182 Weitere Entwicklungen sind bei den verwendeten Lokalisierungssystemen (5G, 

neue Satellitensysteme) und bei den an den überwachten Personen angebrachten Geräten (Implan-

tate, transdermale Sensoren, Smartwatches, «smarte» Systeme) zu erwarten.183 BAGARIC ET AL. 

2018 schlagen den Einsatz von «Conducted Energy Devices (CED)» vor, mit denen durch das EM-

Gerät ein Elektroschock in der Stärke eines Tasers ausgelöst werden kann, um die überwachte Per-

son von Verstössen abzuhalten. Die entsprechenden technischen Mittel existierten und würden be-

reits eingesetzt.184 

Eine neuere Entwicklung ist sicher auch darin zu sehen, dass die durch EM-Systeme gewonnenen 

Daten zunehmend mit prospektiver Ausrichtung ausgewertet sowie analysiert und verstärkt in andere 

 
182  Dazu etwa nur die Umfrage von RUSSO/DRAKE 2017. 

183  Vgl. NELLIS 2015, S. 52 f.; DAEMS 2020, S. 31. 

184  BAGARIC ET AL. 2018. 
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Überwachungs- und Präventionssysteme (soziale Systeme, Gesundheitssysteme, [polizeiliches] Be-

drohungsmanagement) eingebunden werden sollen.185 Durch die Auswertung und Analyse der ge-

wonnen Daten soll das Verhalten von gefährdenden Personen vorausgesagt und Verhaltens- und 

Bedrohungsprofile erstellt werden («predictive driven approach»). Dieser Trend ist insbesondere in 

anglo-amerikanischen Ländern zu beobachten, er zeichnet sich aber auch im spanischen Modell186 

und in der Schweiz in gewissen Bereichen ab. Private Anbieter bewerben die dahingehenden Mög-

lichkeiten und Funktionen ihrer EM-Systeme jedenfalls bereits.187  

Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass sich auch Formen häuslicher Gewalt mit der fortschrei-

tenden Digitalisierung entwickeln. «Smarte», vernetzte Geräte etwa können nicht nur im Rahmen 

des Einsatzes von EM durch staatliche Stellen eingesetzt werden, sondern ebenso durch gefähr-

dende Personen, um häusliche Gewalt auszuüben oder zu verstärken, indem dadurch zusätzlich 

Kontrolle, Druck und/oder Zwang aufgebaut wird.188 

 

4. Schlussfolgerungen 

Die spezifische Anwendung von EM im Kontext des Schutzes vor häuslicher Gewalt ist in der 

Schweiz noch wenig erprobt und scheint sich in wesentlichen Punkten von der Anwendung in ande-

ren Kontexten zu unterscheiden.189 Die Beurteilung der Wirksamkeit eines technischen Mittels wie 

EM ist zudem äusserst schwierig und abhängig von verschiedenen Einflüssen.190 Dies gilt beson-

ders, wenn EM in einem derart komplexen Anwendungsbereich wie dem Schutz vor häuslicher Ge-

walt eingesetzt werden soll.191 Die Aussagekraft der vorliegenden Daten zur Wirksamkeit von EM 

sind daher begrenzt und lassen sich insbesondere nur schwer vergleichen bzw. übertragen. Hinzu 

kommt, dass einzelne technische Mittel und EM allgemein nicht isoliert von anderen technischen 

Mitteln bzw. Massnahmen eingesetzt werden, sondern in der Regel vielmehr in Gesamtschutzkon-

zepte integriert sind. Dies gilt allgemein für die Arbeit im präventiven Bereich bzw. beim Bedrohungs-

 
185  DAEMS 2020, S. 30 f. und 66 ff.; NELLIS 2018, S. 138; PATERSON/CLAMP 2014, S. 57; NELLIS 2015, S. 52 f. 

186  Im Gespräch mit den spanischen Vertreter*innen wurde darauf hingewiesen, «Big Data» solle künftig stärker genutzt wer-

den, um die Gefahr, die von einer gefährdenden Person ausgehe, besser und gezielter einschätzen zu können (Bsp.: 
Heute geht die Person spät ins Bett, daher hat sie wenig geschlafen, also ist das Risiko eines Verstosses höher.). 

187  So etwa 2018 José Demetrio der Firma Geosatis auf <https://justice-trends.press/criminal-justice-is-increasingly-eager-to-

embrace-the-technological-revolution/>. 

188  Dazu <https://www.wired.co.uk/article/internet-of-things-smart-home-domestic-abuse> und die Forschung der Abteilung 

«Gender and IoT» des University College London (<https://www.ucl.ac.uk/steapp/research/digital-technologies-policy-labo-
ratory/gender-and-iot>). Vgl. dazu auch ETEROVIC‐SORIC ET AL. 2017. 

189  Etwa QUEENSLAND POLICE SERVICE 2019, S. 1 f. 

190  Vgl. GRAHAM/MCIVOR 2015, S. 9. 

191  Vgl. BARRIE ET AL. 2020, S. 17 ff. 
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management, stellt also keine Besonderheit spezifisch für den Einsatz von EM dar. Bei einem ge-

samtheitlichen Bedrohungsmanagement ist es schwierig, festgestellte Effekte einzelnen Komponen-

ten zuzuordnen. Dies ist auch bei der Würdigung bzw. der Einordnung der nachfolgend aufgeführten 

Schlussfolgerungen in Betracht zu ziehen.  

Die folgenden Schlüsse wurden in Studien wiederholt gezogen und erscheinen aufgrund der Daten-

lage robust zu sein. Dabei gilt aber, was ARENAS 2018 für das spanische Modell feststellt192, auch 

für den Einsatz von EM im Kontext von häuslicher Gewalt in der Schweiz: Die Erkenntnisse aus 

anderen Staaten bzw. zu anderen Anwendungsgebieten können eine Orientierungshilfe und einen 

Ausgangspunkt bilden. Wünschenswert wäre indes ein breit angelegter und wissenschaftlich evalu-

ierter Modellversuch unter schweizerischen Bedingungen, wie er namentlich für den Anwendungs-

bereich des Strafvollzugs durchgeführt wurde.  

Die vorliegende Studie kann einen Modellversuch nicht ersetzen, sie kann aber «good practices»193 

aufzeigen und Hinweise darauf geben, welche Komponenten erfolgreiche Einsätze begünstigen. 

 

4.1 Länderüberblick 

Bezogen auf die Schweiz kann insgesamt festgestellt werden, dass hier bisher tendenziell gute 

Erfahrungen mit dem Einsatz von EM gemacht worden sind. Diese Aussage ist jedoch insofern zu 

relativieren, dass EM in der Schweiz bisher grossmehrheitlich als Strafvollzugsalternative (Front 

Door- und Back Door-Variante) eingesetzt worden ist. Einsätze ausserhalb des Vollzugs von Frei-

heitsstrafen waren bis anhin äusserst selten, weshalb noch kaum Erfahrungen damit gesammelt 

werden konnten.  

Bezogen auf die internationalen Befunde kann insgesamt festgestellt werden, dass der Einsatz 

von EM in verschiedenen Anwendungsbereichen bereits weit verbreitet ist. Die dazu vorliegenden 

Wirksamkeitsbeurteilungen sind durchzogen und mit Vorsicht zu betrachten. Es ist vor allem darauf 

hinzuweisen, dass sich die Ergebnisse der Studien erstens nicht ohne Weiteres miteinander verglei-

chen bzw. auf die Verhältnisse in der Schweiz übertragen lassen. Zweitens erlauben auch die (un-

terschiedlichen) Anlagen der Studien (insb. hinsichtlich der verwendeten Methodik) nur zurückhal-

tende Schlüsse. Drittens sind die verfügbaren technischen Mittel einem ständigen Wandel 

unterworfen, womit viele Einschätzungen zu technischen Aspekten vor allem Momentaufnahmen 

darstellen, die jeweils schnell veraltet sein können.194  

 
192  ARENAS 2018, S. 26. 

193  Eine gute Ausgangslage ist diesbezüglich zudem das, in diesem Bericht mehrfach zitierte, Handbuch von Mike Nellis (NEL-

LIS 2015). 

194  Vgl. etwa MEUER 2019, S. 25; FITZALAN HOWARD 2020, S. 34 f.; DAEMS 2020, S. 77; HARKIN 2020, S. 66; QUEENSLAND PO-

LICE SERVICE 2019, S. 1 f. 
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Spezifisch bezogen auf den Kontext häuslicher Gewalt kann die Lage positiver zugunsten des 

Einsatzes von EM eingeschätzt werden: Im Pilotprojekt des Kantons Zürich wird die aktive Überwa-

chung, wenn auch für eine breite Anwendung als zu aufwendig, für Spezialfälle im Gewaltschutz wie 

Stalking oder bei jugendlichen gefährdenden Personen als zweckmässig eingeschätzt. Erweitert 

man das Blickfeld über die Schweiz hinaus, zeigt sich, dass in anderen Ländern durchgeführte Stu-

dien spezifisch zum Anwendungsbereich «Häusliche Gewalt» zu Ergebnissen gelangen, die optimis-

tisch stimmen. Dabei sind die sehr positiven Erfahrungen aus dem spanischen Modell hervorzuhe-

ben, das seit 16 Jahren erprobt und allmählich auch wissenschaftlich erfasst ist. Erste wissen-

schaftliche Publikationen195 scheinen die Erfahrungen der an diesem Modell beteiligten Akteur*innen 

zu bestätigen. Aufgrund dieses Erfolgs implementieren nun andere Länder (u.a. Frankreich) an das 

spanische Modell angelehnte Programme. 

 

4.2 Zielsetzung und Einsatzart 

Der Einsatz von EM bedarf einer klar bestimmten und reflektierten Zielformulierung. Falschinforma-

tionen oder Missverständnisse über die Möglichkeiten oder Limitationen von EM mindern die Chance 

auf wirksame Einsätze.196 Der Einsatz von EM scheint wirksamer, wenn er an den Einzelfall ange-

passt wird.197 Jeder Einsatz soll am jeweiligen Zweck ausgerichtet werden, daran, was für wen mit 

welchen Mitteln erreicht werden soll.198 Es können daher nur bedingt generelle Aussagen darüber 

gemacht werden, welche Faktoren den Einsatz von EM im Kontext des Schutzes vor häuslicher 

Gewalt erfolgreich machen (bspw. welche Akteur*innen beteiligt sein sollten, welche Begleitmass-

nahmen getroffen werden sollten etc.). 

Aus den geführten Gesprächen zeigt sich, dass die befragten Fachpersonen Anwendungsfälle für 

einen zweckmässigen Einsatz von technischen Mitteln im Kontext von häuslicher Gewalt sehen, 

sofern die technische Anwendung in eine Gesamtstrategie eingebunden wird und über einen Einsatz 

von EM einzelfallabhängig entschieden werde (zur Gesamtstrategie gleich nachfolgend). Unter-

schiedlich fallen die Meinungen bezüglich der Frage aus, ob die Überwachung passiv oder aktiv 

erfolgen sollte, wobei gegen die aktive Überwachung sowohl finanzielle Argumente wie auch die 

Befürchtung, damit falsche Erwartungen zu wecken, vorgebracht werden. In diesem Zusammenhang 

ist festzuhalten, dass sich die passive Überwachung gemäss dem überwiegenden Teil der internati-

onalen Quellen spezifisch für den Einsatz von EM im Kontext des Schutzes vor häuslicher Gewalt 

 
195  Etwa ARENAS 2019; ARENAS 2018; ARENAS 2017; GIMÉNEZ-SALINAS/RODRIQUEZ 2017; ARENAS 2016. 

196  WÖSSNER/MEUER 2019, S. 214; BELUR ET AL. 2020, S. 16; NANCARROW/MODINI 2018, S. 82; GRAHAM/MCIVOR 2015, S. 123. 

197  GRAHAM/MCIVOR 2015, S. 119 f. 

198  DAEMS 2020, S. 79 f. 
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weniger zu eignen scheint.199 Auch eine aktive Überwachung ohne unmittelbare Reaktion scheint 

gemäss diesen Quellen wenig zielführend und wird kaum als Option besprochen. NELLIS etwa ist 

vielmehr der Ansicht, dass der Einsatz von EM zum Schutz von Personen notwendigerweise die 

Polizei involvieren müsse.200 In der vorliegenden Studie hat sich denn auch gezeigt, dass der Unter-

schied zwischen aktiver Überwachung und aktiver Überwachung «plus» wenig zweckmässig ist. Fer-

ner scheinen auch Kombinationen von Überwachungsformen einzelfallabhängig nützlich zu sein. So 

scheint bspw. der Einsatz dynamischer Überwachungsformen wirksam, zumindest unter bestimmten 

Bedingungen.201 Zu beachten ist etwa der Hinweis einer Fachperson, wonach physische Kontaktver-

bote sowie Annährungsverbote ausserhalb des Domizils der gefährdeten Person (oder eines ande-

ren fest definierten Rayons) nur überwacht werden könnten, wenn diese ebenfalls mit einem Tracker 

ausgerüstet werde. Die verschiedenen Systeme scheinen sich insgesamt mit ihren spezifischen Vor-

teilen und Verwendungszwecken gut gegenseitig zu ergänzen.202 So schilderten die Fachpersonen 

aus Spanien etwa, dass kaum Situationen entstehen würden, in denen das Betätigen des Notfall-

knopfs überhaupt Sinn machen würde, da der Einsatz von EM gerade dazu führe, Aufeinandertreffen 

zwischen gefährdeter und gefährdender Person zu vermeiden, der Einsatz von Notfallknöpfen aber 

eine zusätzliche Absicherung biete. Vonseiten der in der vorliegenden Studie befragten anwenden-

den Behörden und Beratungsstellen wird denn auch grossmehrheitlich gewünscht, dass bei einer 

Umsetzung im Kontext häuslicher Gewalt EM als ein Werkzeugkasten bereitstehen solle. Verschie-

dene technische Mittel und Geräte sollen flexibel kombiniert und ausgestaltet werden können. Die 

Überwachung soll möglichst individuell und spezifisch auf den Fall abgestimmt festgelegt werden 

können. 

In den geführten Gesprächen wurde berichtet, dass für die Kantone noch weitgehend unklar sei, wie 

die Umsetzung von Art. 28c ZGB ausgestaltet sein wird. Teils wird diese Bestimmung so wahrge-

nommen, dass mit ihr ausschliesslich eine passive Überwachungsmöglichkeit durch EM verlangt 

werde, teils so, dass mit Art. 28c ZGB eine aktive Überwachung ohnehin erforderlich werde. Für den 

rein präventiven Einsatz von technischen Mitteln im sicherheitspolizeilichen Bereich fehlen darüber 

hinaus in vielen Kantonen entsprechende rechtliche Grundlagen. Im Gespräch mit der Fachperson 

Sicherheitsdirektion BL wurde bezüglich des notwendigen Antrags des Opfers gemäss Art. 28c ZGB 

betont, dass der «Impuls» für den Einsatz von EM nicht vom Opfer ausgehen sollte, da dadurch 

zusätzlicher Druck entstehen oder eine Gefährdung zunehmen könne. Der Bundesrat hat in diesem 

Zusammenhang als Antwort auf eine Interpellation wie folgt Stellung genommen: In Art. 28c ZGB 

habe der Bundesgesetzgeber die gesetzliche Grundlage geschaffen, damit das Zivilgericht eine 

 
199  Hingegen BBl 2017 7307, 7345 f. 

200  NELLIS 2015, S. 41. 

201  ARENAS 2019, S. 25 f.; GRAHAM/MCIVOR 2015, S. 118. 

202  Vgl. auch HUCKLESBY ET AL. 2016. 
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elektronische Überwachung zur Durchsetzung von Massnahmen zum Schutz der Persönlichkeit 

nach Artikel 28b ZGB anordnen könne. Die Bestimmung sehe eine passive Überwachung mit nach-

träglicher Auswertung der mittels GPS aufgezeichneten Positionsdaten der überwachten Person vor. 

Es handle sich dabei jedoch nicht um eine abschliessende Regelung. Der Bundesrat habe bereits in 

der Botschaft darauf hingewiesen, dass die Kantone im Rahmen ihrer Vollzugskompetenz im Be-

darfsfall auch eine weitergehende Form der elektronischen Überwachung – namentlich auch eine 

aktive Überwachung mit sofortiger Interventionsmöglichkeit – vorsehen könnten. Einer Gesetzesän-

derung auf Bundesebene bedürfe es dazu nicht. Wenn auch die zu schützende Person mit einem 

Gerät ausgerüstet werden soll, das seine Positionsdaten aufzeichnet, sei indes deren Zustimmung 

erforderlich.203 

 

4.3 Gesamtstrategie 

Der Einsatz von EM scheint wirksamer, wenn er mit Begleitmassnahmen verbunden wird bzw. in 

eine Gesamtstrategie eingebettet ist.204 Dies verlangt eine klare Aufgaben- und Kompetenzregelung 

unter den beteiligten Stellen, wobei eine Stelle zentral verantwortlich sein sollte. Zudem scheint eine 

breite, proaktive Kommunikation zwischen der überwachenden Stelle und den betroffenen Personen 

(gefährdende Person, zu schützende Person, deren Familien) zwingend.205 Verschiedentlich wurde 

in den Gesprächen von den Fachpersonen denn auch betont, dass die Begleitung sowohl von ge-

fährdender wie auch von gefährdeter Person enorm wichtig sei. Welche Akteur*innen im Übrigen im 

spezifischen Fall einzubinden bzw. welche Massnahmen zu implementieren seien (bspw. Pflicht-

kurse, weitere Kontrollmassnahmen), ist von den Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalles abhän-

gig. Die Fachpersonen aus Spanien betonten etwa, dass für jede gefährdete Person ein auf die 

Situation angepasstes, individuelles Konzept erstellt werden sollte. Entsprechend wurde auch in den 

Fachgesprächen betont, dass der Einsatz von technischen Mitteln notwendigerweise nur ein Ele-

ment eingebunden in eine Gesamtstrategie (bspw. Bedrohungsmanagement206, Hilfe bei Überwin-

dung der zugrundeliegenden Ursachen) sein könne. Es ist dabei zu beachten, dass sich durch die 

föderale Organisation der Schweiz die rechtlichen Grundlagen, personellen und finanziellen Res-

sourcen etc. je nach Kanton unterscheiden und folglich nicht alle Kantone die gleichen Möglichkeiten 

haben im präventiv-polizeilichen Bereich häuslicher Gewalt zu begegnen. Demgemäss verfügen 

 
203  Stellungnahme des Bundesrats vom 20. November 2019 zur Interpellation 19.4063 «Tötungen von Frauen. Prävention statt 

Feststellung» von Nationalrätin Isabelle Chevalley. 

204  Anstatt vieler BARRIE ET AL. 2020; QUEENSLAND POLICE SERVICE 2019; ARENAS 2018; NATARAJAN 2016; GRAHAM/MCIVOR 

2015. Vgl. auch Art. 18 des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt (SEV-Nr. 210; Istanbul-Konvention). 

205  QUEENSLAND POLICE SERVICE 2019, S. 1 f. 

206  Vgl. auch ALLABAND 2018, Rz. 47. 
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auch nicht alle Kantone über kantonale Bedrohungsmanagements. Eine Fachperson wies entspre-

chend darauf hin, dass eine nationale Gesamtstrategie bzw. ein gesamtschweizerisches Gewalt-

schutzgesetz wünschenswert wäre. Eine Kombination verschiedener technischer Mittel wäre auch 

im Rahmen einer Gesamtstrategie zu prüfen. Die verschiedenen befragten Akteur*innen sind sich 

(noch) uneinig, welche Rolle EM in einer Gesamtstrategie genau einnehmen soll bzw. kann. In die-

sem Zusammenhang scheint es auch wichtig darauf hinzuweisen, dass verschiedene involvierte 

Stellen und Akteur*innen als Gatekeeper für den Einsatz von EM fungieren. Stehen bspw. (Opfer-) 

Beratungsstellen dynamischen Überwachungsformen skeptisch gegenüber, werden sie den zu 

schützenden Personen kaum Tracking-Geräte empfehlen. 

Viele in der vorliegenden Studie befragte Stellen haben darauf hingewiesen, es bestehe die Gefahr, 

dass die Wirksamkeit und Einsatzmöglichkeiten der EM-Technologie falsch eingeschätzt werde und 

dadurch «falsche Sicherheitsgefühle» geweckt werden könnten. Es wurde oft angemerkt, dass es 

sich bei EM um ein Kontroll- und nicht um ein Sicherungsinstrument handle. Diese Bemerkung wurde 

aber jeweils nicht ohne Ambivalenz geäussert, da fast in jedem Gespräch auch betont wurde, dass 

es sich bei EM, namentlich auch umgesetzt als aktive Überwachung, grundsätzlich um ein sehr nütz-

liches Instrument handeln könnte. 

Aus den Quellen ergibt sich, dass alle beteiligten Personen und Stellen sich den technischen und 

faktischen Möglichkeiten der konkret eingesetzten technischen Lösung bewusst sein sollten. Ver-

trauensverlust, Frustrationsgefühlen und Verletzungen der gefährdeten Person kann entgegenge-

wirkt werden, indem umfassend aufgeklärt und mit den beteiligten Personen «trainiert» wird.207 «Fal-

sche Sicherheitsgefühle» können vor allem geweckt werden, wenn die Möglichkeiten und 

Limitationen der jeweils gewählten Überwachung falsch, unrealistisch oder gar nicht vermittelt wer-

den. Das ist zu vermeiden. Die zuständigen Stellen sollten daher genügend Zeit aufwenden, die 

betroffenen Personen darüber aufzuklären und mögliche Szenarien durchzudenken. Die Eventual-

planung ist ein wichtiger Aspekt, um in Extremsituationen handlungsfähig zu bleiben. Szenarien 

durchzudenken kann dabei auch helfen, Ängste des Gegenübers besser wahrzunehmen, wodurch 

Vertrauen geschaffen werden kann und eventuell Sicherheitslücken bzw. Schwachstellen erkannt 

werden. Der Einsatz von EM sollte eng durch eine professionelle Überwachungsstelle begleitet wer-

den, in der speziell die Fähigkeiten und die Ausbildung, mit Personen im Kontext häuslicher Gewalt 

umzugehen, vorhanden sind (bspw. kann viel von der Art und Weise der Kommunikationsaufnahme 

abhängen).208 Auch im Gespräch mit den Vertreter*innen aus Spanien wurde betont, dass einer der 

 
207  Vgl. HARKIN 2020, S. 71. 

208  HARKIN 2020, S. 70 ff. Vgl. auch Art. 15 Istanbul-Konvention. Dieser Punkt wurde auch im Gespräch mit den spanischen 

Vertreter*innen stark betont. Die spezialisierte Überwachungszentrale (Cometa) sei hierfür die geeignetere Stelle als die 
Polizei.  
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wichtigsten Punkte, die zum Erfolg des Modells beitragen, die Spezialisierung aller beteiligten Ak-

teur*innen (spezialisierte Personen der Überwachungszentrale, der Einsatzkräfte, der Gerichte etc.) 

sei. Zudem vertrauten zu schützende Personen einer anderen Person, nicht einer Technologie oder 

einem Gerät. Daher sei es wichtig, eine Kontaktperson beizustellen, die Vertrauen bei der zu schüt-

zenden Person aufbauen könne. In diesem Sinne scheint es auch wichtig, dass sich zu schützende 

Personen von der überwachenden Stelle ernst genommen fühlen, indem diese etwa sowohl bei ak-

tuellen Verstössen als auch bei Fehlalarmen unmittelbar und professionell reagiert. Unterbleibende 

oder langsame Reaktionen können dazu führen, dass zu schützende Personen nicht mehr mit der 

überwachenden Stelle kooperieren, was dringlichst zu vermeiden ist, wenn eine wirksame Überwa-

chung gewährleistet werden soll.209 

 

4.4 Technische Möglichkeiten und Limitationen 

Aus den Quellen konnten verschiedene technische Limitationen und Probleme eingesetzter techni-

scher Mittel eruiert werden (bspw. Probleme mit der Verlässlichkeit des Signals unter bestimmten 

Umständen, Fehlalarme etc.). Es ist aber anzumerken, dass die EM-Technologie sich weiterentwi-

ckelt und insbesondere Erfahrungen zu veralteten Einsatzvarianten bzw. veralteten technischen Mit-

teln nicht überbewertet werden sollten. Bspw. scheint die Erfahrung zu zeigen, dass RF-Geräte bes-

ser für Fälle von Hausarrest und die GPS-Geräte für Fälle von Begrenzungen oder die Überwachung 

von Bewegungen geeignet zu sein scheinen.210 Aus technischer Sicht bestehen hingegen bereits 

heute nur wenige Einschränkungen hinsichtlich der Kombination verschiedener Einsatzarten (bspw. 

kann eine Mehrkanal-Kommunikation vom gleichen Anbieter ermöglicht werden, was etwa eine Kon-

taktaufnahme ermöglichen und die Interventionszeit verkürzen kann211). Auch andere Limitationen 

können durch neuere Entwicklungen aufgebrochen werden. So können etwa neuere Systeme bei 

einem Verbindungsabbruch die Bewegungen einer überwachten Person relativ verlässlich extrapo-

lieren.212 Hybride Überwachungslösungen, die (zwei) verschiedene Elemente miteinander kombinie-

ren, können so ausgestaltet werden, dass die gefährdende Person in der Regel passiv überwacht 

wird und nur zu bestimmten Risikozeiten (bspw. am Wochenende) oder bei bestimmten Ereignissen 

(bspw. beim Betreten einer Verbotszone, bei Fehler- oder Batteriemeldungen des Geräts) auf eine 

aktive Überwachung gewechselt wird oder dass die Übertragungsabstände verringert werden, je 

näher die gefährdende Person der zu schützenden Person kommt.213 Die Anbieter können Lösungen 

 
209  Vgl. dazu ALLABAND 2018, Rz. 14. 

210  BROQUET 2016, S. 7. 

211  Dazu etwa ARENAS 2019, S. 19; ALLABAND 2018, Rz. 24. 

212  Dazu BARTELS/MARTINOVIC 2017, S. 85. 

213  Dazu etwa ALLABAND 2018, Rz. 23. 
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weitgehend individuell an die Bedürfnisse der einsetzenden Stellen anpassen. Die Systeme sollten 

genügend flexibel sein, um jeweils auf den neusten Stand gebracht werden zu können. Sie sind denn 

auch in der Regel modular konstruiert, so dass sie jederzeit schrittweise ausgebaut werden kön-

nen.214 Eine nationale Überwachungszentrale sollte in dieser Hinsicht alle Optionen offenhalten. 

 

4.5 Ressourcen 

Bei aktiven – und verstärkt bei dynamischen215 – Überwachungsformen, fliessen grosse Mengen an 

Daten. Um darauf angemessen reagieren zu können und einen flüssigen Betrieb zu gewährleisten, 

werden in den internationalen Quellen zentralisierte Überwachungszentralen als notwendig erach-

tet.216 Ohne eine nationale Überwachungszentrale scheinen Überwachungsformen mit der Möglich-

keit einer sofortigen (polizeilichen) Intervention für die einzelnen Kantone kaum realistisch. Die ein-

zigen Optionen, die ohne nationale Überwachungszentrale eventuell realisiert werden könnten, 

wären der Zusammenschluss der Kantone, die der aktiven Überwachung positiv gegenüberstehen, 

zu einer eigenständigen, separaten Kooperation oder das Führen einer Überwachungszentrale 

durch einen einzelnen Kanton, dem sich andere Kantone anschliessen können, so wie das 2018 bis 

2022 im Bereich des EM als Strafvollzugsalternative der Fall war. 

In der schweizerischen Praxis, insbesondere bei den Polizeibehörden, scheint man der aktiven Über-

wachung «plus» tendenziell kritisch gegenüber zu stehen. So wird öfters angeführt, dass eine durch-

gehende Bearbeitung und Auswertung der Lokalisierungsdaten durch eine Zentrale und die Mög-

lichkeit einer direkten Intervention bei einem Verstoss gegen die Massnahmen, finanzielle und 

personelle Investitionen erfordern würde, die im Verhältnis zur Zahl der potenziellen Fälle sehr gross 

wären.217 Die aktive Überwachung «plus» verlange zudem eine sofortige Reaktionsfähigkeit der Po-

lizei. Dies sei in der Praxis sehr schwer umzusetzen, insbesondere, wenn man das Risiko von Fehl-

alarmen und die Schwierigkeiten bei der Ausräumung von Zweifeln mitbedenke.218 Es sei unwahr-

scheinlich, dass die Polizei bei einem Verstoss innerhalb von Sekunden oder gar Minuten (vor Ort) 

 
214  Siehe etwa FLYER SECURITON 2020. 

215  Im Gespräch mit den Vertreter*innen aus Spanien wurde berichtet, dass alle Gespräche mit der Cometa-Einsatzzentrale 

aufgezeichnet und gespeichert würden, da diese Aufzeichnungen bei der späteren Beurteilung sehr wertvoll sein könnten, 
bspw. um festzustellen, ob ein Verstoss vorsätzlich erfolgte, ob den Anweisungen der sachbearbeitenden Person gefolgt 
wird etc. Dieses Vorgehen generiert grosse Datenmengen. 

216  Etwa BARTELS/MARTINOVIC 2017, S. 85. Auch die Vertreter*innen aus NE und der Beratungsstelle Wegweisung BL halten 

eine nationale Überwachungszentrale wie in Belgien oder Spanien in der Schweiz für wünschenswert. 

217  RAPPORT EXPLICATIF FRIBOURG 2019, S. 3; BROQUET 2016, S. 7. In diesem Zusammenhang sollte, auch hinsichtlich Zwe-

cken der «Restorative Justice», nicht vergessen werden, dass gewisse Kosten von EM-Einsätzen (zumindest teilweise) auf 
gefährdende Personen übertragen werden können. So etwa RAPPORT EXPLICATIF FRIBOURG 2019, S. 6, wonach die Miet-
kosten von Fr. 16.- pro Tag der betroffenen Person mit Fr. 15.- pro Tag übertragen werden. 

218  RAPPORT EXPLICATIF FRIBOURG 2019, S. 3. 
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eingreifen könne.219 Dieser Grundtenor aus schweizerischen Quellen und aus mit schweizerischen 

Akteur*innen geführten Gesprächen steht somit namentlich in einem Kontrast zu den berichteten 

Erfahrungen aus Spanien, wo insbesondere das «one point of entry» System und die damit verbun-

dene genaue Fallkenntnis der Polizei eine wichtige Rolle spielt. Zu diesem Vergleich mit Spanien ist 

etwa im Gespräch mit dem Verein EM angemerkt worden, dass die schweizerische Situation nicht 

dieselbe sei wie die spanische, da das Landesgebiet kleiner sei und Überwachungsradien in der 

Schweiz tendenziell enger gefasst werden müssten und gefährdende Personen nicht einfach an ei-

nen anderen Wohnort umplatziert werden könnten. Zwar ist es richtig, dass das spanische System 

nicht telquel auf die Schweiz übertragen werden kann. Die Grundhaltung bzw. die Absicht, die hinter 

der spanischen Variante steht, wäre jedoch auch für die Schweiz richtig.  

Weshalb für die polizeilichen Interventionszeiten ausgelöst durch einen Notruf eines eingesetzten 

technischen Mittels gegenüber herkömmlich abgesetzten Notrufen besondere Vorgaben gelten soll-

ten bzw. vorgegebene Reaktionszeiten zu definieren seien, ist schwer nachzuvollziehen. Ziel sollte 

in jedem Fall sein, so schnell wie möglich an den Ereignisort auszurücken, wobei insbesondere im 

Falle eines durch EM ausgelösten Alarms parallel dazu weitere Massnahmen, wie etwa die Kontakt-

aufnahme mit der gefährdeten Person und damit verbundene Verhaltensanweisungen, ergriffen wer-

den können, um positiv auf die Situation Einfluss nehmen zu können. Selbst wenn unter gewissen 

Bedingungen die Interventionszeit länger ausfallen sollte, kann die zu schützende Person, je nach 

eingesetztem technischem Mittel, vor einer drohenden Annäherung der gefährdenden Person ge-

warnt werden und entsprechende Schutzmassnahmen ergreifen. 

 

4.6 Sicherheit 

Der Einsatz von EM scheint gemäss internationaler Quellen tendenziell wirksamer bei stark rückfall-

gefährdeten Personengruppen.220 Im Gegensatz dazu wird in der Schweiz verbreitet die Meinung 

vertreten, dass EM bei Hochrisikopersonen nicht zum Einsatz kommen soll.221 Diese Ansicht steht 

im Kontrast zum Ansatz des erfolgreichen spanischen Modells, in welchem EM hauptsächlich für 

diejenigen Fälle verwendet wird, in denen das Risiko als sehr hoch eingeschätzt wird.222 Dazu ist 

 
219  BROQUET 2016, S. 7. 

220  MEUER 2019, S. 132; DÜNKEL/THIELE/TREIG 2017, S. 526. 

221  Etwa BROQUET 2016, S. 10. Diese Ansicht wurde auch in den geführten Gesprächen öfters vertreten. Besonders kritisch 

sehen die Vertreter*innen der Kantonspolizei Zürich den Einsatz von einer aktiven Überwachung. Da mit EM keine Strafta-
ten verhindert werden könnten, sei es in Hochrisikofällen nicht angezeigt, eine aktive bzw. aktive Überwachung «plus» 
durchzuführen, vielmehr seien diese Personen in U-Haft zu nehmen. Allenfalls könne jedoch eine aktive Überwachung bei 
gewissen Personen, von denen keine hohe Gefährdung ausgehe, für eine bessere Einhaltung der verfügten Massnahmen 
sorgen.  

222  Dies ergab sich aus dem Gespräch mit Vertreter*innen aus Spanien. 
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anzumerken, dass EM, in welcher Form auch immer (vielleicht abgesehen der Variante mit Elektro-

schock-Möglichkeit), Verstösse bzw. Übergriffe durch die gefährdete Person nicht per se verunmög-

lichen kann. Eine absolute Sicherheit kann durch EM, wie durch praktisch jede andere Schutzmass-

nahme, nicht gewährleistet werden. Das bedeutet aber nicht, dass durch EM, insbesondere in 

Kombination mit Begleitmassnahmen, die Sicherheit (objektiv und subjektiv) nicht zusätzlich erhöht 

werden könnte bzw. das Risiko von Verstössen und Übergriffen vermindert sowie Reaktionszeiten 

herabgesetzt werden könnten.223 EM kann zu einem stärkeren Schutz beitragen, insbesondere wenn 

es in ein Gesamtschutzkonzept integriert ist. Die Stärkung des Sicherheitsgefühls, und damit ein-

hergehend eine (Wieder-)Ermächtigung, von zu schützenden Personen scheint zusätzlich ein we-

sentliches Ziel, das vor allem mit kombinierten bzw. dynamischen Überwachungsformen erreicht 

werden kann.224 Es ist auffallend, dass in der Schweiz zur Kritik dieser Überwachungsformen häufig 

(unreflektiert) auf «falsche Sicherheitsgefühle» rekurriert wird, ohne dass mit diesen (auf breiterer 

Basis) Erfahrungen gesammelt wurden.225 Die Handlungsgrundlage für die Umsetzung von EM sollte 

indes nicht auf Vermutungen gestützt werden, die nicht auf Erfahrungen basieren. In diesem Sinne 

ist möglicherweise auch ein Perspektivenwechsel angezeigt, wie er im Umsetzungsprozess des spa-

nischen Modells stattgefunden hat: Im Fokus steht in diesem Modell die zu schützende Person, der 

Schutz der von häuslicher Gewalt betroffenen Person und nicht die gefährdende Person. Mit diesem 

Ansatz scheint es weniger bedeutsam, die gefährdende Person möglichst permanent (ohne Unter-

brechungen) und lückenlos (an jedem Ort) zu überwachen. Das primäre Ziel der Überwachung liegt 

vielmehr darin, Gefährdungen für die zu schützende Person, die von einer bestimmten Person aus-

gehen, zu vermeiden.  

Die gesamtgesellschaftlichen bzw. volkwirtschaftlichen Kosten häuslicher Gewalt werden als enorm 

eingeschätzt.226 Der Erfolg von EM sollte jedoch nicht primär an einem Kosten-Nutzen-Verhältnis 

gemessen werden, sondern es ist darüber hinaus eine staatliche Pflicht und ein bedeutsames (poli-

tisches) Anliegen, die häusliche Gewalt, zu verhindern.227 Diesem Anliegen wird durch den Bundes-

rat Nachdruck verschafft, indem er in einer «Roadmap» einen Fokus auf das Bedrohungsmanage-

ment bei häuslicher Gewalt legt.228 Im Kontext häuslicher Gewalt gefährdete Personen sollen 

ermächtigt werden, ihr Leben (wieder) nach aussen zu richten, zur Arbeit zu gehen etc. Es gilt nicht 

 
223  DAEMS 2020, S. 39 und 53 ff.; EREZ ET AL. 2012, S. 144.  

224  Im Gespräch mit Vertreter*innen aus Spanien wurde berichtet, 95% der zu schützenden Personen jeweils bei der Evaluation 

angeben würden, dass sie sich mit dem Tracking-Gerät sicher und geschützt gefühlt hätten («muy satisfechas»). 

225  Um nur ein Beispiel zu nennen, wird öfters unterstellt, dass ein Tracking-Gerät bzw. eine dynamische Überwachung zu 

schützende Personen in einen hohen Stresszustand versetzen würde – ohne mit derartigen Überwachungsformen Erfah-
rungen gesammelt zu haben. Aus Spanien, mit langjähriger Einsatzerfahrung, wurde Gegenteiliges berichtet. 

226  Etwa ALLABAND 2018, Rz. 7; BARRIE ET AL. 2020, S. 7 ff.; NATARAJAN 2016, S. 389. 

227  Vgl. etwa ALLABAND 2018, Rz. 7 und 17. 

228  Dazu etwa Bundesrätin Karin Keller-Sutter im Interview mit der NZZ am Sonntag, 3. Januar 2021, 

<https://nzzas.nzz.ch/schweiz/haeusliche-gewalt-keller-sutter-kuendigt-eine-initiative-an-ld.1594607>. 
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zu vernachlässigen, dass es sich um einen Bereich mit einem grossen Dunkelfeld handelt, in dem 

gefährdete Person noch immer zu selten nach aussen bzw. an staatliche Stellen herantreten. Inso-

fern ist es erstrebenswert, dass in diesem Kontext gefährdete Personen mit staatlichen Stellen Kon-

takt aufnehmen und halten – unabhängig davon, ob in jedem Fall einer Meldung ein dringender 

Notfall besteht. Auch Fehlalarme können etwa ermöglichen, den Kontakt mit zu schützenden Perso-

nen zu pflegen und ihr Vertrauen zu stärken. 

Neben einem stärkeren Schutz für die zu schützende Person selber ist es denkbar, dass sich EM 

auch auf deren Kinder bzw. auf ihr Familiensystem positiv auswirkt, indem auch für diese mittelbar 

betroffenen Personen das Sicherheitsgefühl erhöht und etwa der Bewegungsradius vergrössert wer-

den kann. Die Auswirkungen von EM auf Kinder und die Familie der zu schützenden Person sind 

jedoch allgemein noch wenig erforscht. In den ausgewerteten Quellen finden sich kaum Hinweise 

dazu, weshalb vertiefte Abklärungen dazu ratsam erscheinen.  

 

4.7 Rechtsstaatliche und ethische Aspekte 

Der Einsatz von EM, als staatlicher Eingriff in die Freiheitsrechte von betroffenen Personen, bedarf 

der Betrachtung grundrechtlicher und ethischer Aspekte. Oftmals werden Vergleiche mit eingriffsin-

tensiveren freiheitsentziehenden Massnahmen angestellt, um einen als milder eingeschätzten Ein-

satz von EM zu rechtfertigen.229 Dabei dürfen die negativen Auswirkungen von EM (auf betroffene 

Personen) aber nicht verharmlost werden.230 Auch ist darauf hinzuweisen, dass der präventive Ein-

satz von EM im Kontext von häuslicher Gewalt in der Regel nicht anstelle von Haft eingesetzt würde, 

da gar keine gesetzliche Grundlage dafür besteht, was einen ganz wesentlichen Unterschied aus-

macht im Vergleich zur Anwendung von EM als Alternative zur Untersuchungshaft oder als Vollzugs-

form einer Freiheitsstrafe.  

Weiter ist darauf aufmerksam zu machen, dass sich die Intensität eines Eingriffs in die Freiheits-

rechte der gefährdenden Person nicht abstrakt aus der gewählten Überwachungsform ergibt. Bspw. 

können dynamische Überwachungsformen für überwachte Personen entlastender als passive Über-

wachungsformen sein, da diesen dadurch möglicherweise weniger strenge Auflagen hinsichtlich ih-

rer Bewegungen gemacht werden müssen.  

 
229  Dazu etwa DAEMS 2020, insb. S. 77 ff. und 79 ff.; NELLIS 2015, 2018, 2019; CM/Rec(2014)4; BARTELS/MARTINOVIC 2017, 

S. 86 f. 

230  DAEMS 2020, S. 41 f. und 78. Vgl. dazu auch der kürzlich ergangene Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 2 BvR 

916/11, 2 BvR 636/12 vom 1. Dezember 2020, siehe <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemittei-
lungen/DE/2021/bvg21-014.html>. 
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Die zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten sind sorgfältig vor dem Hintergrund rechts-

staatlicher und gesellschaftlicher Überlegungen abzuwägen.231 Allgemein sollte darauf geachtet wer-

den, ungewollte «Netwidening»-Effekte zu vermeiden.232 Abgesehen von vereinzelten degradieren-

den bzw. unter Umständen die Menschenwürde tangierende Varianten (bspw. ferngesteuerte 

Elektroschocks)233 ist die Entwicklung zu einer stärkeren Vernetzung von EM mit anderen Systemen, 

umfangreicheren Datensammlungen durch die verwendeten technischen Mitteln sowie der prospek-

tiv-prädiktiven Verwendung der dadurch gewonnenen Informationen kritisch zu beobachten. Derar-

tige Einsatzvarianten lösen ethische sowie rechtstaatliche Bedenken aus. Der Trend zu einer pros-

pektiven Verwendung von EM-Systemen («predictive driven approach»), der neuere Ansatz, 

prospektive Kriminalitätskontrolle zu betreiben, ist als besonders sensibel und heikel einzuschätzen, 

wenn private Unternehmen in die entsprechenden Prozesse involviert sind.234 Es scheint durchaus 

realistisch, EM effizient und wirksam umzusetzen und zu betreiben, indem derartige Entwicklungen 

forciert würden. Es stellt sich dabei aber die Frage, welcher gesellschaftliche und rechtstaatliche 

Preis dafür zu bezahlen wäre, bzw. ob es wünschenswert ist, diesen zu entrichten.235 Es ist einerseits 

zu unterscheiden zwischen der Fragestellung, was technisch zu leisten ist, damit ein erhöhter Schutz 

wirksam erreicht werden kann, und andererseits der Fragestellung, wie ein (wirksamer) Einsatz unter 

ethischen und rechtstaatlichen Gesichtspunkten zu beurteilen ist. 

In der Kriminalitätskontrolle ist, wie allgemein in der Gesellschaft, eine Verlagerung, eine «Metamor-

phose», hin zu technologie-basierten Massnahmen und Vorgehensweisen zu beobachten.236 Es 

scheint daher ratsam, sich mit diesen frühzeitig zu befassen, sich mit deren Möglichkeiten, aber auch 

mit deren Folgen auseinanderzusetzen, damit bewusst agiert werden kann und nicht erst im Nach-

hinein auf nicht intendierte Nebenfolgen reagiert werden muss.237  

Der Datenschutz stellt im Kontext der interdisziplinären Zusammenarbeit von mehreren behördlichen 

Akteur*innen besondere Herausforderungen. Die Literatur verweist darauf, dass in konkreten Fällen 

 
231  Bspw. könnte eine technische EM-Lösung mit implantiertem Signalgerät deutlich eingriffsintensiver sein als eine mit extern 

angebrachtem Sendegerät, da erstere in die körperliche Integrität der überwachten Person eingreift und unter Umständen 
ein (umfassenderes) Bild der Körperfunktion der überwachten Person zulässt bzw. übermittelt. Gleichzeitig könnten jedoch 
durch kaum sichtbare, implantierte Geräte stigmatisierende Effekte verhindert werden. Dazu DAEMS 2020, S. 37 ff. 

232  Dazu DAEMS 2020, S. 30 f. und 66 ff.; NELLIS 2018, S. 138; BARTELS/MARTINOVIC 2017, S. 84 f. Diesbezüglich wurde im 

Gespräch mit der Fachperson der Beratungsstelle (gefährdende Person) des Kantons ZH die Befürchtung geäussert, dass 
es im subjektiven Erleben der betroffenen Personen zu einer Kriminalisierung kommen könnte, was sich kontraproduktiv 
auswirken könne. Es solle grundsätzlich darum gehen, einen Schuss vor den Bug zu geben, Gewalt zu stoppen und gefähr-
dende Personen konfliktkompetenter werden zu lassen. 

233  Kritisch etwa DAEMS 2020, S. 54. 

234  HUCKLESBY 2018, S. 249 f.; DAEMS 2020, S. 36. 

235  Dazu etwa DAEMS 2020, S. 79 f.; LYON 2018, S. 24. 

236  DAEMS 2020, S. 83; NELLIS 2019, S. 2; PATERSON 2017, S. 227. Zur damit einhergehenden «McDonaldisation», der «Normi-

sierung» von Abläufen etc. etwa DAEMS 2020, S. 28 ff. 

237  Vgl. DAEMS 2020, S. 78; NELLIS 2018, S. 15. 
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geprüft werden muss, wie der für das Gelingen der Massnahmen nötige Informationsbedarf mit dem 

Datenschutz in Einklang gebracht werden kann. Es muss also überprüft werden, welche Rolle einer-

seits der Informationsbedarf (Welche Stelle braucht wann und in welcher Form welche Informatio-

nen?) und andererseits die Informationsmöglichkeiten (Welche Informationen können in welcher 

Form an andere involvierte Stellen weitergegeben werden?) spielen.  

 

4.8 Privatisierung 

EM kann heute kaum ohne Involvierung von privaten, kommerziellen Akteur*innen gedacht werden. 

Dabei sind private Akteur*innen in verschiedenen Stadien tätig (Herstellung und evtl. Vermietung 

der Geräte, Gewährleistung bzw. Zurverfügungstellen von Infrastruktur, Betrieb von Überwachungs-

zentralen etc.). Daraus können allgemeine Probleme entstehen: Die Kooperation mit einer weiteren 

Stelle bedeutet etwa mehr Koordinationsaufwand und potenzielle Schnittstellenprobleme.238 Es stel-

len sich dadurch aber auch spezifischere Fragen: Inwieweit dürfen private Betreiber einer Überwa-

chungszentrale mit überwachten Personen kommunizieren bzw. diesen gegenüber (direkt) agieren? 

Wie kann der Datenschutz gewahrt werden? Welche Daten gehören wem? Wer kann über die Daten 

verfügen?239 Diese Punkte bedürfen einer klaren Regelung und Vereinbarung, die eventuell mit Kon-

ventionalstrafen etc. abzusichern sind. Zudem sind Qualitätsstandards (bspw. hinsichtlich der Pro-

fessionalität und Ausbildung der eingesetzten Personen) sicherzustellen, u.a. damit ein wirksamer 

und möglichst fehlerloser Betrieb gewährleistet werden kann.240 Der Anwendungsbereich von EM 

darf nicht dadurch «entwertet» werden, dass kommerzielle, private Akteur*innen etwa das Monito-

ring bzw. eine Überwachungszentrale betreiben. Die von privaten Akteur*innen übernommenen Auf-

gaben sollen staatliches Handeln, eine polizeiliche Intervention etc., nicht ersetzen, sondern lediglich 

ergänzen, wo dies unerlässlich ist.241   

 
238  HARKIN 2020, S. 73 f. und 135. 

239  So wurde in einem Gespräch mit einer Schweizer Stelle betont, es sei ihr wichtig, dass Daten nicht ins aussereuropäische 

Ausland übermittelt würden. Man verwende daher keine Cloudlösungen, sondern speichere Daten nur lokal in einem Ser-
ver in einem Nachbarland mit alleinigen Zugriffsrechten der Anwendungsinstitution und nicht der anbietenden Seite. 

240  HARKIN 2020, S. 139 f. und 142 f.; BARTELS/MARTINOVIC 2017, S. 86 f. 

241  Vgl. HARKIN 2020, S. 141. 



Bern, 5. Februar 2021 
Electronic Monitoring im Kontext häuslicher Gewalt 
Untersuchung zuhanden des BJ 
Schlussbericht 

 

Seite 79/86 

5. Empfehlungen 

Die Reihenfolge der nachfolgenden Empfehlungen gibt keine Auskunft über ihr jeweiliges Gewicht. 

1. Als übergeordnetes Ziel soll EM im Kontext des Schutzes vor häuslicher Gewalt den 

Schutz, die Autonomie, die Bewegungsfreiheit, die Lebensqualität und das Sicherheitsge-

fühl der zu schützenden Person fördern. 

2. Die konkrete Ausgestaltung von EM im Kontext von häuslicher Gewalt soll die Perspektive 

der zu schützenden Person stets berücksichtigen und soll der Erhöhung ihres Schutzes, 

ihrer Autonomie, ihrer Bewegungsfreiheit und ihrer Lebensqualität dienen und nicht aus-

schliesslich auf die Kontrolle der gefährdenden Person fokussieren. 

3. Die Einführung von EM im Kontext von häuslicher Gewalt in der Schweiz soll sich an be-

reits bestehenden, erfolgreich angewendeten Systemen anderer Länder orientieren. Im 

Vordergrund steht dabei das spanische Modell (insb. Gesamtschutzkonzept, Möglichkeit 

dynamischer Überwachungen, spezialisierte Überwachungszentrale, fallweise angepasste 

Lösungen, konstante Kontaktperson für die zu schützende Person). 

4. EM im Kontext des Schutzes vor häuslicher Gewalt soll als ein Element im Rahmen eines 

Gesamtschutzkonzepts für die zu schützende Person erfolgen und immer nur auf der Basis 

einer klar formulierten und verfolgten Zielsetzung eingesetzt werden. 

5. Bei der Umsetzung von EM als Teil eines umfassenden Schutzkonzeptes sind eine klare 

Fallzuordnung und zugewiesene Kontaktpersonen für betroffene Personen zu gewährleis-

ten, die für die Tätigkeit im Bereich des Gewaltschutzes geschult sind. 

6. Als Technologie soll für EM im Kontext von häuslicher Gewalt die aktive Überwachung der 

gefährdenden Person in Kombination mit einem Tracker und einem Notfallknopf für die zu 

schützenden Personen zur Verfügung stehen (inkl. der Möglichkeit der Multi-Channel-

Kommunikation). Es soll einzelfallweise entschieden werden, welche Überwachungs-

art(en) zum Einsatz kommt bzw. kommen. Die zu schützenden Personen sollen in jedem 

Fall nur auf freiwilliger Basis mit einem Gerät ausgerüstet werden. Die aktive Überwachung 

in Kombination mit einem Tracker und einem Notfallknopf für die zu schützende Person 

soll insbesondere auch für die Anwendung im Sinne von Art. 28c ZGB zur Verfügung ste-

hen. 

7. Bei der technischen Umsetzung aller Anwendungen von EM in der Schweiz soll eine mo-

dulare, erweiterbare und aufrüstbare Lösung gefunden werden. Damit soll verhindert wer-

den, dass technik- und systembezogene Entscheide den Einsatz von EM im Kontext von 

häuslicher Gewalt einschränken oder hohe Kosten bei Änderungen zur Folge hätten. 
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8. Für das weitere Vorgehen (Umsetzung von Art. 28c ZGB; Prüfung des Einsatzes im prä-

ventivpolizeilichen Bereich; technische Anwendungen etc.) soll eine schrittweise Entwick-

lung in mehreren Kantonen im Rahmen eines Pilotprojekts mit wissenschaftlicher Evalua-

tion durchgeführt werden. 

9. Zum besseren Verständnis der Umsetzung in Spanien und Vorbereitung eines Modellver-

suchs soll möglichst bald ein Workshop mit Expert*innen aus Spanien durchgeführt wer-

den. 
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Gewalt; 48 Exklusionsorder; 50 Polizeirecht; 53 Strafprozess; 56 Erfassung und Übertragung der Daten; 
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Kategorien: 44 Schweiz; 44.6 BS; 44.5 BL; 44.7 BE; 44.24 VD; 44.9 GE; 44.21 TI; 52 Strafrecht; 52.1 Front Door; 



Bern, 5. Februar 2021 
Electronic Monitoring im Kontext häuslicher Gewalt 
Untersuchung zuhanden des BJ 
Schlussbericht 

A VI 
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sel; 56 Erfassung und Übertragung der Daten; 56.1 GPS; 57 Identifikation der Daten; 57.1 Feste Verbindung mit 



Bern, 5. Februar 2021 
Electronic Monitoring im Kontext häuslicher Gewalt 
Untersuchung zuhanden des BJ 
Schlussbericht 

A VII 
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